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Präsident Weber eröffnet die Sitzung um 10.01 Uhr.

Präsident Weber: Ich eröffne die vierzehnte Sit-
zung der Bürgerschaft (Landtag).

Ich begrüße die hier anwesenden Damen und Her-
ren sowie die Zuhörer und die Vertreter der Medien.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, wir treten in die Ta-
gesordnung ein.

Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher
Vorschriften

Mitteilung des Senats vom 3. Februar 2004
(Drucksache 16/133)

1. Lesung

Dazu als Vertreter des Senats Senator Lemke.

Meine Damen und Herren, wir kommen zur ers-
ten Lesung.

Die Beratung ist eröffnet.

Als erste Rednerin hat das Wort die Abgeordnete
Frau Berk.

Abg. Frau Berk (SPD): Herr Präsident, meine sehr
verehrten Damen und Herren! Der Senat bittet heute
um Beschlussfassung in erster Lesung für das Ge-
setz zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschrif-
ten. Es geht einmal um die Einführung eines Lek-
tors an den Hochschulen, die Aufhebung der Ver-
ordnung über die Genehmigung zur Führung aus-
ländischer Grade, es erfolgt eine Rechtsbereinigung,
ich glaube, dass das nicht unser Hauptthema ist.

Meine  sehr  verehrten  Damen  und  Herren,  der
Hauptpunkt dieses Gesetzentwurfs ist die Einfüh-
rung einer Verwaltungsgebühr. Sie wissen, dass die
Ankündigung die Studierenden nicht erfreut hat, es
war der Anlass zu großen Demonstrationen. Die Ver-
waltungsgebühr von 50 Euro war der Aufhänger,
aber das ganze Problem ist natürlich viel tief grei-
fender. Ich werde am Ende, bevor ich jetzt ein paar
formelle Sachen nenne, auch noch einmal darauf zu
sprechen kommen, denn wir nehmen die Sorgen und
Nöte der Studierenden schon ernst.

Die Regierungsparteien haben sich in der Koali-
tionsvereinbarung darauf verständigt, in dieser lau-
fenden Legislaturperiode als Anreiz zur Erhöhung
der Verbindlichkeit im Studienverlauf, zur Intensi-
vierung der Beratungsleistungen der Hochschulen
und zur Verkürzung der Studienzeiten neben Stu-
dienkonten  auch  einen  Verwaltungskostenbeitrag
einzuführen. Auch von Seiten der Hochschulen wur-
de um die Schaffung der rechtlichen Voraussetzun-

gen für die Einführung von Verwaltungsgebühren ge-
beten,  um  die  Studierenden  an  den  anstehenden
Verwaltungskosten der Hochschulen zu beteiligen.
Damit leisten die Studierenden einen Beitrag zu den
Hochschulausgaben, die zur Verwaltung und Betreu-
ung der Studierenden vorgehalten werden, jedoch
nicht unmittelbar dem Lehrbetrieb zuzurechnen sind.

Einbezogen sind nach entsprechenden Kostenkal-
kulationen durch die Hochschulen Leistungen im
Zusammenhang mit Immatrikulation, Rückmeldung,
Beurlaubung, Exmatrikulation, der zentralen Studi-
enberatung,  akademischen  Auslandsämtern,  Ver-
mittlung von Praktika und Förderung des Übergangs
in  das  Berufsleben.  Verwaltungskosten  in  unter-
schiedlicher Ausgestaltung sind bereits in mehre-
ren anderen Bundesländern eingeführt, auch in un-
serem Nachbarland Niedersachsen.

Der Gesetzentwurf berücksichtigt Maßgaben aus
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
19. März 2003 zum baden-württembergischen Lan-
deshochschulgebührengesetz, das heißt, die erhobe-
nen  Beiträge  stehen  in  einem  angemessenen  Ver-
hältnis  zu  den  angebotenen  Leistungen.  In  allen
Hochschulen liegen die Kosten über 50 Euro pro Se-
mester, in manchen sogar weit darüber. Sie sind we-
gen dieser engen rechtlichen Bindung damit nicht
das Einfallstor für Studiengebühren.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, gera-
de das war eine große Sorge der Studierenden, dass
mit dieser Verwaltungsgebühr auch der Einstieg in
Studiengebühren festgelegt wird. Das möchte ich für
die SPD-Bürgerschaftsfraktion und auch die SPD auf
Landesebene auf jeden Fall zurückzuweisen.

(Beifall bei der SPD)

Es stimmt, auch andere Gebühren, zum Beispiel
für die Nutzung des Fremdsprachenzentrums – das
war auch ein Kritikpunkt, der uns in vielen Diskus-
sionen vorgetragen wurde –, werden erhoben, aber
das liegt in der Autonomie der Hochschulen. Mit der
Änderung des Bremischen Hochschulgesetzes am
Ende der vergangenen Legislaturperiode haben wir
den Hochschulen ermöglicht, dass sie auch Gebüh-
ren erheben können und somit ihre Einnahmesitua-
tion verbessern können.

Die Verwaltungskostenbeiträge werden in voller
Höhe den Hochschulhaushalten zufließen. Für das
Haushaltsjahr 2004 macht es einen Betrag von rund
1,4 Millionen Euro und für das Haushaltsjahr 2005
die doppelte Summe aus, da die Beitragspflicht erst-
mals zum Wintersemester 2004/2005 entstehen wird.

Meine  sehr  verehrten  Damen  und  Herren,  die
Sorge der Studierenden, dass Haushaltslöcher da-
mit gestopft werden beziehungsweise diese Mittel
nicht  dem  Haushalt  der  Hochschulen  zufließen,
stimmt nur in einem Teil. Selbstverständlich werden
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diese Kosten bei den Hochschulen verbleiben, aber
es steht auch fest, dass in dieser schwierigen Haus-
haltslage, in der wir große Einschnitte im Bereich
Soziales, im Bereich Jugend und auf vielen anderen
Feldern haben, die 50 Euro einen angemessenen Bei-
trag bilden, den Studierende leisten können.

Es ist so, dass auch der Wissenschaftsbereich nicht
von Kürzungen ausgenommen wurde, aber durch
die Einnahme aus der Verwaltungsgebühr, durch die
Einsparungen, die sich ergeben aus der Kürzung des
Weihnachtsgeldes der Angestellten und der Beam-
ten, die Kürzung oder Streichung des Urlaubsgeldes,
durch all dies und am Ende noch durch die Aufsto-
ckung mit AIP-Mitteln wird in Bremen im Wissen-
schaftsbereich im Gegensatz zu anderen Bundeslän-
dern nicht gekürzt, sondern er wird sich am Ende
im Rahmen des jetzt laufenden Haushalts bewegen.
Ich glaube, das ist ein großer Erfolg und auch eine
große Anstrengung, die dieses Haus bei der schwie-
rigen  Haushaltslage  für  den  Wissenschaftsbereich
entwickelt hat. Ich bin vor allem auch meiner Frak-
tion, der SPD-Bürgerschaftsfraktion, sehr dankbar,
dass sie mit aller Kraft auch nach heftigen Diskus-
sionen sich einmütig dazu bereit erklärt hat. Wis-
senschaft ist für uns ein wichtiger Standortfaktor, ist
die Innovation in Köpfe, die wir haben, ein Human-
kapital, in das wir investieren wollen. Darüber bin
ich froh.

(Beifall bei der SPD)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Stu-
denten haben natürlich nicht nur gegen Gebühren
demonstriert. Ich weiß, dass es für diejenigen, die
wenig haben, schmerzlich ist – auch wenn es im Mo-
nat nur 8,33 Euro sind –, in einem Semester 50 Euro
bezahlen zu müssen. Gleichwohl sage ich, niemand
wird von einem Studium durch diese Gebühr abge-
halten. Da ich weiß, wie die Diskussion in der De-
putation war, und spätestens bei Herrn Wedler wird
es keine Verwaltungsgebührendebatte mehr sein,
sondern eine Studiengebührendebatte, sage ich Ih-
nen hier ganz eindeutig für die SPD-Bürgerschafts-
fraktion und für die SPD im Land Bremen: Wir Sozi-
aldemokraten lehnen Studiengebühren ab!

(Beifall bei der SPD)

Wir favorisieren ein Studienkontomodell, weil wir
sagen, im Zuge von Chancengleichheit muss jeder
Studierende, der willens ist und die Qualifikation hat,
die Möglichkeit haben, ein Studium aufzunehmen.
Wir sagen, wir geben euch einen Bonus, ihr habt
ein Konto von 15 Semestern, und in dieser Zeit, lie-
be junge Leute, auch wenn ihr arbeiten müsst, ver-
sucht, euer Studium durchzuführen! Diejenigen, die
in der Regelstudienzeit studieren, haben dann ei-
nen Bonus und können, wenn sie in der Berufsphase
vielleicht eine Weiterbildung machen wollen, ohne

Weiteres auf dieses Konto, das übrig ist, zurückgrei-
fen. Alle anderen – es sei denn, sie haben Gremien-
arbeit geleistet, dann kommt ein Semester dazu, oder
kleine Kinder zu erziehen, dann wird sich der Bo-
nus noch etwas erhöhen – werden nach dem fünf-
zehnten Semester zur Kasse gebeten, und die Mar-
ge ist 500 Euro.

Meine Damen und Herren, Sie sehen also, dass
wir Sozialdemokraten sehr wohl daran denken, dass
viele junge Menschen ein Studium aufnehmen kön-
nen, dass wir aber im Zuge von Einschränkungen
in allen Bereichen sie doch verpflichten müssen, es
in einer angemessenen Zeit durchzuführen. Natür-
lich ist auch die Kritik da, und meine Kollegen aus
der Deputation und ich haben mit vielen Studieren-
den gesprochen, in vielen Einzelgesprächen und in
kleinen Gruppen, wir haben auch die Protestveran-
staltungen erlebt. Es ist legitim, dass Studierende
ihre Sorgen und Nöte und auch das, was sie an Pro-
blemen haben, deutlich machen. Während der Pro-
testaktion bei der Deputationssitzung

(Glocke)

– ich bin sofort fertig – der Vandalismus, der sich ab-
gespielt hat, bot kein gutes Bild, aber ansonsten sind
alle Demonstrationen friedlich abgelaufen, und wir
konnten auch vernünftige Gespräche führen.

Wir nehmen das Votum der Studenten ernst, und
wir wollen sehr intensiv den Anspruch auf vernünf-
tige Studienbedingungen begleiten. Wir werden da-
zu in der Deputation Gelegenheit haben, wenn die
Berichte über die Kontrakte vorliegen. Da werden
wir sehen, wieweit die Hochschulen auch in der Lage
sind, für bessere Studienbedingungen zu sorgen, für
vernünftige Abläufe im Studium und die ganzen
Verbesserungen, die wir alle hier in diesem Parla-
ment schon beschlossen haben, die aber in der Um-
setzung leider nicht so schnell gehen, wie wir es uns
wünschen. Das werden wir intensiv begleiten, auch
die weiteren Anstrengungen des Ressorts. – Herzli-
chen Dank!

(Beifall bei der SPD)

Präsident  Weber:  Als  nächster  Redner  hat  das
Wort der Abgeordnete Jäger.

Abg. Jäger (CDU)*): Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Frau Kollegin Berk, wenn ich Ihre Rede
eben so gehört habe, dann möchte ich meine vorbe-
reitete Rede am liebsten gleich wieder in die Tasche
stecken und auf Sie persönlich eingehen. Ich habe
aber den Eindruck, Sie haben die Debatten in der
Bundesrepublik in den letzten Monaten und die Stu-
dentenproteste völlig falsch interpretiert und mögli-
–––––––
*) Vom Redner nicht überprüft.
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cherweise auch die Ambition Ihres Kanzlers. Da ist
wohl einiges an Ihnen vorbeigegangen!

(Beifall bei der CDU)

Ich gehe gleich darauf noch einmal ein.

Meine Damen und Herren, in Deutschland und
auch in Bremen geht manches durcheinander: Ein-
schreibgebühren, Verwaltungskostenbeiträge, Me-
diennutzungsgebühren,   Langzeitstudiengebühren,
Studienkontenmodelle,  normale  Studiengebühren,
nachlaufende Studiengebühren! Wer findet da schon
noch durch?

(Abg. Frau B u s c h  [SPD]: Wir ja!)

Allheilmittel heute: Verwaltungskostenbeitrag! Oder
kurieren wir die Symptome? Packen wir hier ein Pro-
blem wirklich bei der Wurzel? Ich komme gleich da-
rauf zurück.

Im Kern geht es heute um die Einführung von
Verwaltungskostenbeiträgen! Es geht um 8,33 Euro
pro Student und Monat. 8,33 Euro erscheint wenig,
und doch ist das Vertrauen in die Hochschulland-
schaft von Bund und Ländern schwer gestört. Stu-
dentenproteste, Frau Berk ist darauf eingegangen,
hat es genügend gegeben, nicht immer nur gewalt-
tätig wie bei uns in der Deputation, sondern auch
vielfach phantasiereiche Aktionen, Diskussionen, die
weit über diese Verwaltungskostenbeiträge hinaus-
gehen.

Meine Damen und Herren, wir als CDU halten es
inzwischen für unvermeidbar, diesen Beitrag auch
von den bremischen Studierenden einzufordern. Da-
ran  will  ich  keinen  Zweifel  lassen.  Dies  ist  eine
zwangsläufige Maßnahme, weil alle anderen Bun-
desländer in unserer Nähe diese Gebühren bereits be-
schlossen haben und Bremen keine Insel ist, die sich
von dieser Entwicklung lossagen kann. 8,33 Euro
als maßvolles Äquivalent zu den Betreuungsleistun-
gen der Hochschulen sind vertretbar, juristisch ein-
wandfrei. Auch die Höhe der Gebühren liegt nicht in
der Willkür der Politik. Das muss man auch denen
sagen, die fragen, wer sagt uns, dass nicht morgen
20 Euro und übermorgen 50 Euro dafür genommen
werden.  Verwaltungskostenbeiträge  sind  eng  nor-
miert.

Meine Damen und Herren, ich erinnere auch noch
einmal daran, dass wir vor Jahren als CDU das noch
verhindert haben, nur, damals wären wir die Ersten
gewesen. Damals hieß es Einschreibgebühren, jetzt
gehören wir allerdings schon fast zu den Letzten.
Deshalb werden wir uns dieser Maßnahme nicht ent-
gegenstellen, sondern zustimmen.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir in
Bremen im Wissenschaftsbereich weiter investieren,
ihn weitgehend von Sparmaßnahmen ausnehmen,
weiter die Hochschul- und Wissenschaftspolitik in

die Sanierungsstrategie des Landes einbetten, kann
man auch sagen, Studierende müssen einen klei-
nen eigenen Beitrag dazu leisten. Das ist die Auf-
fassung der CDU-Fraktion.

Meine Damen und Herren, Tausende von Studie-
renden, die auf den Straßen waren, auch in Bremen
waren es nicht wenige, befürchten Studiengebüh-
ren durch die Hintertür. In der Tat, wenn man in die
Republik schaut, dann ist die Phantasie mancher
Finanzminister, Finanzsenatoren, aber auch mancher
Hochschulpolitiker  unermesslich.  Seien  wir  einmal
ganz ehrlich, Verwaltungskostenbeiträge, Studien-
kontenmodell,  Langzeitgebühren,  all  das  sind  in
Wahrheit Reaktionen auf ein politisch und rechtlich
höchst umstrittenes Studiengebührenverbot.

Frau Berk, Sie haben Recht, ich muss darauf ein-
gehen. Die Bundesregierung hat den Bundesländern
verboten,  Studiengebühren  zu  erheben,  aber  das
Bulmahnsche  Studiengebührenverbot,  glaube  ich,
streut den Deutschen Sand in die Augen. Wir kurie-
ren mit Verwaltungskostenbeiträgen und Studien-
kontenmodellen nur Symptome, wir schmieren hier
weiße Salbe auf eine klaffende Wunde, und wir glau-
ben, damit die kränkelnde deutsche Hochschulland-
schaft von Grund auf sanieren zu können. Meine
Damen und Herren, ich denke, Verwaltungskosten-
gebühren sind weiße Salbe für die Hochschulland-
schaft, und sie sind nur ein Placebo für die SPD, die
immer noch hofft, dauerhaft um Studiengebühren he-
rumzukommen. Placebo und weiße Salbe, nicht aber
Allheilmittel beschließen wir heute, und dessen, fin-
de ich, sollten wir uns bewusst sein.

(Beifall bei der CDU)

Wir reden von Verwaltungskostenbeiträgen, wohl-
wissend,  dass  die  Finanzierung  der  Hochschulen
auch angesichts der Finanznot der Länder auf den
Prüfstand gehört, aber vor allen Dingen, weil wir ei-
nes immer noch negieren, die Hochschulen unter-
einander im Wettbewerb zu positionieren. Die Hoch-
schulen  in  den  Wettbewerb  zu  führen  würde  die
Selbstheilungskräfte der Hochschulen wirklich ak-
tivieren. Das wäre eine Maßnahme, mit der uns die
Bundesregierung beglücken könnte, aber das tut sie
leider eben nicht. Diesen Wettbewerb untersagt sie
an den verschiedensten Stellen.

Meine Damen und Herren, nicht nur das, Frau
Bulmahn und der Bundeskanzler sorgen auch noch
einmal dafür, dass es überhaupt keine Planungssi-
cherheit gibt. Die Diskussionen über die Eliteuni-
versitäten haben Sie vernommen, erst in Absprache
ohne Frau Bulmahn waren es zwei Eliteuniversitäten,
auf einmal waren es zehn. Keiner hat gesagt, wer
sie dazu erklärt und wie eine Eliteuniversität dazu
wird. Keiner sagt, wer sie finanziert, wie diese Uni-
versitäten in einem Wettbewerb zu den staatlichen
Hochschulen stehen sollen. Insofern kann ich man-
che Studentenproteste verstehen. Die 8,33 Euro im
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Monat sind vielleicht ein originärer Anlass, hier vor
das Rathaus zu ziehen oder in Diskussionen zu ge-
hen, aber die wirkliche Unsicherheit, die dadurch
existiert, die Frage, wie sich die Hochschullandschaft
in den nächsten fünf und zehn Jahren gestaltet, geht
in Wahrheit von der rotgrünen Bundesregierung aus.

Ich wünsche mir, dass wir in den Ländern die Ho-
heit über die Hochschulpolitik behalten, das sage
ich ganz deutlich. Ich hoffe, dass wir die Hochschul-
politik auch den Hochschulverantwortlichen vor al-
len Dingen überlassen, nicht nur den Parlamentari-
ern und den Senatoren, sondern vor allen Dingen
den Rektoren und denjenigen, die den Karren zie-
hen und besser wissen, wie man es macht, und ver-
suchen, möglichst  Interventionen abzuwehren und
die Autonomie zu stärken. Das ist sicherlich eine
Maßnahme. Wer aber das Studiengebührenthema
immer wieder negiert, wird sich bald eines Besse-
ren belehrt sehen. Der wird sehen, dass die Finanz-
minister die Diskussion wieder bestreiten, dann re-
den wir nicht darüber, wie wir Lehrer und Hoch-
schulen stärken, sondern dann reden wir darüber,
wie wir Finanzlöcher in Deutschland stopfen. So
weit, das sage ich als Hochschulpolitiker der CDU,
darf es nicht kommen!

(Beifall bei der CDU)

Wir müssen deshalb schon allein über die Studi-
enfinanzierung reden, weil der Bund sich weiter aus
der Hochschulbaufinanzierung zurückzieht, der For-
schungsetat reduziert wird. Nehmen wir einmal Ber-
lin! Die SPD, auch da Finanznot, Herr Wowereit wird
auch schon wissen, dass Studiengebühren kommen,
er ist auch mehrfach zurückgerudert. Die Grünen in
Baden-Württemberg, man höre und staune, schla-
gen ein Modell für nachlaufende Studiengebühren
vor. Auch das immer noch, obwohl alle sagen, war-
tet doch erst einmal ab, was das Bundesverfassungs-
gericht entscheidet. Nein, dort gibt man eigene Gut-
achten in Auftrag und macht Vorschläge. Der Rek-
tor der Hochschule Bremen hat sich in die Diskussion
eingeschaltet, und in Niedersachsen steht die Re-
gierungskoalition  in  den  Startlöchern,  wenn  dann
das Bundesverfassungsgerichtsurteil gesprochen ist.

Meine Damen und Herren, ich sage, wir müssen
darüber offensiv diskutieren, hier ein Thema nicht für
tabu erklären, sondern uns darüber Gedanken ma-
chen, wie wir uns als Bremer hier verhalten. Das heißt
auf der einen Seite, heute eine Maßnahme, weiße
Salbe ja, um vielleicht ein wenig ein Problem zu hei-
len, auf der anderen Seite, denke ich mir, gehen wir
die richtigen Maßnahmen an, stärken wir die Selbst-
heilungskräfte, führen wir die Hochschulen in den
Wettbewerb und diskutieren wir in diesem Zusam-
menhang auch über Studiengebühren. Ansonsten gilt
eigentlich nur: Zwecks Risiken und Nebenwirkun-
gen fragen Sie lieber die SPD, oder klagen Sie beim
Kanzler!

(Beifall bei der CDU)

Präsident Weber: Als nächste Rednerin hat das
Wort die Abgeordnete Frau Schön.

Abg. Frau Schön (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Präsident, meine Damen und Herren! Zur Debatte
und zur Entscheidung steht das Gesetz über die Än-
derung hochschulrechtlicher Vorschriften. Wir möch-
ten hier getrennte Abstimmung beantragen, da wir
der Einführung des Lektors, wie es in Paragraph 24
Artikel 1 geregelt ist, zustimmen. Gegen den Arti-
kel 2 haben wir ebenfalls nichts, gegen die Aufhe-
bung  der  Verordnung  über  die  Genehmigung  zur
Führung ausländischer Grade ist nichts einzuwen-
den! Ich will auf beides auch nicht weiter eingehen.

Gegen die Einführung eines Verwaltungskosten-
beitrags haben wir allerdings erhebliche Einwände,
also den Paragraphen 109 b und 117 Absatz 5 stim-
men wir nicht zu. Ich möchte das in zwei zentralen
Punkten erläutern, und da haben wir insbesondere
auch eine große Differenz zu Ihnen, Herr Jäger.

Erstens:  Studierende  sollen  mit  dieser  Verwal-
tungsgebühr Kürzungen im Wissenschaftsetat kom-
pensieren, ohne dass sie dafür bessere Leistungen
erhalten.  Zweitens:  Die  Verwaltungsgebühr  ist  für
uns  der  Einstieg  für  Studiengebühren  im  Erststu-
dium.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Zu meinem ersten Punkt! Sie wollen eine Verwal-
tungsgebühr  einführen  für,  und  ich  zitiere  mit  Ge-
nehmigung des Präsidenten, „Leistungen im Zusam-
menhang  mit  der  Immatrikulation,  Beurlaubung,
Rückmeldung,  Exmatrikulation  und  der  zentralen
Studienberatung sowie die Leistung der Auslands-
ämter und die Leistung der Vermittlung von Prakti-
ka und der Förderung des Übergangs in das Berufs-
leben“. Soweit der Gesetzestext! Als Begründung
führen Sie dann an, dass die Verwaltungsgebühr,
und ich zitiere wieder mit Genehmigung des Präsi-
denten, „als Anreiz zur Erhöhung der Verbindlich-
keit im Studiumverlauf, zur Intensivierung der Be-
ratungsleistung der Hochschulen und zur Verkür-
zung der Studienzeiten dienen soll“.

Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was diese Begrün-
dung überhaupt mit dem Gesetzestext zu tun hat,
ich verstehe das nicht! Warum die Verbindlichkeit
im  Studiumverlauf  größer  wird,  wenn  ich  für  die
Rückmeldung Geld zahle, oder warum es zur Ver-
kürzung des Studiumverlaufs kommt, wenn ich für
die Immatrikulation zahle, leuchtet mir wirklich nicht
ein. Vielleicht kann mir das noch einmal jemand er-
klären! Ich dachte bisher, die Intensität eines Studi-
ums hängt eher von anderen Dingen ab.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Eine weitere Begründung ist, dass die Beratungs-
leistung intensiviert werden soll. Das ist im Prinzip
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eine gute Idee. Ich habe bisher auch noch an keiner
Stelle gehört, dass die personellen Kapazitäten etwa
in der zentralen Studienberatung erhöht werden sol-
len. An der Universität arbeiten dort meines Wis-
sens fünf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für 20 000
Studierende. Was da unter diesen Bedingungen in-
tensiviert wird, würde mich interessieren! Die Be-
rechnungen der Hochschulen für den Verwaltungs-
kostenbeitrag beziehen sich auch eher auf die Ver-
gangenheit als auf die Zukunft. Ich gehe nicht da-
von aus, dass es da zu einer Intensivierung von Be-
ratung  kommt,  und  die  Vermittlung  von  Praktika
halte ich schlicht für einen Bestandteil der Lehre,
und sie kann nicht mit Gebühren belegt werden.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Fazit: Die Studierenden sollen hier schlicht mehr
bezahlen, ohne dass sie mehr Leistungen bekom-
men. Sie werden hier als Sparschwein benutzt, um
die Kürzungen im Wissenschaftshaushalt zu kom-
pensieren. Sie, Frau Berk, drücken das vornehmer aus
und sagen, das sei ein Solidaritätsbeitrag, weil auch
die Beschäftigen im öffentlichen Dienst auf das Ur-
laubsgeld verzichten müssen und so weiter und so
fort.

(Abg. Frau B e r k  [SPD]: Machen Sie sich
doch nichts vor, Frau Schön! Das ist doch

blauäugig!)

Nun schreiben Sie, Herr Senator, in Ihrem Vorspann
zum Gesetz, der Verwaltungskostenbeitrag kommt
in voller Höhe den Hochschulhaushalten zugute. Na
ja, erstens müssen Sie das nach dem Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil auch, und zweitens weiß ich nicht,
was den Hochschulen eigentlich zugute kommt. Erst
wird den Hochschulen real Geld weggenommen, das
übrigens vorher im Wissenschaftsplan 2010 zwischen
dem Ressort und den Hochschulen bereits vereinbart
war, dann lässt man Dritte, nämlich Studierende, da-
für bezahlen, und anschließend tut man so, als hätte
man bei den Hochschulen keine Kürzungen vorge-
nommen.

Ich halte das im Übrigen für kein zukunftsfähiges
Konzept und auch nicht für eine vertrauensbildende
Maßnahme,  wenn  man  privates  Kapital,  und  das
Geld  der  Studierenden  ist  privates  Kapital,  nimmt,
in diesem Jahr sollen es 1,4 Millionen Euro sein und
ab 2005 jährlich 2,8 Millionen Euro, die an die Hoch-
schulen gegeben werden, und sich das Ressort in dem
gleichen Umfang dann aus der Finanzierung zurück-
zieht. Ich will das hier nicht weiter ausführen, die
Haushaltsdebatten stehen im Mai noch aus. Ich hal-
te es aber für ein schlechtes Signal für künftige Pu-
blic-private-partnership-Debatten, wenn sich der
Staat aus der Finanzierung der Hochschulen zurück-
zieht und gleichzeitig privates Kapital akquirieren
will. Privates Kapital möchte sich nie als Kompensa-

tionsbeitrag sehen, wenn andere Aktivitäten der öf-
fentlichen Hand dann nicht mehr finanziert werden.
Das ist ein ganz schlechtes Signal für die Zukunft!

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Ich komme zu meinem zweiten Punkt, warum die
Verwaltungsgebühr der Einstieg in die Studienge-
bühr im Erststudium ist! Wir haben schon gehört,
warum die Verwaltungsgebühr angeblich keine Stu-
diengebühr ist. Frau Berk sagt, das ist es sowieso
nicht, Herr Jäger sagt, na ja, das ist weiße Salbe. Es
ist klar, dass Sie das sagen müssen, schließlich sind
Studiengebühren für das Erststudium gegenwärtig
nicht zulässig nach dem Hochschulrahmengesetz.
Das wurde auch schon gesagt.

Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht sehr
genau definiert, wofür eine Verwaltungsgebühr er-
hoben werden darf und wofür nicht. Das Problem
ist nur, die Studierenden werden nicht unterschei-
den, ob das, was wie eine Studiengebühr wirkt, im
streng juristischen Sinne auch so heißt. Die Studie-
renden werden weniger Geld in der Tasche haben.
Geld, das sie verdienen müssen in der Zeit, in der
sie eigentlich studieren sollten. Dabei wollen wir
eigentlich das Studium intensivieren und nicht dort
Zeit abziehen, wo sie Geld verdienen müssen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Bereits jetzt arbeiten 70 Prozent der Studierenden,
durch die Verwaltungsgebühr werden es mehr wer-
den. Die Verwaltungsgebühr wird auch nicht allein
bleiben. Frau Berk hat darauf schon hingewiesen,
die Universität hat bereits Gebühren für die Fremd-
sprachenkurse eingeführt, die nicht zwingend für
das Studium vorgeschrieben werden. Ob das für ei-
nen Internationalisierungsprozess der Hochschulen
sinnvoll ist, sei einmal dahingestellt, Fakt ist aber,
dass hier Tür und Tor geöffnet werden, um eine De-
tailgebühr nach der nächsten einzuführen.

Im Übrigen, Ihre Argumentation, Frau Berk, Sie
können gar nicht anders, weil Niedersachsen auch
eine Verwaltungsgebühr eingeführt hat, und bei der
Haushaltsnotlage können wir keinen Sonderweg ge-
hen! Bei all dieser Argumentation bin ich sehr ge-
spannt darauf, wenn das Bundesverfassungsgerichts-
urteil über die Klage der CDU-Länder über das Stu-
diengebührenverbot im Hochschulrahmengesetz ur-
teilt, die meisten rechnen damit, dass diese Regelung
aufgehoben wird, weil es die Kompetenz der Län-
der zu sehr beschneidet, was Sie tun werden, wenn
Niedersachsen  als  CDU-regiertes  Bundesland  Stu-
diengebühren für das Erststudium einführen wird.

Ich bin sehr gespannt darauf, ob Sie dann auch
noch sagen werden, wir, die SPD, sind gegen die
Einführung von Studiengebühren für das Erststudi-
um. Ich bin sehr gespannt auf diese Debatte! Herr
Jäger hat ja schon einen Vorgeschmack darauf ge-
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geben, dass er im Prinzip lieber eine ganz andere
Republik haben möchte mit Studiengebühren, die
dann die entsprechende Wirkung haben. Wir haben
jetzt schon eher zu wenig Studierende an der Uni
als zu viele.

Unser Ansatz ist, Studierende nicht mit Gebüh-
ren zu drangsalieren. Wir wollen mehr Studierende
an den Hochschulen und Universitäten haben und
nicht weniger. Wir würden am liebsten ein großes
Transparent an den Hochschulportalen aufhängen,
auf dem steht: Kommt alle her! Ihr seid gut, bei uns
werdet ihr noch besser! Wir freuen uns, dass die
Hochschulen im Land Bremen so beliebt sind, und
das ist auch gut so!

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Wir brauchen mehr Studierende in Deutschland!

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Bei uns studieren nur 36 Prozent eines Abiturjahr-
gangs. Das ist deutlich zu wenig, im OECD-Vergleich
sind es 47 Prozent, Deutschland ist da weit unter-
durchschnittlich. Wir haben einen erheblichen Nach-
holbedarf, in Ländern wie Schweden sind es knapp
70 Prozent.

Wir  müssen  insgesamt  das  Bildungsniveau  in
Deutschland anheben. Wir haben die Debatte ges-
tern schon gehabt, im Schulbereich ist das so ähn-
lich. Wir brauchen dringend mehr Hochschulabsol-
venten, weil die Innovationsfähigkeit und die Wirt-
schaftskraft in einer Region an die Höhe des Bil-
dungsniveaus gekoppelt sind, und Hochschulabsol-
venten sind eine echte Investition in die Zukunft,

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

und wenn wir international an erster Stelle mitspie-
len wollen, dann sowieso!

Leider ist die soziale Ausgrenzung in kaum einem
anderen Land so groß wie in Deutschland, ich sagte
das vorhin schon kurz, das trifft auf Hochschulen und
Schulen gleichermaßen zu. Während aus finanzstar-
ken Bildungsschichten der überwiegende Teil stu-
diert, sind das aus finanzschwachen Milieus nur sehr
wenige. Will man also Studierende an die Uni be-
kommen, wird man in erster Linie die Menschen aus
finanzschwachen Milieus gewinnen müssen. Da ist
die  Einführung  von  Studiengebühren  gewiss  nicht
die richtige Marketingstrategie.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Schon gar nicht in Zeiten wie diesen, in denen Stu-
dierende nicht sicher sein können, nach dem Studi-
um einen adäquaten Arbeitsplatz zu bekommen! Die

Frage, ob sich ein Studium in dieser Zeit lohnt, steht
für die meisten immer im Raum.

Ich will noch kurz auf Herrn Jäger eingehen. Es
ist richtig, dass die Grünen auch in der Republik dis-
kutieren, und das ist auch gut so. Wir müssen auch
über Bildung und Bildungsfinanzierung diskutieren.
Da freue ich mich auch auf die zukünftigen Debat-
ten mit Ihnen und auch mit der SPD.

Unser Fazit ist: Wir wollen, dass sich Studierende
mehr auf ihr Studium konzentrieren und nicht mehr
arbeiten müssen. Wir wollen mehr Studierende an
den Hochschulen, und wir wollen keine weiteren Se-
lektionswirkungen. Ihre Verwaltungsgebühr ist kon-
traproduktiv, deshalb lehnen wir sie ab!

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident  Weber:  Als  nächster  Redner  hat  das
Wort der Abgeordnete Wedler.

Abg. Wedler (FDP): Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Die wesentlichste Änderung des vor-
gelegten Gesetzentwurfs zur Änderung der hoch-
schulrechtlichen Vorschriften ist die Einführung ei-
nes Verwaltungskostenbeitrags. Das ist schon ge-
sagt worden. Dieser soll von allen Studenten jeweils
bei ihrer Einschreibung oder Rückmeldung gezahlt
werden, es sollen 50 Euro pro Semester sein. Sie hat-
ten schon ausgerechnet, pro Monat „nur“ 8,33 Euro.
Es ist zugleich in dem Änderungsgesetz vorgesehen,
dass durch einfache Rechtsverordnung des zustän-
digen Senators diese Gebühr der Preis- und Kosten-
entwicklung angepasst werden kann. Es ist davon
auszugehen, dass davon dann auch gelegentlich Ge-
brauch gemacht wird.

Dieser  Verwaltungskostenbeitrag  soll  Verwal-
tungsdienstleistungen der Hochschulen, die außer-
halb der fachlichen Betreuung der Studierenden er-
bracht werden, abdecken, zum Beispiel Leistungen
im  Zusammenhang  mit  der  Immatrikulation,  der
Rückmeldung, Beurlaubung, Exmatrikulation – wo-
bei ich mich frage, warum man bei der Exmatriku-
lation auch noch Gebühren zahlen soll! – und der
zentralen Studienberatung sowie einiger weiterer
Leistungen der Hochschulverwaltung für die Studen-
ten. Sie sind ausdrücklich nicht für die fachliche Be-
treuung der Studierenden im Rahmen ihres Studi-
ums und für die Lehre selbst gedacht. Mit der Ein-
führung eines Verwaltungskostenbeitrages wird ver-
sucht, die Regelung des Hochschulrahmengesetzes
zu umgehen, wonach für das Studium keine Studi-
engebühren erhoben werden dürfen, das Studium
also wie den Schulbesuch für die Betroffenen un-
entgeltlich zu machen.

Gegen diese Bestimmung des Hochschulrahmen-
gesetzes, das ist auch schon erwähnt worden, laufen
Klagen beim Bundesverfassungsgericht. Ich rechne
damit,  dass  diese  Regelung  beim  Bundesverfas-
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sungsgericht keine Gnade finden wird. Spätestens
dann bricht die Vorstellung bei SPD und Grünen in
sich zusammen, was das Verbot der Erhebung von
Studiengebühren betrifft. Spätestens dann wird uns
diese Diskussion auch hier in Bremen mit voller Wucht
erreichen. Jetzt führen wir tatsächlich eine Place-
bo-Diskussion, eine Umwegdiskussion oder eine
Diskussion über weiße Salbe. In Wahrheit ist es doch
schon eine verdeckte Studiengebührendiskussion.

Mit der Einführung eines Verwaltungskostenbei-
trages wird versucht, die Haushaltslücke in den Hoch-
schuletats, die durch die Sparpolitik des Landes ge-
rissen wird, wenigstens ansatzweise zu schließen.
Immerhin ist vorgesehen, dass die zusätzlichen Ein-
nahmen  aus  dem  Verwaltungskostenbeitrag  den
Hochschulen zufließen und nicht im allgemeinen
Haushalt des Landes verschwinden.

Die FDP setzt sich schon lange dafür ein, das Ver-
bot von Studiengebühren im Hochschulrahmenge-
setz aufzuheben. Stattdessen soll es den Ländern
oder besser noch den einzelnen Hochschulen über-
lassen bleiben, wie sie mit dieser Thematik umge-
hen, ob sie also zum Beispiel die Erhebung von Stu-
diengebühren  regeln,  generell  oder  auch  nur  für
Langzeitstudierende,  ob  sie  jeweils  Bildungsgut-
scheine,  Studienkonten,  nachgelagerte  Gebühren,
oder wie die Dinge dann heißen mögen, einführen.
An der Thematik Studiengebühren kommen wir je-
denfalls nicht vorbei.

Die FDP im Land Bremen vertritt die Auffassung,
dass nichts gegen die Erhebung von Studiengebüh-
ren spricht. Es ist nicht zu vertreten, dass Kinder-
gärten gebührenpflichtig sind und Studienplätze ge-
bührenfrei zur Verfügung gestellt werden. Es ist auch
nicht zu vermitteln, dass Lehrlinge und andere Steu-
erzahler die Mittel für ein gebührenfreies Studium
aufbringen sollen, ohne Rücksicht auf irgendwelche
finanziellen Gegebenheiten bei den Studierenden.

Ich persönlich trete auch deshalb für die Zahlung
von Studiengebühren ein, weil die anderen Model-
le der Studienfinanzierung wie zum Beispiel Studi-
enkonten, Bildungsgutscheine oder dergleichen, die
zum Teil auch von Parteifreunden in anderen Bun-
desländern vertreten werden, einen mehr oder we-
niger großen bürokratischen Aufwand erfordern, der
im Zeitalter des Sparens, des Deregulierens und des
Bürokratieabbaus nicht zu vertreten ist. Es kommt
hinzu, als ich seinerzeit studierte, musste ich eben-
falls Studiengebühren zahlen und sogar Hörergeld
für Vorlesungen und Übungen, die ich belegt hatte.
Studiengebühren sind also für uns hier in Deutsch-
land nichts Neues. Auch hier im Bundesland Bre-
men sind sie nichts Neues, denn wenn Sie sich um-
schauen, gibt es das auch schon im Land Bremen.

Studiengebühren können sogar nützen. Studieren-
de werden als Gebührenzahler Kunden und fordern
damit Leistungen der Lehrenden und der Mitarbei-
ter der Hochschule ein. Ein Student in einem ge-

bührenfreien grundständigen Studium freut sich über
jede Stunde, die ausfällt, hat mir einmal ein Hoch-
schullehrer gesagt. Studenten, die Gebühren zahlen,
beschweren sich dagegen massiv, das heißt, sie wol-
len die Gegenleistung in Anspruch nehmen, auf die
sie durch die Gebühr auch einen Anspruch haben.
Dabei sollten doch beide – der eine, der sich freut,
dass Studienveranstaltungen ausfallen, und der an-
dere, der sie massiv einfordert – das gleiche Interes-
se daran haben, denn es geht um ihre persönlichen
Chancen, um ihre persönliche Zukunft. Studienge-
bühren, das möchte ich an der Stelle deutlich sa-
gen, verändern also auch etwas in den Köpfen der
Beteiligten.

Wenn ich von Studiengebühren rede, dann mei-
ne ich damit alles, was die Hochschulen von ihren
Nutzern, den Studenten, an Leistungsgebühren ver-
langen,  auch  Gebührenanteile  für  Verwaltungs-
dienstleistungen. Die Leistungen müssen natürlich,
das verlangt nicht zuletzt das Gebührenrecht, sau-
ber definiert und kostenmäßig belegt sowie nach-
vollziehbar und transparent den Gebührenkalkula-
tionen zugrunde gelegt werden. Ich glaube, dass es
dann auch keine Probleme bei eventuellen gericht-
lichen Auseinandersetzungen gibt.

Gebühren für eine Leistung müssen gerechtfertigt
sein. Genau hier lag das Problem und lag der Grund
für die studentischen Proteste und Demonstrationen
vor wenigen Wochen. Die Einführung einer Verwal-
tungsgebühr  ohne  erkennbaren  Mehrwert  für  die
Studenten wurde und wird nicht akzeptiert. Ich glau-
be, dass bei den Studenten, zumindest bei dem über-
wiegenden Teil, eine Akzeptanz für die Erhebung
von Studiengebühren vorhanden ist, wenn die Ge-
genleistung dafür stimmt. Leider ist es so, dass die
Bedingungen des Studierens in manchen Studien-
gängen nicht optimal sind: überfüllte Hörsäle, über-
frachtete Lehrpläne, fehlende Labor- und Arbeits-
plätze, nicht stimmige Lehrangebote, unzureichende
Vertretungsregelungen und so weiter. Deshalb muss
man verlangen, dass die Hochschulen sich bewe-
gen und deutliche Verbesserungen ihres Leistungs-
angebotes speziell für die Studenten vornehmen.

Wir  fordern,  dass  ein  Schwerpunkt  der  Bildung
und Ausbildung der Hochschulen auf die Lehre ge-
legt wird. Dazu müssen die personelle Ausstattung
und die Struktur der Hochschulen angepasst wer-
den. Auch sind die Zielvereinbarungen des Wissen-
schaftsressorts mit den Hochschulen und der Hoch-
schulen mit den Fachbereichen auf die Lehre hin aus-
zurichten. Insofern kommt natürlich dem Instrument
des Kontraktmanagements, was ja angelaufen ist
und demnächst zu Ergebnissen führen soll, große Be-
deutung zu.

Studiengebühren können natürlich nicht die ge-
samten Kosten eines Studiums oder die Hochschul-
finanzierung insgesamt sicherstellen. Das wäre über-
zogen. Studiengebühren können nur einen kleinen
Teil, nämlich einen nutzerbezogenen Anteil erbrin-
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gen, und zwar genau dann, wenn die Leistung in
Anspruch genommen wird. Ein wesentlich größerer
Anteil des notwendigen Finanzvolumens muss von
der Gesellschaft aufgebracht werden, letztlich aus
Steuermitteln. Wie hoch die Gebühr im Einzelnen
sein soll, das mögen die Hochschulen im Einzelnen
entscheiden. Da spielen sicherlich das Profil der je-
weiligen Hochschule eine Rolle, die Besonderhei-
ten der einzelnen Hochschulen und natürlich auch
die Konkurrenzsituation zwischen den Hochschulen.

Wenn ich grundsätzlich von der Einführung der
Studiengebühr rede und sie auch befürworte, dann
muss auch klar sein, dass diejenigen, die eine sol-
che Gebühr nicht oder nur sehr erschwert erbrin-
gen können, finanziell unterstützt werden müssen.
Es soll niemand wegen der Studiengebühren am Stu-
dieren gehindert werden. Ob diese Unterstützung im
Rahmen des BAföG erfolgt, was ich persönlich be-
vorzugen würde, oder über besondere Stipendien-
regelungen, das will ich offen lassen. Die wenigen
privaten Hochschulen im Bundesgebiet, auch hier
in Bremen, zeigen, wie man so etwas organisieren
kann.

Die isolierte Einführung eines Verwaltungskosten-
beitrags lehnen wir ab. Wir haben nichts dagegen,
wenn auch Verwaltungsdienstleistungen für Studen-
ten in eine generelle Studiengebühr einkalkuliert
werden. Das Aufsplitten in einzelne Gebührenbe-
standteile halten wir jedoch für falsch, für falsch unter
anderem deswegen, weil die Hochschulen und die
Politik sehr erfinderisch sind, wenn es darum geht,
Gebührentatbestände zu finden, zu definieren, sie
jeweils in Kosten umzusetzen und dann auch einzu-
treiben. Das Beispiel der Telekommunikation zeigt,
wie man so etwas gut machen kann.

Wir  fordern  die  Hochschulen  und  die  Wissen-
schaftsverwaltungen,  aber  auch  die  Koalition  auf,
sich Gedanken über die Einführung von Studienge-
bühren insgesamt zu machen und dabei dann sicher-
zustellen, dass die Einnahmen aus dieser Gebühr
den Hochschulen komplett zufließen und dass der
Gebühr eine vernünftige Gegenleistung gegenüber-
steht. Nur die Bürokratie füttern oder mangelhafte
Leistungen in der Lehre finanzieren, kann insbeson-
dere den Nutzern der Hochschulen, den Studenten,
nicht zugemutet werden.

Zum Abschluss möchte ich Sie hinsichtlich der
Abstimmung bitten, ähnlich wie die Grünen das be-
antragt haben, die Nummern drei, vier und fünf ge-
trennt von den übrigen Punkten abzustimmen, denn
der Einführung von Lektoren und der Aufhebung
einer nicht mehr benötigten Rechtsverordnung kann
ich problemlos zustimmen. – Vielen Dank!

Präsident Weber: Als nächste Rednerin hat das
Wort die Abgeordnete Frau Berk.

Abg. Frau Berk (SPD): Herr Präsident, meine sehr
verehrten Damen und Herren! Die Diskussion hat
mich doch ein bisschen gereizt, hier noch ein, zwei

Punkte anzuführen und darauf einzugehen. Wir ha-
ben zwar noch eine zweite Lesung, zu der es auch
noch  einmal  eine  Debatte  geben  wird,  aber  ich
möchte doch zu Herrn Jäger und vor allem zu Frau
Schön etwas sagen.

Herr Jäger, was Sie vortragen, erschüttert mich ja
schon nicht mehr, weil ich merke, dass bei der CDU
und auch bei Ihnen, obwohl Sie noch ein sehr jun-
ger Mann sind, die Lernfähigkeit vollkommen auf der
Strecke bleibt.

(Beifall bei der SPD)

Seit Jahren fordern Sie Studiengebühren, das weiß
ich. Bis jetzt haben wir das auch noch immer ver-
hindern können. Ich muss für mich persönlich sa-
gen, ich habe nun zwölf Jahre vehement gegen Stu-
diengebühren  gekämpft,  aber  wir  Sozialdemokra-
ten sind zumindest so lernfähig, dass wir sagen, die
Situation, wie sie sich darstellt, schließt es nicht aus,
dass diejenigen, die zu lange studieren, auch ent-
sprechende Kosten übernehmen müssen, deshalb fa-
vorisieren  wir  ein  Studienkontenmodell,  das  einen
Anreiz bietet, dass man, wenn man schnell studiert,
auch die Möglichkeit hat, das Restkonto das man
sich erarbeitet, dann für ein Aufbaustudium oder
eben, wie gesagt, eine Qualifizierung während oder
nach der Berufstätigkeit zu nutzen.

Gut, Sie sind da nicht lernfähig. Wir kommen ja
sonst ganz gut miteinander aus, aber dass wir auf
der  Stelle  treten  und  mit  Studienkontenmodellen
nicht weiterkommen, ist eine Verhinderungstaktik
von Ihnen. Ich sage Ihnen auch warum: Im Gegen-
satz zu Ihnen haben wir Sozialdemokraten uns lan-
ge mit diesem Studienkontenmodell beschäftigt. Wir
haben nicht das rotgelbe Projekt übernommen, weil
es bis heute in Rheinland-Pfalz noch nicht gelungen
ist, eine vernünftige Verordnung zu erarbeiten. Wir
haben uns auch nicht von Rotgrün leiten lassen, die
das  Studienkontenmodell  in  Nordrhein-Westfalen
bereits machen, aber mit einem immensen Aufwand
an Bürokratie. Ich sage ganz ehrlich, es gibt einen
von der Universität erarbeiteten Vorschlag, der uns
eigentlich, auch aus sozialer Sicht, sehr gut gefallen
hat. Er ist aber leider nicht so schnell umsetzbar und
wird auch eine Menge Verwaltungsarbeit nach sich
ziehen.

Deshalb haben wir uns für das Niedersachsen-
Modell entschieden, aber auch da haben wir gesagt,
die Fehler, die Niedersachsen gemacht hat, indem
sie für jeden einzelnen Studiengang die Zeit des Stu-
diums plus so und soviel errechnet haben, führen
dazu, dass in Niedersachsen an jeder Hochschule
ein anderes Modell errechnet wird. Das ist ein im-
menser  Aufwand,  und  es  ist  nicht  sozialistische
Gleichmacherei, wenn wir sagen, 15 Semester für
alle plus, plus, plus für bestimmte Ausnahmen. Das
ist meiner Meinung nach ein Modell, das wir durch-
führen können, und das wird jetzt von Ihnen blo-
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ckiert, weil Sie lieber Bürokratie statt eines flüssigen
und guten Ablaufs haben wollen.

Mit Herrn Jäger und mit der CDU kann ich mich
ja auseinander setzen, seit 1992 habe ich das mit den
Studiengebühren im Ohr. Bei der FDP waren Sie eine
Weile draußen, gut, acht Jahre habe ich nicht so viel
gehört, aber auf Bundesebene ist das für Sie auch
ein Thema. Was mir aber nun gar nicht gefällt, Frau
Schön, das ist Ihr Beitrag. Jetzt will ich nicht noch
einmal wiederholen, dass wir in den vergangenen
Jahren sehr viele Gemeinsamkeiten mit den Grü-
nen hatten, manchmal auch gegen unseren Koaliti-
onspartner, und der sehr geschätzte Dr. Kuhn war
wirklich ein Partner auf der anderen Seite, mit dem
man sich bei allen Differenzen, die man haben konn-
te, sehr sachlich und vernünftig auseinander setzen
konnte. Was Sie hier aber fordern, nimmt Ihnen doch
niemand ab! Das glauben Ihnen doch noch nicht ein-
mal die Studenten!

(Beifall bei der SPD)

Ich finde, dass es unseriös und fahrlässig ist, so zu
tun, als ob wir in der heutigen Zeit noch alles leisten
könnten, wie Sie sich das vorstellen.

(Beifall bei der SPD)

Das ist ja wohl, wie eine blaue und grüne Brille zu
verkaufen. Da ist man fassungslos! Ich sehe ja Ihren
guten Willen, aber Sie gehen mit Ihren Forderungen
an der Realität voll vorbei. Da muss ich sagen, ob-
wohl ich sonst gern die Farbgebung rotgrün mag, dass
ich Sie in diesem Fall auf Ihrem Weg gar nicht be-
gleiten kann, denn das ist in hohem Maße unseriös.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Weber: Als Nächster hat das Wort der
Abgeordnete Jäger.

Abg. Jäger (CDU)*): Herr Präsident, meine Da-
men  und  Herren!  Als  Erstes  zu  Frau  Schön!  Frau
Schön, mich ärgert eines, dass immer wieder in die
Runde gebracht wird, wir brauchen immer mehr und
immer mehr Studenten, und dann die OECD-Studie
herangezogen wird. Wir in Deutschland haben noch
immer den Standortvorteil, dass es bei uns eine her-
vorragende berufliche Qualifizierung gibt, dass es
bei uns Facharbeiter gibt, dass man bei uns Meister
werden kann, und allein dies hebelt jeden Vergleich
auf OECD-Ebene aus. Das heißt, dass wir sicherlich
mehr Studenten brauchen, aber wir brauchen vor
allen Dingen bessere Studenten in kürzerer Zeit, und
da müssen wir über die richtigen Maßnahmen reden!
Das ist das Erste!

(Beifall bei der CDU)
–––––––
*) Vom Redner nicht überprüft.

Das Zweite zu Frau Berk: Also, lernfähig oder nicht,
vielleicht ist auch jemand wahrnehmungsresistent,
das ist mir alles gleich. Ich wollte eigentlich nicht
auf das Studienkontenmodell eingehen, weil ich ge-
hofft hatte, dass wir uns darüber noch einigen, auch
wenn das etwas ist, das vielleicht nur drei, vier Jah-
re hält, auch im Hinblick auf das Bundesverfassungs-
gerichtsurteil.

Meine Damen und Herren, die SPD stellt sich mit
dem Studienkontenmodell, wie sie es sich vorstellt
und wie der Herr Senator es in Pressemitteilungen
auch verkündet hat, bundesweit ins Abseits. Jedem
Studierenden von vornherein 15 Semester, also sie-
beneinhalb Jahre Studium zuzugestehen, damit stel-
len Sie sich selbst bei sozialdemokratischen Ländern
bundesweit ins Abseits, und das ist ein Stück Wahr-
nehmungsresistenz!

(Beifall bei der CDU)

Da, denke ich, können wir nicht mitmachen. Un-
ser Vorschlag ist ja dahingehend auch auf dem Tisch,
Regelstudienzeit,  je  nachdem,  was  man  studiert,
kürzere oder längere Studiengänge plus vier Semes-
ter, das ist so Usus, egal, ob man das CDU-Modell
nimmt oder ob man das SPD-Modell nimmt, worauf
wir uns ja in der Koalition verständigt haben, das
eher  SPD-orientierte  Studienkontenmodell  zu  ma-
chen, aber dann bitte mit einem restriktiven Umgang
und sachlich so, dass man sich nicht bundesweit auch
da ins Abseits schießt!

Es ist noch einmal wichtig, meine Damen und Her-
ren, zum Schluss zu sagen, dass die Studenten in
den Diskussionen durchaus realistisch gewesen sind.
Wir alle haben sie geführt, und auch meinen Respekt,
Herr Senator, wie Sie sich auf die Diskussion an der
Universität eingelassen haben! Das war ja nicht nur
eine verbale, sondern auch eine körperliche Bedro-
hung. Ich finde es schon gut, dort Rede und Antwort
zu stehen, aber es ist auch wichtig, nicht nur die lau-
ten Stimmen zu hören, sondern auch die leisen Stim-
men, egal, ob in der  „FAZ“ oder in anderen Zeitun-
gen. Nehmen Sie meinetwegen den „Spiegel“! Da
liest  man  Interessantes  über  Hochschulpolitik  in
Deutschland. Nehmen Sie ruhig den „Spiegel“, viel-
leicht gefällt das der SPD besser! Da stellt man dann
aber fest, dass viele Studierende bereit sind, Studi-
engebühren zu tragen, wenn sie denn nachlaufend
sind, wenn sie sozialverträglich sind, wenn man sich
daran orientiert, was auch an anderen Stellen in der
Welt gemacht wird, wo das nicht dazu führt, dass der
Akademikeranteil zurückgegangen ist, meine Da-
men und Herren.

Ich sage nicht, dass wir von heute auf morgen Stu-
diengebühren einführen müssen, aber wir müssen
uns dieser Diskussion stellen. Wir müssen schauen,
was in Europa und in der Bundesrepublik passiert,
auch  nach  dem  Bundesverfassungsgerichtsurteil,
und da wartet man nicht das Gerichtsurteil ab, son-
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dern man macht sich vorher Gedanken. Insofern freue
ich mich schon, zu gegebener Zeit diese Debatte noch
einmal nachzulesen und Sie zu zitieren, Frau Berk.
Viel Vergnügen dabei!

(Beifall bei der CDU)

Präsident Weber: Bevor ich die nächste Rednerin
aufrufe, möchte ich ganz herzlich eine Gruppe vom
Bremer  Frauenausschuss  mit  dem  Namen  „Neuer
Start ab 35“ begrüßen. Seien Sie ganz herzlich will-
kommen hier bei der Debatte der Bremischen Bür-
gerschaft!

(Beifall)

Als nächste Rednerin hat das Wort die Abgeord-
nete Frau Schön.

Abg. Frau Schön (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Präsident, meine Damen und Herren! Irgendwie ist
die Diskussion ja interessant, aber hier wird eine De-
batte geführt, die eigentlich gar nicht auf der Tages-
ordnung steht,

(Abg. Frau B u s c h  [SPD]: Richtig!)

nämlich über Studienkonten, die wir noch nicht in
der Deputation behandelt haben, weil ja auch of-
fensichtlich ist, dass SPD und CDU sich da nicht ei-
nigen können. Diese Debatte ist hier jetzt schon ein-
mal vorweggenommen worden, obwohl wir eigent-
lich über etwas anderes diskutieren. Da das aber
schon so ist, möchte ich auch noch ein paar Sachen
dazu sagen.

Ich finde, ehrlich gesagt, beide Diskussionen, in
die eine oder in die andere Richtung, ob Sie das nach
15 Semestern oder ein bisschen früher wollen, sind
nicht zielführend, weil überlange Studienzeiten, die
wir zweifellos haben und die auch verkürzt werden
müssen, das sehen wir ganz genauso, nicht an eine
Gebührendebatte gekoppelt sind, sondern etwas da-
mit zu tun haben, dass Studierende schlechte Aus-
stattungen an den Hochschulen und Universitäten
haben, vor allen Dingen an der Universität. Wir hat-
ten das gestern auch bei den Wirtschaftswissenschaf-
ten mit 1000 Studierenden im Erstsemester themati-
siert.

(Zurufe von der SPD)

Unter solchen Bedingungen kann man nicht ziel-
orientiert studieren. Durch Prüfungen, wenn Sie wie-
derholt werden müssen, verlieren Studierende teil-
weise ein Semester, bis zu einem Jahr, weil Fächer
zum Teil aufeinander aufbauen. Außerdem hatte ich
vorhin schon gesagt, dass Studierende arbeiten müs-
sen, und wir haben hier überhaupt kein Modell für

ein echtes Teilzeitstudium, das diese Bedingungen
aufnimmt.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Zu der Fragestellung, Herr Jäger, dass wir immer
nur  fordern,  mehr  Leute  an  die  Universitäten,  die
OECD-Studie und so weiter! Sie führen die berufli-
che Bildung an. Da haben wir es gestern doch gerade
gehabt, dass nur noch 30 Prozent der Betriebe aus-
bilden und 70 Prozent eben nicht. Wir haben es ges-
tern Nachmittag in der Bildungsdebatte gehabt, dass
wir zu wenig Abiturienten in Deutschland haben, dass
das auch nur 30 Prozent sind. In Frankreich haben
wir davon 80 Prozent. Wir haben an den Universitä-
ten zu wenig davon. Unser Bildungsniveau in Deutsch-
land ist einfach niedrig, und das muss man insge-
samt anheben. Es geht nicht darum, dass man Leute
ausgrenzt oder eine Gebührendebatte voreilig führt,
ohne sich dabei Gedanken über die sozialen Konse-
quenzen zu machen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Zu Frau Berk: Sie werfen mir Blauäugigkeit vor, dass
ich einfach nur mehr Geld wolle und mich mit den
Realitäten nicht auseinander setzen könne. Frau Berk,
Sie haben in Ihrer eigenen Fraktion in der Wissen-
schaftsdeputation  ja  nicht  einmal  eine  einhellige
Meinung gehabt. Sie hätten besser auf Ihren Kolle-
gen  hören  sollen,  der  sich  in  der  Universität  aus-
kennt, wie da die Situation ist. Wir wollen, dass wir
mit der OECD gleichziehen, das heißt, wenn wir eine
gute  Ausbildung  wollen,  dann  muss  auch  Geld  in
die Universitäten hinein. Man muss da auch Ross und
Reiter nennen! Auch im OECD-Vergleich fließen 1,7
Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Bildung.
In Hochschulen in Bremen und in Deutschland all-
gemein ist es gerade einmal ein Prozent, einmal 0,9,
einmal ein Prozent, je nachdem, wie man das rech-
net. Auch dort geben wir letztendlich viel zu wenig
Geld in dieses System hinein, und dieser Tatsache
müssen wir uns stellen.

Zu Herrn Wedler: Ich finde, dass Sie da ein biss-
chen blauäugig hineingehen, und das ist für mich so
ein bisschen Wolkenkuckucksheim. Sie sagen, ja,
die Kindergärten kosten Geld, die Hochschulen nicht,
das finden Sie nicht richtig. Einen Zusammenhang
herzustellen, wenn wir für die Hochschulen zahlen,
dann wären die Kindergärten kostenlos, das glau-
ben Sie doch selbst nicht, dass man da einen Zusam-
menhang herstellen kann! Wir wollen, dass die Kin-
dergärten  kostenlos  sind,  weil  da  die  Bildungspo-
tentiale der Kinder liegen. Das gegeneinander aus-
zuspielen, das halte ich für kompletten Unfug.

Dass man durch eine Gebührensituation die Stu-
dierenden zu Kunden macht, ja, das kann sogar sein,
aber wenn ich mir die Debatten hier in Deutschland
anschaue, dann glaube ich das eben nicht, weil diese
Debatten immer damit verknüpft werden, dass sich
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der Staat aus der Verantwortung herauszieht, dass
er dann weniger Geld hineingeben will. Es wird dann
nämlich auf ein Modell hinauslaufen, wie sie es in
Österreich haben, wo es Gebühren gibt, wo der Staat
sich aus der Verantwortung zieht und wo wieder 500
Studierende im Hörsaal sitzen und nicht mehr Bil-
dung haben als vorher. Das bedeutet für uns nicht
die Zukunft, das ist ein Schritt in die Vergangen-
heit!

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident  Weber:  Als  nächster  Redner  hat  das
Wort Herr Senator Lemke.

Senator Lemke: Herr Präsident, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Wir haben auf der Ta-
gesordnung das Gesetz zur Änderung hochschul-
rechtlicher Vorschriften. Lediglich zu diesem Thema
möchte ich mich äußern.

Wir haben drei Themenbereiche: Beim Verwal-
tungskostenbeitrag gibt es unterschiedliche Auffas-
sungen im Haus, wir haben den Bereich der Lekto-
ren und weiter den Bereich der Rechtsverordnung
über die Genehmigung zur Führung ausländischer
Grade. Zu den beiden letztgenannten Punkten gibt
es  keine  unterschiedlichen  Auffassungen.  Ergo
möchte ich auch zu diesen Punkten keine Stellung
beziehen. Sie sind einvernehmlich geregelt, auch auf
Wunsch der Hochschulen.

Meine Damen und Herren, wir haben in den letz-
ten Wochen und Monaten eine sehr engagierte De-
batte gehabt, auch insbesondere mit den Studenten
der Universität und der Hochschulen. Es ging dabei
um monatlich 8,33 Euro Verwaltungsgebühren, die
wir heute beschließen, 8,33 Euro! Denjenigen, die
hier vehement gegen diesen Beitrag der Studenten
gesprochen haben, möchte ich einmal vor Augen
halten, was wir den Mitgliedern unserer Gesellschaft
im Augenblick eigentlich zumuten: den Mitarbeitern
des öffentlichen Dienstes, den Feuerwehrleuten, den
Polizeibeamten, denen wir gerade das Urlaubsgeld
gestrichen und Teile des Weihnachtsgeldes gekürzt
haben. Was muten wir den Rentnern zu, den Arbeits-
losen, den Sozialhilfeempfängern? Hier gibt es eine
derartige Position, auch von Ihnen, Frau Schön, bei
der ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass
Sie diese Debatte nutzen, um sich hier so populis-
tisch  gegen  eine  Gebührenerhöhung  von  8,33  Euro
auszusprechen. Ich habe dafür kein Verständnis!

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, Bildung und Wissen-
schaft, und ich werde nicht müde, das zu betonen,
bleiben ein Schwerpunkt der Senatspolitik der gro-
ßen Koalition in dieser Legislaturperiode, und wir set-
zen einen Koalitionsbeschluss konsequent und zü-
gig um. Wir haben gesagt, angesichts der Sparmaß-

nahmen, vor denen wir stehen, und angesichts der
Tatsache, dass wir die Priorität in dieser Legislatur-
periode auf Bildung und Wissenschaft setzen, wol-
len wir auch von den Studenten einen, wenn auch
nur kleinen Beitrag fordern, damit wir insgesamt ein
wenig mehr für die Hochschulen und für die Uni-
versität in unserem Land, in den beiden Städten, zur
Verfügung stellen können. Das heißt, das Geld, das
wir den Studenten hier abfordern, diese 8,33 Euro,
das ist ja mehrfach auch von den Vertretern der Ko-
alition gesagt worden, verbleiben in vollem Umfang
bei den Hochschulen. Dadurch erst konnte es gelin-
gen, mehr Geld als in den vergangenen beiden Haus-
haltsjahren in die Hochschulen zu geben. Ich finde,
unter diesen Gesichtspunkten ist das absolut in Ord-
nung, und ich kann das auch so gegenüber den Stu-
dentinnen und Studenten vertreten.

Meine Damen und Herren, die Studentinnen und
Studenten haben unsere Sympathie, und das ist auch
bei Frau Berk und Herrn Jäger deutlich geworden,
wenn es darum geht, dass sie ihre Studien-, ihre Lehr-
bedingungen verbessern wollen. Da haben sie uns
als Bildungspolitiker an ihrer Seite. Aber ganz viele
dieser Maßnahmen liegen in der jahrzehntelang ge-
forderten Autonomie der Hochschulen, für die wir
uns immer eingesetzt haben, um hier in Form von
Kontrakten die Ziele zu setzen, die wir als Politiker
zu überprüfen haben. Die einzelnen Schritte hin zu
den Zielen, das war immer unsere tiefste Überzeu-
gung, wollten wir aber bitte schön in der Autono-
mie der Universität belassen. Wenn jetzt bei dieser
Autonomie oder bei der Überlassung der Autono-
mie Missstände erscheinen, dann, finde ich, ist es
das gute Recht der Studenten, uns direkt darauf hin-
zuweisen, dass wir ihnen hier helfen, dass wir sie
unterstützen.

Nun hat es im Studiengang Sportwissenschaften
eine wunderbare, sehr kreative Geschichte gegeben.
Das haben Sie alle vielleicht auch zuletzt im „Spie-
gel“ gesehen, diesen wunderbaren Kalender, den die
Studenten herausgebracht haben. In „Buten un bin-
nen“ hat das eine große Würdigung gefunden. Arme
Studenten vor leeren Bibliotheksräumen! Nun habe
ich gesagt: Was ist denn da passiert? Lasst das doch
einmal genau überprüfen! Wissen Sie, meine Damen
und Herren, was dabei herausgekommen ist? Dass
ein großer Betrag dem Studiengang, dem Fachbe-
reich zur Verfügung stand im Jahr 2003, der nicht ab-
gefordert worden ist! Da muss man das schon in Fra-
ge stellen. Bei aller Kreativität solcher Aktionen, die
medienwirksam wunderbar herübergekommen sind,
warum prüft man dann nicht einmal zunächst im ei-
genen Haus, im Fachbereich, über die studentischen
Gremien, was dort an Mitteln für Lehrbücher zur Ver-
fügung steht und nicht abgefordert worden ist! Das
ist doch zunächst einmal auch eine Aufgabe der
Selbstverwaltung innerhalb der Autonomie der Hoch-
schulen.

Meine Damen und Herren, ansonsten bin ich der
festen Überzeugung, dass es gerechtfertigt ist, dass
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wir dieses Gesetz hier einbringen. Die Debatte über
Langzeitgebühren, über Studiengebühren stellt sich
nicht. Wir haben das nicht vorgesehen. Wir haben
nicht die Dramatik der Haushaltsnot. Ich kann es
nicht  abschätzen,  wie  es  in  den  nächsten  beiden
Haushaltsjahren der Fall sein wird, speziell auch mit
Blick auf den Kanzlerbrief. Ich kann im Augenblick
keine Kaffeesatzleserei machen. Ich will mich auch
an dieser Diskussion nicht beteiligen, sondern wir
haben jetzt eine konsequente Umsetzung eines Ko-
alitionsbeschlusses,  und  ich  wäre  Ihnen  dankbar,
wenn Sie uns dabei unterstützen. – Danke schön!

(Beifall bei der SPD)

Präsident Weber: Weitere Wortmeldungen liegen
nicht vor.

Die Beratung ist geschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung.

Meine  sehr  geehrten  Damen  und  Herren,  die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat getrennte Ab-
stimmung beantragt.

Ich lasse nun zuerst über die Ziffern 3 und 4 des
Artikels 1 des Gesetzes abstimmen.

Wer die Ziffern 3 und 4 des Artikels 1 des Geset-
zes zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften
in erster Lesung beschließen möchte, den bitte ich
um das Handzeichen!

(Dafür SPD und CDU)

Ich bitte um die Gegenprobe!

(Dagegen Bündnis 90/Die Grünen und
Abg. W e d l e r  [FDP])

Stimmenthaltungen?

Ich  stelle  fest,  die  Bürgerschaft  (Landtag)  be-
schließt die Ziffern 3 und 4 des Artikels 1 in erster
Lesung.

Jetzt lasse ich über den Rest des Gesetzes zur Än-
derung hochschulrechtlicher Vorschriften in erster
Lesung abstimmen.

Wer das Gesetz zur Änderung hochschulrechtli-
cher Vorschriften mit Ausnahme von Artikel 1 Zif-
fern 3 und 4 in erster Lesung beschließen möchte,
den bitte ich um das Handzeichen!

(Dafür SPD und CDU)

Ich bitte um die Gegenprobe!

Stimmenthaltungen?

(Bündnis 90/Die Grünen)

Ich  stelle  fest,  die  Bürgerschaft  (Landtag)  be-
schließt das Gesetz in erster Lesung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist interfrak-
tionell beantragt und auch beschlossen worden, im
Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt den Ta-
gesordnungspunkt „Bremische Verwaltung für Euro-
pa fit machen!“ vorzuziehen. Darum hat Frau Staats-
rätin Kießler gebeten, weil sie heute Nachmittag noch
Termine in Berlin wahrnehmen muss. Insofern fol-
gen wir ihrem Wunsch sehr gern, und die Fraktio-
nen sind dem gefolgt.

Bremische Verwaltung für Europa fit machen!

Antrag der Fraktionen der SPD und der CDU
vom 19. Februar 2004
(Drucksache 16/149)

Dazu als Vertreterin des Senats Frau Staatsrätin
Dr. Kießler.

Die Beratung ist eröffnet.

Als erster Redner hat das Wort der Abgeordnete
Manfred Oppermann.

Abg. Manfred Oppermann (SPD): Herr Präsident,
meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen, die Bedeutung der Europäi-
schen Union misst sich nicht nur an der Zahl ihrer
Mitgliedstaaten, auch wenn in rund neun Wochen
die Familie der Europäischen Union um weitere zehn
Staaten  wächst,  auch  nicht,  dass  dadurch  die  Be-
gehrlichkeiten  gegenüber  der  Europäischen  Union
wachsen werden. Sie misst sich aber auch nicht nur
daran, dass alle fünf Jahre die Bürgerinnen und Bür-
ger der EU zur Europawahl aufgerufen werden, so
wie das in diesem Jahr am 13. Juni der Fall sein wird.

Vielmehr muss sich die Bedeutung der EU aber
auch  daran  messen  lassen,  wie  sich  die  Mitglied-
staaten mit ihren Verwaltungen auf Europa einstel-
len. Auch für uns in Deutschland ist es wichtig, dass
nicht  nur  die  Bundesregierung,  sondern  auch  die
Bundesländer ihre Europafähigkeit kontinuierlich wei-
terentwickeln. Für uns als Land Bremen ist es da
sehr wichtig, dass auch wir unsere Verwaltung ent-
sprechend auf die veränderten Rahmenbedingungen
vorbereiten.

Die Wichtigkeit der EU nimmt von Jahr zu Jahr
zu. Schon jetzt werden viele Entscheidungen unmit-
telbar in Brüssel getroffen, die auch für uns im Land
Bremen von Bedeutung sind, und dies nicht nur aus
gesetzgeberischer Sicht, sondern auch, was unter
anderem  die  Drittmittelförderung  angeht.  Als  Bei-
spiel seien hier nur die EU-Strukturfonds genannt,
von denen Bremen und Bremerhaven, aber vor al-
lem Bremerhaven, mit unterschiedlichen Program-
men  in  der  Förderperiode  2000  bis  2006  mit  rund
259 Millionen Euro sehr stark profitieren, deren Struk-
tur sich aber ab 2007, auch aufgrund der genannten
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Größe der Europäischen Union, grundlegend ändern
wird.

Man muss sich auf die dann veränderten Rahmen-
bedingungen einstellen, vor allem aber darauf vor-
bereitet sein, um die Möglichkeit der Drittmittelak-
quirierung voll auszuschöpfen. Es ist daher nach un-
serer Meinung unabdingbar, dass sich auch die bre-
mische Verwaltung weiterhin intensiv mit den ver-
schiedenen für Bremen bedeutsamen Aspekten der
EU auseinander setzt. Mit Vorschlägen über ver-
schiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel Angebot
und  Wahrnehmung  europapolitischer  Qualifizie-
rungsmaßnahmen durch Bedienstete der bremischen
Verwaltung, die Ressortpräsenz und verstärkte Hos-
pitationen in der Brüsseler Vertretung et cetera, hatte
sich das hohe Haus bereits im Einzelnen im Novem-
ber 2002 beschäftigt, so dass ich hierauf nicht noch
einmal im Detail eingehen muss. Dennoch will ich
hierzu noch ein paar Anmerkungen machen.

Meine Fraktion hält es für wichtig und angebracht,
dass die Bediensteten, die tagtäglich mit EU-rele-
vanten  Themen  zu  tun  haben,  sich  entsprechend
fortbilden, unter anderem auch durch Hospitationen
und Abordnungen bei der Bremer EU-Vertretung in
Brüssel, aber auch bei Einrichtungen der EU wei-
terqualifizieren, um ihr erworbenes Wissen dann
nach Rückkehr mit in ihre Bremer Fachverwaltun-
gen einzubringen. Es muss daher im Interesse des
jeweiligen Ressorts liegen, dass es den betroffenen
Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  eine  derartige
Möglichkeit der EU-Qualifizierung anbietet und die-
se mit den Mitarbeitern auch durch vertragliche Re-
gelungen absichert, wie zum Beispiel Rückkehrrecht,
spätere höherwertige Verwendung et cetera.

Die durch derartige Qualifizierungsmaßnahmen
auftretenden Personalengpässe dürfen nach meiner
Meinung nicht zu Lasten der einzelnen Ressorts ge-
hen, sondern müssten zentral aufgefangen und aus-
geglichen werden. Nur so kann ein Ressort moti-
viert werden, derartige EU-Qualifizierungsmaßnah-
men anzubieten, ohne dass die eigentliche Arbeit
im Ressort aufgrund von Abordnung und so weiter
leidet.

Lassen Sie mich noch eines zur Bremer Präsenz
in Brüssel sagen! Der Bund- und Europaausschuss
konnte sich Anfang des Monats anlässlich eines Be-
suches vor Ort umfangreich über die Arbeit unserer
Brüsseler Vertretung informieren. Sie ist zwar klein,
aber sie leistet Großes. Die wenigen Kolleginnen und
Kollegen in Brüssel sind trotz der räumlichen Enge
hoch motiviert, vor allem aber sehr fachkompetent
und leisten ebenso wie die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der EU-Abteilung in Bremen eine wichtige
Arbeit für unser Bundesland. Ich denke, dies sollte
man  auch  an  dieser  Stelle  hier  einmal  im  hohen
Hause besonders herausstellen.

Dass wir als Parlament einmal in Brüssel tagen
sollten, meine ich nicht. Ich denke vielmehr, dass
die in der letzten Legislaturperiode getroffene Ver-

einbarung, die dem Bund- und Europaausschuss die-
ses Hauses die Möglichkeit gibt, sich über die Ar-
beit der Bremer Vertretungen in Brüssel und Berlin
jeweils vor Ort informieren zu lassen, ausreicht und
angesichts der bremischen Haushaltslage auch an-
gemessen ist. Gleichwohl würde ich es begrüßen,
wenn der Bremer Senat in seiner Gesamtheit ein-
mal in Brüssel tagt, wie es bereits die Staatsräte prak-
tiziert haben.

Lassen Sie mich zum Schluss noch folgende An-
merkung machen: Mit dem vorliegenden Dringlich-
keitsantrag der Koalitionsfraktionen wollen wir vom
Parlament uns vom Senat unterrichten lassen, was
seit der letzten Parlamentsdebatte im November 2000
seitens des Senats unternommen wurde und unter-
nommen wird. Mittlerweile haben wir gehört, der
Senat war schneller, als wir hier heute beschließen
wollen. Er hat schon am 23. seine Antwort beschlos-
sen.  Die  Senatsvorlage  selbst  werden  wir  dann,
denke ich, im April noch einmal diskutieren, und
wir werden dann in der anschließenden Debatte
noch  einmal  ausreichend  dazu  Stellung  beziehen
können.

Ich will daher an dieser Stelle mit einer an uns
alle gerichteten Frage meinen Beitrag beenden, die
da lautet: Wie fit sind wir eigentlich für Europa? –
Ich danke für die Aufmerksamkeit!

(Beifall bei der SPD)

Präsident Weber: Als Nächste hat das Wort die
Abgeordnete Frau Speckert.

Abg. Frau Speckert (CDU): Herr Präsident, mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren! Ich denke, wir
sind uns alle einig, dass wir die europarechtliche und
europapolitische Kompetenz bei den Beschäftigten
im öffentlichen Dienst stärken müssen. Die Zahl der
Rechtsakte, die aus dem Europaparlament und aus
EU-Kommissionen  kommen,  nimmt  stetig  zu.  Bre-
men und Bremerhaven haben in den letzten Jahren
von zahlreichen europapolitischen Förderprogram-
men, nicht zuletzt von der Ziel-zwei-Förderung im
Rahmen  der  EU-Strukturfonds  profitiert.  Für  For-
schung und Entwicklung und in Zukunft auch für
Luft- und Raumfahrt stehen Mittel der EU zur Ver-
fügung, aber auch wichtige politische Entscheidun-
gen strahlen auf Bremen und Bremerhaven aus, etwa
der in der Diskussion befindliche Verfassungsver-
trag.

Um in diesem Bereich die Interessen unseres Bun-
deslandes zu wahren, aber auch bremische Stand-
punkte einzubringen, bedarf es hoher Kompetenz
bei den handelnden Personen. In den Fachressorts
müssen europapolitische Gesichtspunkte von Anfang
an in die Arbeit einbezogen und berücksichtigt wer-
den. Um das notwendige Know-how zu erwerben
und weiter zu entwickeln, bedarf es zahlreicher Maß-
nahmen, die ressortübergreifend herausgearbeitet
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und festgelegt werden müssen. Die Staatsräterunde
hat in Zusammenarbeit mit der Bevollmächtigten
und  der  Landesvertretung  in  Brüssel  hier  bereits
Themenfelder besetzt und einen Handlungskatalog
beschlossen. Darauf muss nun aufgebaut werden.

Meine Damen und Herren, mit der unmittelbar
bevorstehenden Erweiterung wird die innereuropäi-
sche Konkurrenz größer. Wir müssen Bremen und
Bremerhaven vor allem in personeller Hinsicht so
aufstellen, dass eine hohe Kompetenz in europapo-
litischen Fragen entsteht. Wir wollen mit diesem An-
trag vom Senat wissen, wie dies erreicht werden kann
und  welche  Maßnahmen  der  Senat  plant  bezie-
hungsweise  umsetzt,  die  die  europäische  Kompe-
tenz in der Verwaltung fortlaufend erhöhen.

Schon in der vergangenen Legislaturperiode ha-
ben wir die europäische Dimension in der Verwal-
tung diskutiert. Wir wollen jetzt vom Senat hören,
was seitdem passiert ist. Ich glaube, wir haben in
dieser Frage noch Reserven, die endlich erschlossen
und genutzt werden müssen. Lassen Sie mich heute
nur beispielhaft einen Punkt nennen: Europäische
Kompetenz gewinnt man nur vor Ort, und sie lebt
von  Kontakten.  Daher  ist  es  meiner  Ansicht  nach
nicht länger akzeptabel, dass Bremen bereits seit
Jahren keine nationalen Experten mehr nach Brüs-
sel schickt. Hier müssen wir schnell handeln. Mit
allen anderen Punkten sollten wir uns auseinander
setzen, wenn der Bericht des Senats im April die Bür-
gerschaft erreicht. – Vielen Dank!

(Beifall bei der CDU)

Präsident Weber: Als Nächste hat das Wort die
Abgeordnete Frau Dr. Trüpel.

Abg. Frau Dr. Trüpel (Bündnis 90/Die Grünen)*):
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bre-
mer Verwaltung fit für Europa zu machen, dieses
Ziel ist sehr richtig. Gleichzeitig muss ich anlässlich
der Debatte heute feststellen, dass die Umsetzung
leider sehr langsam ist. Wir haben im November 2002
die Große Anfrage gerade zu diesem Thema gehabt,
mit einzelnen Punkten wie Stärkung des Angebots
und der Wahrnehmung europapolitischer Qualifizie-
rungsmaßnahmen durch Bedienstete der bremischen
Verwaltung, bei der in der entsprechenden Antwort
darauf hingewiesen worden ist, dass man, wenn man
neues Personal einstellen will, stärker berücksichti-
gen muss, welche EU-Kompetenz diese neuen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter haben, und dass man
das bei der Personalentwicklung in den einzelnen
Ressorts stärker in den Blick nehmen muss.

Genauso wünschenswert ist, dass Vertreter unse-
rer bremischen Ressorts bei der Brüsseler Vertretung
arbeiten und hospitieren, weil sie darüber natürlich
ihren Horizont für die europäischen Fragen vor Ort
–––––––
*) Von der Rednerin nicht überprüft.

vergrößern, genauso wie es wünschenswert ist, dass
es Abordnungen aus der bremischen Verwaltung auch
in die EU-Kommission direkt gibt.

Jetzt kann man sagen, und ich möchte das noch
einmal betonen, dass wir alle diese Ziele teilen und
dass sie dringend nötig sind. Ich möchte noch hin-
zufügen, jeder von uns, der in den letzten Jahren
einmal in Brüssel gewesen ist, weiß auch aus per-
sönlicher Anschauung, dass es einfach wichtig ist,
sich vor Ort zu orientieren, weil man dann sofort sinn-
lich spürt und merkt, was Europa heißt. Da sind dann
gleich die Vertreter, jetzt aus 15 Ländern, und dem-
nächst, ab 1. Mai, aus 25. Man ist sofort mit der eu-
ropäischen  Sprachenvielfalt  konfrontiert  und  den
einzelnen Vertretungen aus den Ländern, von den
regionalen Konflikten angefangen bis zu den gro-
ßen europapolitischen Fragen. Ich glaube, dass die-
ser direkte Kontakt mit der Situation in Brüssel, mit
unserer Bremer Vertretung, die wirklich gute Arbeit
macht, mit dem Parlament und mit der Kommission
absolut wichtig ist, um einen persönlichen Eindruck
von dem zu haben, was Europa bedeutet.

Wir machen hier immer wieder die Erfahrung, und
da haben wir in den nächsten Jahren auch noch viel
Arbeit zu leisten, dass es immer so schnell heißt, das
ferne Brüssel und die Bürokraten da! Wenn man vor
Ort ist, merkt man, dass man es in der Regel mit
sehr kompetenten und sehr fleißigen Leuten zu tun
hat. Es sind auch sehr viele ganz junge Beamte in
Brüssel, die sehr gut ausgebildet sind, die mehrere
Sprachen sprechen, für die es ganz normal ist, von
Deutsch in Englisch nach Französisch zu wechseln
oder von Italienisch ins Spanische und dann wieder
ins Englische. Daran merkt man auch schon, dass
es für uns lange noch nicht so selbstverständlich ist
wie für diejenigen, die in Brüssel arbeiten, sich wirk-
lich europäisch zu bewegen und auch die Vorteile
Europas entsprechend herauszustellen.

Jetzt hat Herr Oppermann eben die Frage gestellt:
Wie fit sind wir eigentlich? Damit haben Sie ja auch
das Parlament und die Regierung hier in Bremen
gemeint, und ich glaube, dass wir da auch noch ei-
nen ziemlichen Nachholbedarf haben. Ich darf Sie
nur noch einmal daran erinnern, dass in der letzten
europapolitischen Debatte hier im Haus, als unser
Bürgermeister Dr. Scherf gesprochen hat, er es auch
wieder nicht lassen konnte, gewisse antieuropäische
Ressentiments zu bemühen, indem er dann sprach:
irgendwelche Bürokraten in Brüssel mit ihren teu-
ren Lederkoffern, die sich in irgendwelchen teuren
Hotels treffen! Genau das meine ich! Solche Sprü-
che sollte man lassen, wenn man auf der anderen
Seite hier sagt, dass man das Land Bremen und die
Verwaltung und die Politik fit für Europa machen
will.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Ich bin sehr dafür, wenn es Punkte gibt und Skan-
dale oder Korruption, gerade, wenn man für Europa
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ist, dass man das deutlich sagt, aber es ist etwas ganz
anderes, ob man einen billigen Populismus, einen anti-
europäischen Populismus bedient, und davon, finde
ich, sollte gerade der Präsident des Senats Abstand
nehmen.

Ich kann also nur noch einmal sagen, dass ich das
Ziel, das im November 2002 hier im Parlament schon
debattiert worden ist, absolut richtig finde. Unsere
Verwaltung muss europäischer werden. Es muss eine
andere Sensibilität für diese Fragen geben und für
die Vorteile, die wir von Europa haben. Gerade Bre-
men, die Vorredner haben das schon gesagt, hat,
was die Politik durch die Strukturfonds angeht, da-
von sehr profitiert und viel mehr Geld von Brüssel
zurückbekommen, als wir einbezahlt haben.

Die mittelfristige Finanzpolitik wird gerade jetzt
wieder verhandelt, ist absolut relevant für das, was
Bremen  von  2007  bis  2013  bekommen  wird,  und
auch die großen Fragen, wie man zwischen Markt-
öffnung und trotzdem Daseinsvorsorge neue Rege-
lungen findet, die nicht unsozial und ungerecht sind,
werden uns in den nächsten Jahren beschäftigen.

Dieses Ziel ist also richtig, aber ich kann nur sa-
gen, in einer gewissen Weise muss ich mich doch
sehr wundern, wenn hier jetzt ein Dringlichkeitsan-
trag gestellt wird. Im November hat der Senat diese
Aufgabe bekommen. Bisher ist offensichtlich nicht
viel passiert, und jetzt gehen die Koalitionsfraktio-
nen hin und stellen hier einen Dringlichkeitsantrag,
um dann Ende April einen Bericht zu bekommen,
wie weit man denn mit der Umsetzung ist. Das, fin-
de ich, ist eher ein bisschen peinlich oder eine Lach-
nummer. Aber nichtsdestotrotz: Die Sache ist wich-
tig, und wir werden uns dann Ende April sehr ge-
nau anschauen, ob der Senat seine Hausaufgaben
richtig gemacht hat. – Danke schön!

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident Weber: Als Nächste hat das Wort Frau
Staatsrätin Dr. Kießler.

Staatsrätin Dr. Kießler: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Es ist viel passiert seit November.
Wir haben vieles gemacht, vieles ist eingeleitet, und
einiges muss leider, und da können Sie uns alle hel-
fen, noch haushaltsmäßig abgesichert werden. Ich
habe in dieser Woche dem Senat einen Vorschlag
gemacht, den er sich zu Eigen gemacht hat, wie wir
die verschiedenen Aspekte, die Sie in Ihrem Antrag
hier zutreffend genannt haben, noch intensiver um-
setzen können.

Es geht doch um dreierlei: Erstens, wir müssen
uns alle so frühzeitig wie möglich informieren, was
in Brüssel läuft, um zweitens unsere Ressorts früh-
zeitig in die Lage zu versetzen, aktiv einzugreifen,
und drittens – und das ist die Grundlage von allem –,
wir müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter instand setzen, in Brüssel mitzumachen, und zwar

nicht nur fremdsprachlich, sondern auch durch Kennt-
nis der Verwaltungsabläufe, die eben doch noch et-
was anders sind, und durch Kenntnisse von den han-
delnden Menschen, die dann später ein unschätz-
bares Kapital, das man auch zum Wohle des Landes
einsetzen kann, darstellen. Diese Maßnahmen brau-
chen Zeit, und ich bin aber trotzdem dankbar, wenn
die heutige Debatte abermals beweist, dass Brüssel
immer näher an Bremen heranrückt.

Was ich schon letztes Mal betont habe: Brüsseler
Europapolitik ist nicht mehr etwas, bei der man sich
nur über Verfassungsfragen auseinander setzt, nein,
es ist Innenpolitik, es ist Fachpolitik, und in diese
Fachpolitik müssen wir genauso eingreifen können
wie in die Bundespolitik. Wir sind dazu aufgestellt,
wir freuen uns über jeden, der uns besuchen kommt,
wir helfen gern, Kontakte zu knüpfen. Das gilt für
die Bürgerschaft genauso wie für die Regierungs-
mitglieder, denn, wie ich sagte, nur wenn Europa Ge-
sichter bekommt, können wir zum Wohle des Lan-
des aktiv mitwirken. – Ich danke Ihnen sehr!

(Beifall bei der SPD und bei der CDU)

Präsident Weber: Weitere Wortmeldungen liegen
nicht vor.

Die Beratung ist geschlossen.

 Wir kommen zur Abstimmung.

Wer dem Antrag der Fraktionen der SPD und der
CDU mit der Drucksachen-Nummer 16/149 seine Zu-
stimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen!

(Dafür SPD, CDU und Bündnis 90/Die
Grünen)

Ich bitte um die Gegenprobe!

(Dagegen Abg. T i t t m a n n  [DVU])

Stimmenthaltungen?

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) stimmt
dem Antrag zu.

Bericht des Petitionsausschusses Nr. 10
vom 3. Februar 2004

(Drucksache 16/135)

Wir verbinden hiermit:

Bericht des Petitionsausschusses Nr. 11
vom 17. Februar 2004

(Drucksache 16/148)

Eine Aussprache ist nicht beantragt worden.

Wir kommen zur Abstimmung.
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Wer der Behandlung der Petitionen in der empfoh-
lenen Art zustimmen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen!

Ich bitte um die Gegenprobe!

Stimmenthaltungen?

Ich  stelle  fest,  die  Bürgerschaft  (Landtag)  be-
schließt entsprechend.

(Einstimmig)

Die Bremer Landwirtschaft soll gentechnikfrei
bleiben

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
vom 9. Februar 2004
(Drucksache 16/137)

Dazu als Vertreter des Senats Herr Bürgermeister
Perschau.

Die Beratung ist eröffnet.

Als erste Rednerin hat das Wort die Abgeordnete
Frau Dr. Mathes.

Abg. Frau Dr. Mathes (Bündnis 90/Die Grünen):
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir de-
battieren nun die so genannte grüne Gentechnik,
das ist die Anwendung der Gentechnik in der Land-
wirtschaft. Ich werde sie im Folgenden als Agrogen-
technik bezeichnen, weil der Begriff grüne Gentech-
nik irreführend ist. Wir Grünen wollen sie nicht!

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Bis heute ist es auch gelungen zu verhindern, dass
gentechnisch veränderte Pflanzen in Europa kom-
merziell angebaut werden. In diesem Jahr aber ist
zu befürchten, dass erstmalig ein Dammbruch pas-
siert in der Form, dass der großflächige Anbau von
gentechnisch  manipulierten  Nutzpflanzen  zu  be-
fürchten ist, denn die Europäische Union hat sich
internationalen Handelsabkommen gebeugt und die
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, die dazu
führen könnten, dass das Moratorium aufgehoben
wird.

Meine Damen und Herren, ob wir es wollen oder
nicht, gesetzlich verbieten lässt sich die Agrogen-
technik  nicht  mehr.  Ein  generelles  Verbot  wider-
spricht dem WTO-Handelsabkommen, und es wider-
spricht europäischem Recht. Das ist auch der Grund,
warum die grüne Ministerin, Frau Künast, kürzlich
die Novelle des Gentechnikgesetzes eingebracht hat.
Wir Grünen halten die Agrogentechnik nach wie vor
für unnötig und ihre Einführung für zu gefährlich.
Niemand will und braucht Genfood. Gleichzeitig wer-
den oder würden mit der Einführung unabsehbare
Risiken in Kauf genommen.

Ich möchte an der Stelle noch einmal betonen, dass
das sich im Moment im parlamentarischen Verfah-
ren befindliche Gentechnikgesetz beziehungsweise
dessen Novelle kein Gentechnikeinführungsgesetz
ist, wie fälschlicherweise in letzter Zeit häufiger be-
hauptet wurde. Ziel der Novelle ist es vielmehr, klare
Regelungen und Festsetzungen zum Schutz einer
gentechnikfreien Produktion zu schaffen, soweit das
der  Rahmen  des  europäischen  Rechts  ermöglicht.
Daher verhindert das Gesetz auch nicht den Anbau
gentechnisch veränderter Organismen, sondern es
erschwert ihn nur.

Klar ist damit aber auch, meine Damen und Her-
ren, dass zur Abwehr der Agrogentechnik dieses Ge-
setz nicht ausreichen wird. Das heißt, dass hier nur
mit  einem  breiten  gesellschaftlichen  Bündnis  und
Maßnahmenpaket der Einführung dieser Risikotech-
nologie entgegengewirkt werden kann. Eine dieser
Maßnahmen ist das, was wir heute hier mit unse-
rem grünen Antrag vorlegen, wir wollen nämlich, dass
Bremens Landwirtschaft gentechnikfrei bleibt, und
das auf der Grundlage von freiwilligen Selbstver-
pflichtungen der in der Landwirtschaft Tätigen. Das
ist ein Weg, den auch andere Regionen bereits be-
schritten haben, und es ist ein Weg, den viele Kir-
chengemeinden gehen. So untersagen immer mehr
evangelische  Kirchengemeinden  den  Anbau  gen-
technisch veränderter Nutzpflanzen auf ihren Län-
dereien, und die Katholiken empfehlen ebenfalls ih-
ren Pächtern, dass sie auf den kirchlichen Flächen
kein gentechnisch verändertes Saatgut anbauen.

Ich möchte hier nur exemplarisch für die kirchli-
che Haltung aus einer Broschüre von 2003 zitieren,
herausgegeben vom Generalsekretariat des Zentral-
komitees der Deutschen Katholiken! Ich zitiere mit
Erlaubnis des Präsidenten: „Zwar hat es der Mensch
schon  immer  verstanden,  durch  Pflanzenzüchtung
seine Vorteile aus der Nutzung der Pflanzen zu er-
weitern und infolge der Beobachtungen von Gregor
Mendel nicht nur Höchsterträge, sondern auch die
Steigerung der Qualität und vor allem die Sicherung
der Erträge durch Resistenzzüchtung zu erreichen,
aber durch eine Anwendung der Gentechnologie er-
reichen diese Eingriffe in die Pflanzenwelt zugleich
eine neue Tiefe. Über Kombinations- und Transgres-
sionszüchtung  hinaus  wird  durch  genetische  Ein-
griffe die Mutation beeinflusst und daher die sich
an die genetische Manipulation anschließende Ent-
wicklung des Organismus nachhaltig verändert. Da
die traditionellen Techniken der Pflanzenzüchtung
sehr langwierig sind, geht es der grünen Gentech-
nik“ – also der Agrotechnik – „besonders um die
rasche und gezielte Entwicklung neuer Pflanzensor-
ten. Die Grundprinzipien der Evolution, unendliche
Langsamkeit und Vielfalt, werden auf den Kopf ge-
stellt. Dieser zeitliche Druck, der oftmals von Unter-
nehmen ausgeübt wird, die sich von der Forschung
in diesem Bereich ausschließlich große Gewinne ver-
sprechen, ohne die Risiken zu bedenken, ist mit ei-
nem  verantwortbaren  Umgang  mit  der  Gentechnik
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nicht vereinbar.“ Soweit das Zitat des Zentralrats der
deutschen Katholiken!

Allein aus diesen Gründen, meine Damen und Her-
ren, müsste eigentlich eine Partei, und ich schaue
jetzt nach rechts, nämlich eine Partei, die das C, das
Christliche im Namen führt, unsere Initiative hier be-
grüßen und den Antrag auch unterstützen. Es spre-
chen noch weitere Gründe dafür, einen Riegel vor-
zuschieben, dass es keinen großflächigen Anbau der
Gentechnik geben wird. Nach wie vor lehnt näm-
lich ein Großteil der Verbraucher und auch der Land-
wirte die Anwendung der Gentechnik zur Produkti-
on von Lebensmitteln ab. Auf freiwilliger Basis ha-
ben Zusammenschlüsse von Landwirten und Bau-
ernverbänden in Mecklenburg-Vorpommern, Bran-
denburg und Bayern bereits erste gentechnikfreie
Zonen eingerichtet.

Auch wenn Bremen kein Agrarland ist, gilt es bei
uns, die bestehenden Bauernhöfe vor den negativen
Einflüssen der Gentechnik zu schützen, denn nicht
nur die Erzeugung gesunder Lebensmittel ist durch
den Einsatz von gentechnisch veränderten Organis-
men nicht sicher zu garantieren, sondern auch die
Artenvielfalt  in  ökologisch  wertvollen  Gebieten
würde damit aufs Spiel gesetzt. So haben bereits
großangelegte Versuche in England gezeigt, dass
herbizidresistenter Raps dazu geführt hat, dass die
Biodiversität von Wildpflanzen zurückgegangen ist.

Es gibt mittlerweile jahrelange Erfahrungen des
großflächigen  Anbaus  gentechnisch  veränderter
Pflanzen aus den USA und Kanada. Diese belegen
vor allem eines: In vielen Fällen ist es zu genetischen
Verunreinigungen im kommerziellen Anbau gekom-
men auf den Flächen, wo es die Landwirte nicht ha-
ben wollten. Die unerwartete großflächige Ausbrei-
tung von gentechnisch manipuliertem Raps in Ka-
nada und gentechnisch verändertem Mais in Mexi-
ko sind weitere Belege für negative Folgen der Frei-
setzung gentechnisch manipulierter Organismen.

Angesichts solcher Risiken der Agrogentechnik und
keinem erkennbaren gesellschaftlichen Nutzen wol-
len wir Grünen, dass hier der Senat aktiv wird, da-
mit die Produktion, die wir in Bremen haben, gen-
technikfrei bleibt. Deswegen wollen wir Grünen, dass
der Senat aktiv wird, dahingehend die Landwirte
zu informieren, ihnen die Möglichkeiten und Chan-
cen freiwilliger Selbstverpflichtung für eine gentech-
nikfreie Zone zu erläutern und nahe zu legen. Wir
Grünen wollen, dass der Senat die sich bereits ge-
gründeten Initiativen, nämlich Bündnisse für eine gen-
technikfreie Landwirtschaft und natürlich auch an-
dere Zusammenschlüsse, die in diese Richtung wir-
ken, in Niedersachsen, Bremen und Hamburg unter-
stützt, um zu verhindern, dass es zu einem Damm-
bruch kommt und ein großflächiger Anbau gentech-
nisch veränderter Nutzpflanzen hier in Deutschland,
in Europa möglich wird. – Danke schön!

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident Weber: Als nächste Rednerin hat das
Wort die Abgeordnete Frau Wischer.

Abg. Frau Wischer (SPD)*): Herr Präsident, meine
sehr verehrten Damen und Herren! Anlass für die
aktuell wieder aufflammende Diskussion, es ist eben
von Frau Dr. Mathes darauf hingewiesen worden, ist,
dass die Europäische Kommission im Begriff steht,
das seit 1989 geltende Moratorium aufzuheben und
wieder gentechnisch veränderte Pflanzen zum An-
bau freizugeben, und damit verbunden ist die Sorge,
Sie haben es eben ausgeführt, dass damit ein groß-
flächiger  Anbau  solcher  gentechnisch  veränderter
Pflanzen eintritt.

Sie haben ebenfalls, Frau Dr. Mathes, darauf hin-
gewiesen, wie schlicht und ergreifend die rechtliche
Situation auf der europäischen Ebene ist. Das Ob ist
durch eine grundlegende Regelung im europäischen
Recht entschieden und das Wie ebenfalls. Eine ge-
nerelle  Ablehnung  von  gentechnisch  veränderten
Pflanzen oder überhaupt der Einsatz gentechnisch
veränderter Organismen ist mit europäischem Recht
nicht hinzunehmen. Insofern ist auch noch einmal
darauf hinzuweisen, dass es im Übrigen schon Tat-
sache ist, wir haben inzwischen auch schon hier auf
dem Markt gentechnisch veränderte Lebensmittel.

Einen Spielraum, Sie haben es ebenfalls angespro-
chen, den die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung
der europäischen Freisetzungsrichtlinie haben, gibt
es ausschließlich in der Frage, ob und wie sie das
Nebeneinander von gentechnisch veränderten und
nicht gentechnisch veränderten Pflanzen regeln wol-
len, das heißt, welche Maßnahmen sie in der Tat tref-
fen wollen, um die gentechnikfreie Landwirtschaft
vor unbeabsichtigten Auskreuzungen zu schützen
und auf diesem Weg den Anspruch von Landwirten
ebenso  wie  von  Verbraucherinnen  und  Verbrau-
chern auf eine Wahlfreiheit zu sichern. Das ist der
Rahmen,  in  dem  wir  uns  ausschließlich  bewegen
können. Eine gemeinsame Lösung hat es auf euro-
päischer Ebene zu dieser Frage der Koexistenz nicht
gegeben.

Im Entwurf der Novelle des Gentechnikgesetzes,
das der Umsetzung der genannten Freisetzungsricht-
linie aus 2001 dient, hat die Bundesregierung mit
den Regelungen zur Koexistenz Instrumente dafür vor-
gelegt, die die am 18. April in Kraft tretenden euro-
päischen Verordnungen über gentechnisch verän-
derte Futtermittel und die Rückverfolgbarkeit sowie
die Kennzeichnung flankieren sollen. Die Beratung
der Novelle ist im Bundesrat und im Bundestag noch
nicht geführt worden, sie steht noch aus. Allerdings
muss man auch sagen, die ersten Reaktionen, die auf
diesen Entwurf gezeigt wurden, machen deutlich,
dass die Beratung dieses Entwurfes nicht so ganz
einfach werden wird, weil es hier noch etliche Streit-
punkte gibt. Das hat zweifellos etwas mit der nach
–––––––
*) Von der Rednerin nicht überprüft.
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wie vor, wie von Ihnen eben auch geschilderten, kon-
troversen Debatte um den Einsatz von Gentechnik
in diesem Bereich zu tun.

Das ist aus meiner Sicht ein Beleg, wie sensibel
die Diskussion ist, die wir hier führen. Wenn ich es
richtig verstanden habe, geht den einen die Novelle
nicht weit genug, und den anderen geht sie viel zu
weit. Aus meiner Sicht geht es also um eine außer-
ordentlich  schwierige  Gratwanderung  bei  einem
aufgrund des EU-Rechts ohnehin nur sehr engen Ge-
staltungsrahmen. Im Übrigen kann ich im Gegen-
satz zu Ihnen – ich überschaue das nicht wirklich –
nicht überschauen, ob die vorgeschlagenen Instru-
mente wirklich ausreichend sind oder nicht, um die
Koexistenz und damit den Schutz gentechnikfreier
konventioneller oder ökologischer Landwirtschaft zu
gewährleisten.

Gerade aber vor dem Hintergrund, dass wir es mit
einer kontroversen Debatte zu tun haben um den
Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen
und den damit verbundenen Risiken, muss aber ge-
nau dieses Ziel erreicht werden, eine wirkliche Wahl-
freiheit, die, wenn ich es richtig verstanden habe,
als Prinzip Wahlfreiheit auch gesellschaftlich durch-
aus im Konsens ist. Eine solche Wahlfreiheit sollte
sowohl Landwirten als auch Verbraucherinnen und
Verbrauchern gewährleistet sein.

Nun weiß ich sehr wohl, meine Damen und Her-
ren, dass gerade in der Frage der Risikoerfassung
und der Risikobewertung die Positionen sehr weit
auseinander liegen. Während die Kritiker bezwei-
feln, und Frau Dr. Mathes hat es eben in ihrem Bei-
trag auch deutlich gemacht, dass aufgrund der Kom-
plexität der Wirkungsmöglichkeiten und wegen der
gegenüber  den  traditionellen  Kreuzungsverfahren
unglaublich  kurzen  Zeitabläufen  eine  verantwor-
tungsvolle Abschätzung von Chancen und Risiken gar
nicht  möglich  sei,  verweisen  die  Befürworter  mit
Blick auf internationale Erfahrungen auf Forschungs-
ergebnisse, auf die Beherrschbarkeit der Sicherheits-
fragen. Für sie überwiegen eindeutig die Chancen
hinsichtlich von Innovationspotentialen und Markt-
chancen, von Wettbewerbsfähigkeit im internatio-
nalen Handel, Chancen auch für die Bekämpfung des
Hungers in großen Teilen der Welt durch den Ein-
satz ertragreicherer und dem Klima und den Boden-
verhältnissen  angepassten  Nahrungsmittelsorten.
Sie verweisen unter anderem auch darauf, dass da-
mit  Chancen  entstehen,  die  Chemie  in  den  Nah-
rungsmitteln zu reduzieren. Dagegen steht die Sor-
ge, dass auf diesem Weg eine nachhaltige Entwick-
lung für die armen Länder eher verhindert wird, ihre
Abhängigkeit von meist westlichen Unternehmen auf-
grund von deren Patentierungspraxis eher steigen
wird.  Das  sei  somit  letztendlich  ein  Kurieren  an
Symptomen statt ein Ansetzen bei den Ursachen.

Auch bei der Frage der Reduzierung von Chemie
stimmt mich eine aktuelle Meldung mehr als nach-
denklich. Ein neuer Bericht zeigt, dass der Einsatz

gentechnisch veränderter Pflanzen in den USA zu
einem um etwa 22 650 Tonnen erhöhten Verbrauch
von Pestiziden geführt hat. Erstellt wurde der Be-
richt auf der Grundlage von Daten des amerikani-
schen Landwirtschaftsministeriums aus den Jahren
1996 bis 2003, das heißt genau in dem Zeitraum, in
dem  die  USA  gentechnisch  veränderte  Pflanzen
kommerziell angebaut haben. Ein deutlicher Mehr-
verbrauch war demnach bei den herbizidresisten-
ten Sorten zu beobachten. In den ersten drei Jahren
kam es zu einer Reduktion von Pestiziden um etwa
elf Tonnen, seit 2001 zeichnet der Einsatz gentech-
nisch veränderter Sorten jedoch für einen Mehrver-
brauch von 33 000 Tonnen.

Meine Damen und Herren, es ist nicht meine Ab-
sicht, heute hier eine Grundsatzdebatte zu führen.
Ich habe nur zwei von vielen kontroversen Punkten
herausgegriffen, um deutlich zu machen, wie schwer
es zumindest mir fällt, hier heute mit vermeintlichen
Gewissheiten umzugehen. Was für mich allerdings
eindeutig bleibt, ist, dass wir uns die Wahlfreiheit tat-
sächlich erhalten müssen und damit auch den Schutz
der gentechnikfreien Landwirtschaft sehr ernst neh-
men sollten und auch alles dafür tun sollten, dass er
gewährleistet bleibt.

(Beifall bei der SPD)

Das Europäische Parlament hat in seiner Entschlie-
ßung zu Fragen der Koexistenz zwischen gentech-
nisch veränderten Kulturpflanzen, konventionellen
und ökologischen Kulturpflanzen unter anderem die
Auffassung vertreten, dass ein freiwilliger oder re-
gional begrenzter Verzicht auf den Anbau von gen-
technisch  veränderten  Organismen  in  bestimmten
Bereichen und unter bestimmten Anbaubedingun-
gen die effektivste und kostengünstigste Maßnahme
zur Gewährleistung der Koexistenz sein kann unter
der Bedingung, dass alle beteiligten Akteure einver-
standen sind.

Inzwischen, Frau Dr. Mathes hat darauf hingewie-
sen, haben sich in einer ganzen Reihe von Bundes-
ländern hier bei uns und, soweit ich es weiß, auch
zum Beispiel in Kärnten in Österreich Zusammen-
schlüsse von Landwirten gebildet, die eine freiwilli-
ge Selbstverpflichtung eingegangen sind, keine gen-
technisch veränderten Pflanzen anbauen zu wollen
und in ihrem Bereich einzusetzen. Neben den im Ge-
setz zu regelnden Vorschriften zum Schutz für gen-
technikfreie Landwirtschaft hält die SPD-Fraktion
solche auf freiwilliger Basis entstehenden Bündnisse
in der Tat für einen zusätzlich geeigneten Weg, Ko-
existenz zu sichern, und kann ihn von daher nur
ausdrücklich begrüßen.

(Beifall bei der SPD)

Um nun zu Ihrem Antrag zu kommen, Frau Dr.
Mathes, Sie haben es auch sehr deutlich formuliert,
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Ihnen geht es eigentlich weniger um die Fragen von
Koexistenz, sondern eigentlich sehr viel mehr um
einen  generellen  Verzicht  auf  grüne  Gentechnik,
aber Sie wissen gleichzeitig, dass er in unserer Ge-
sellschaft nicht konsensfähig ist, weder in Europa
noch hier bei uns. Es ist auch nicht so, dass er bei
allen Landwirten gleichermaßen konsensfähig wäre.
Unter dem Gesichtspunkt aber, wie gesagt, der Si-
cherung von Koexistenz und der daraus abzuleiten-
den Wahlfreiheit wollte meine Fraktion Ihren Be-
schlussvorschlägen folgen, auch wenn wir der Auf-
fassung sind, dass hier nicht primär der Senat der
Ansprechpartner ist, gleichwohl wollten wir Ihrem
Antrag folgen. Da es aber hier zu keinem Einver-
nehmen mit unserem Koalitionspartner gekommen
ist, werden wir leider Ihren Antrag ablehnen. – Vie-
len Dank!

(Beifall bei der SPD)

Präsident Weber: Meine Damen und Herren, be-
vor  ich  den  nächsten  Redner  aufrufe,  möchte  ich
ganz herzlich eine neunte Klasse des Kippenberg-
Gymnasiums hier bei uns begrüßen.

(Beifall)

Als nächster Redner hat das Wort der Abgeord-
nete Imhoff.

Abg. Imhoff (CDU)*): Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Zur Geschichte der Gentechnik
und wie die Europäische Union entschieden hat, ist
schon viel gesagt worden, und wir haben darüber ja
auch schon im letzten Winter gesprochen. Da hat-
ten die Grünen hier schon einmal einen Antrag ge-
stellt, und da haben wir auch grundsätzlich über all
diese verschiedenen Dinge gesprochen. Ich denke,
das brauchen wir, ich jedenfalls, heute nicht zu wie-
derholen.

Frau Dr. Mathes, Sie sprechen mittlerweile von der
Agrotechnik, weil Sie anscheinend das Wort „grün“
dabei nicht verwenden mögen, aber grüne Gentech-
nik bleibt grüne Gentechnik, auch wenn ich Ihnen
Recht gebe, dass nicht alles, was grün ist, gut ist,
aber grüne Gentechnik bleibt grüne Gentechnik.

(Beifall bei der CDU)

Die Grünen haben heute also den Antrag gestellt,
dass die Bremer Landwirtschaft gentechnikfrei blei-
ben soll. Warum wir Ihrem Antrag nicht zustimmen
können, will ich Ihnen jetzt auch gern einmal erläu-
tern, denn in der Einleitung sprechen Sie schon al-
lein von einem zu befürchtenden großflächigen An-
bau. Nach dem jetzigen Gesetzentwurf, den die rot-
grüne Bundesregierung eingebracht hat, wird es
keinen großflächigen Anbau geben, denn das Ge-
–––––––
*) Vom Redner nicht überprüft.

setz von Frau Künast zur Neuordnung des Gentech-
nikrechts wird jegliche Koexistenz von Landwirt-
schaft mit und ohne Gentechnik verhindern. Durch
die im Gesetz weiterhin vorgesehene verschuldens-
unabhängige Gefährdungshaftung der Landwirte, die
genetisch veränderte Pflanzen anbauen, sind diese
Landwirte  –  unabhängig  von  der  Zulassung  dieser
Pflanzen und der Einhaltung aller Anforderungen der
guten  fachlichen  Praxis  –  für  eventuelle  Einträge
durch genetisch veränderte Pflanzen auf benachbar-
te Äcker schadensersatzpflichtig. Deswegen gibt es
auch keinen großflächigen Anbau.

Bestätigt wird diese ganze Einschätzung auch durch
die Versicherungsgesellschaften, die nicht bereit sind,
die  verschuldensunabhängige  Haftung  und  deren
Risiken zu versichern. Ich denke, da kann man nicht
von Wahlfreiheit sprechen, denn durch diesen Ge-
setzentwurf, der jetzt eingebracht worden ist und der,
denke ich, im Bundesrat auch keine Mehrheit finden
wird, kann man da nicht von einem großflächigen
Anbau sprechen, der kommen wird, und schon gar
nicht von Wahlfreiheit.

Jetzt frage ich mich natürlich immer, Frau Dr. Ma-
thes, warum Sie hier immer einseitige Anträge ein-
bringen und immer nur die Risiken diskutieren. Ich
frage mich wirklich: Sind Sie sich überhaupt dessen
bewusst? Gehen Sie einmal auf die Straße, reden
Sie einmal mit den Menschen! Wenn Sie diese nach
grüner Gentechnik fragen, dann sagen sie erst ein-
mal: Oh ja, das ist etwas Gefährliches, ich weiß nicht,
das ist etwas Neues, das ist bestimmt etwas Schlech-
tes, das ist nicht gut, davor habe ich Angst. Da gebe
ich Ihnen Recht. Erzählen Sie den Menschen auf der
Straße aber doch einmal, dass es schon so viele Le-
bensmittel hier auf demMarkt gibt, die Bestandteile
enthalten, die unter Gentechnikeinsatz hergestellt
sind. Enzyme, Hefen, Vitamine, Aromen und ande-
re Zusatzstoffe sind dabei oft der Regelfall. Erzäh-
len Sie den Menschen doch auch einmal, dass schät-
zungsweise 60 bis 70 Prozent aller Lebensmittel in
Deutschland in der unterschiedlichsten Weise mit
Gentechnik in Berührung kommen, und erzählen
Sie  den  Menschen  doch  auch  einmal,  dass  in
Deutschland knapp sieben Millionen Tonnen Fut-
termittel aus den USA, Argentinien, Brasilien, die
unter Gentechnikeinsatz produziert worden sind, ein-
geführt und verfüttert werden und somit auch auf
unserem Tisch landen!

Weltweit wird auf 52 Millionen Hektar Fläche ge-
netisch verändertes Material angebaut, und Sie tun
so, als wenn wir hier noch auf der Insel der Glück-
seligen leben, als ob es nirgendwo etwas mit Gen-
technik gibt! Wir essen das doch schon lange, und
lange haben wir das schon in unserem Kreislauf! Ich
denke, darauf sollten Sie auch einmal eingehen und
nicht nur auf Risiken über ökologische Artenvielfalt
oder so, die es bestimmt gibt, keine Frage, aber wenn
man eine Diskussion führt, muss man auch so ehr-
lich sein und sie auf breiter Ebene führen.



Bremische Bürgerschaft (Landtag) – 16. Wahlperiode – 14. Sitzung am 25. 2. 04726

(A) (C)

(B) (D)

Noch einmal zu Ihrem Antrag! Die Tendenz, die
Sie in Ihrem Antrag haben, fängt schon bei der Ein-
leitung an. Sie schüren dort Ängste und wollen dort
eine Tendenz vorgeben, die auch im Beschlussvor-
schlag  aufhört.  Wir  von  der  CDU-Fraktion  wollen
Wahlfreiheit; Wahlfreiheit für den Bürger, Wahlfrei-
heit für die Landwirte. Wir denken aber, dass, bevor
das im Bundesrat und im Bundestag nicht beraten
und beschlossen worden ist und keine politischen
Fakten geschaffen worden sind – und die werden
zum Glück so nicht durchgehen –, wir hier nicht Ten-
denzen vorgeben sollten, denn die Landwirte, die
hier in Bremen wirtschaften, sollen selbst entschei-
den und auch die Wahlfreiheit haben. Sie können
sich über die Kammern schlau machen, sie werden
über die Kammern schlau gemacht, über den Land-
wirtschaftsverband, den wir hier in Bremen haben,
und ich denke, dann wird es wahrscheinlich kein
Problem sein, dass sich Bremen als genetisch freie
Region hier einbringen wird. Wir sollten hier von
der Politik aber keine Vorgaben machen und keine
Tendenzen festlegen.

Genau aus diesem Grund lehnen wir den Antrag
ab, und dann stelle ich noch einmal die Frage, Frau
Dr. Mathes, vielleicht können Sie das ja einmal er-
läutern: Was heißt denn unterstützen? Sie wollen
diese Region unterstützen? Das hört sich für mich
schon wieder so an, dass wir dafür Geld ausgeben,
dass wir hier vielleicht irgendwelche gentechnikfrei-
en Regionen schaffen. Ich frage mich, woher wir das
Geld nehmen wollen, aber vielleicht haben Sie da
ja noch Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie Sie das
unterstützen wollen, das können Sie ja einmal hier
erläutern. Wir können Ihrem Antrag hier so nicht
zustimmen, und ich denke, mit einer Wahlfreiheit
für Landwirte können sie das selbst machen, da müs-
sen wir keine Tendenzen vorgeben. Ich persönlich
könnte mir für meinen Betrieb vorstellen, das mit-
zutragen, doch das machen die Landwirte unter sich
aus. – Danke!

(Beifall bei der CDU)

Präsident  Weber:  Als  nächster  Redner  hat  das
Wort Herr Bürgermeister Perschau.

Bürgermeister Perschau: Herr Präsident, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Frau Wischer hat
einen großen Teil der Dinge gesagt, die richtig sind.

(Beifall bei der SPD)

Natürlich geht es hier um die Umsetzung einer EU-
Richtlinie, die eigentlich schon längst hätte passie-
ren sollen.

Zweitens: Der Streit, der im Moment geführt wird,
nachdem das Bundeskabinett das beschlossen hat,
ist die Frage, ob es sich wirklich um eine Umsetzung
handelt oder ob es sich nicht um eine drastische Ver-
schärfung  der  EU-Richtlinie  handelt,  weil  die  De-

batte, die im Bundestag und im Bundesrat noch zu
führen  ist  und  vermutlich  in  den  Vermittlungsaus-
schuss führen wird, exakt über diese Grenzwertbe-
stimmungen wird geführt werden müssen, weil na-
türlich die Haftungsregelungen, die in diesem Gesetz-
entwurf beschlossen sind, eine gentechnische Land-
wirtschaft  nicht  marktfähig  machen  werden.  Das
heißt, es wird sich nicht rechnen, weil die Risikofak-
toren, die im Gesetz stehen, so viel teurer werden als
die herkömmliche Produktion, dass es im Grunde ge-
nommen die Wahrscheinlichkeit, dass Landwirte von
dieser Regelung Gebrauch machen, jedenfalls, wenn
das Gesetz so beschlossen wird, wie es formuliert
ist, vermutlich im Sinne der Grünen risikofrei ist, weil
es sich nicht rechnet.

Wenn man sich im Moment die Diskussionen an-
sieht, dann ist erkennbar, dass es bei den Unions-
ländern Vorbehalte gibt. Es gibt erhebliche Vorbe-
halte bei Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Hol-
stein, in den unterschiedlichsten Punkten. Da geht es
um die Länderregister, es geht letztlich um die bei-
den Problemfragen der Freisetzung und des In-Ver-
kehr-Bringens. Das heißt, das eine ist das Problem,
wie gehe ich damit um, dass sich Pflanzen natürlich
vermehren, das ist ganz normal, und dass dadurch
auch eine Immission in die Luft stattfindet. Wie groß
müssen eigentlich Schutzzonen sein, um zu verhin-
dern, dass Samen, die sozusagen aus einer gentech-
nisch veränderten Produktion kommen, nicht auf an-
dere Felder fallen? Die Haftungsregelungen, die in
dem Zusammenhang erlassen sind, sind so, dass es
eben im Grunde genommen faktisch doch auf ein Ver-
bot hinausläuft.

Diese Debatte wird geführt werden, und es ist aus
meiner Sicht sehr schwer zu sagen, was am Ende
wirklich  dabei  herauskommen  wird.  Ich  vermute,
dass das eine sehr lange Debatte, auch im Vermitt-
lungsausschuss,  geben  wird.  Die  Frage,  die  dabei
Bremen betrifft, Herr Imhoff hat das aus seiner Sicht
beantwortet: Auf der Basis dieses Gesetzentwurfs
wird es in Bremen mit Sicherheit keine gentechnisch
veränderten Landwirtschaftsflächen geben, weil das
Risiko niemand eingehen kann und auch nicht ein-
gehen wird, wenn das Gesetz so bleibt.

Wir haben bei uns auch im Wesentlichen Grün-
landbetriebe, für die das gar nicht in Frage kommt,
weil auch unsere Landwirtschaft begrenzt ist, aber
theoretisch wäre es an einigen wenigen Ecken mög-
lich, auch vom Grünlandbetrieb auf andere Struk-
turen umzustellen. Mir sind keine Betriebe in Bremen
bekannt, die das tun wollen. Unabhängig von die-
ser Frage werden wir trotzdem mit dem In-Verkehr-
Bringen  zu  tun  haben,  denn  wenn  irgendwo  in
Deutschland produziert wird, wird es auch in den
Verkehr gebracht, muss ausgezeichnet werden, muss
bei uns geprüft werden und führt natürlich zu einer
Fülle von neuen Regelungen und Überprüfungsfra-
gen, die sich neu stellen. Deshalb rate ich, dass wir
im Moment nicht die Landwirte verrückt machen oder
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dass wir nun irgendetwas verbreiten, sondern dass
wir abwarten, was nun bei diesem Gesetzgebungs-
verfahren herauskommt.

Es ist im Grunde auch nicht anders zu erwarten
gewesen, dass eine grüne Landwirtschafts- und Ver-
braucherschutzministerin einen sehr restriktiven Ge-
setzentwurf vorlegt.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Dem ist die Bundesregierung auch von Seiten der
SPD gefolgt. Ich weiß nicht, ob sie es getan haben,
es ist auch müßig, darüber zu streiten, weil sie si-
cher sind, dass es die parlamentarischen Hürden nicht
schafft, und insofern denke ich, warten wir einmal
ab, was dabei herauskommt.

Wenn wir das Ergebnis haben, dann werden wir
auch  eine  saubere  Informationspolitik  für  unsere
Landwirte und für die Verbraucher machen. Das ist
in unserem gemeinsamen wohlverstandenen Inter-
esse. Allerdings habe ich große Zweifel, dass dieser
Gesetzentwurf in dieser Form so beschlossen wird,
möglicherweise  schon  im  Bundestag,  ganz  sicher
aber im Bundesrat Schwierigkeiten haben wird, und
dann werden wir uns mit dem Ergebnis auseinan-
der setzen. Die Betroffenheit Bremens wird, egal, was
dabei herauskommt, sich ungewöhnlich in Grenzen
halten.

(Beifall bei der CDU)

Präsident  Weber:  Als  nächste  Rednerin  hat  das
Wort die Abgeordnete Frau Dr. Mathes.

Abg. Frau Dr. Mathes (Bündnis 90/Die Grünen):
Herr  Präsident,  meine  Damen  und  Herren!  Ich
möchte zunächst einmal Frau Wischer für ihren Bei-
trag danken.

(Beifall bei der SPD)

Ich finde es ausgesprochen schade, dass die SPD sich
bei diesem wirklich wichtigen Thema an den Koali-
tionszwang hält, aber der Beitrag, finde ich, hat ja
auch noch einmal deutlich unsere Argumentations-
linie unterstützt und getragen.

Zu der Position der CDU muss ich einfach zusam-
menfassend feststellen, dass es kein einziges gutes
Argument gegen unseren Antrag gab. Ich möchte sie
jetzt auch nicht im Einzelnen wiederholen. Letztend-
lich nehme ich als Position wahr, ihr seid zu früh,
warten Sie ab, bis das Gentechnikgesetz verabschie-
det ist, und dann können wir einmal wieder darüber
reden. Ich nehme Sie beim Wort: Ich komme wieder!

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Zwei Klarstellungen möchte ich aber noch einmal
vornehmen, weil es ausgesprochen falsch ist, Herr

Imhoff, zu sagen, die Gentechnik habe schon im gro-
ßen Umfang Einzug in unsere Lebensmittel genom-
men. Das ist nicht so! Erstens ist es von der Menge
nicht so, und es ist auch nicht vom Umfang so. Viel-
leicht schauen Sie einmal, wie sich auch der Handel
positioniert!  Viele  Handelsketten  vertreiben  keine
gentechnisch veränderten Produkte. Sie haben sich
selbst die Pflicht auferlegt, keine gentechnisch ver-
änderten Lebensmittel anzubieten. Wenn wir sehen,
dass Kellog und andere Gentechnikfreiheit garantie-
ren, wollen sie damit natürlich einen Marktvorteil
haben, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher
das nicht wollen. Dann kann man nicht so etwas sa-
gen wie: Die Gentechnik ist sowieso schon überall
in den Regalen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Letzter Punkt ist die Koexistenz und Wahlfreiheit,
die hier ja immer diskutiert werden. Das ist sicher-
lich auch der fachlich zentrale Punkt, wobei es ei-
nerseits um die Koexistenz von konventioneller und
ökologischer  Landwirtschaft  und  andererseits  sol-
cher mit gentechnisch veränderten Organismen geht.
Dann resultiert daraus, die Wahlfreiheit für Verbrau-
cherinnen und Verbraucher zu erhalten, nämlich öko-
logische Produkte, Produkte, die garantiert gentech-
nikfrei sind, zu konsumieren oder solche, die eben
gentechnisch  verändert  sind.  Da  geht  es  um  die
Wahlfreiheit. Vielleicht liegt es an meinem Hinter-
grund, dass ich jahrelang über diesen Bereich ge-
forscht habe, aber ich mache die Prognose, dass es
eine Koexistenz bei einem Großflächenanbau nicht
geben wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die
gentechnische Verunreinigung dann so weit fortge-
schritten ist, dass eine Koexistenz verschiedener Pro-
duktionsweisen nicht mehr möglich ist. Deswegen
sage ich, dieses Jahr passieren Entscheidungen, die
bedeutend sind für zukünftige Generationen in ei-
nem Ausmaß, wie sich das bisher leider wenige klar
gemacht haben. – Danke!

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident Weber: Meine Damen und Herren, wei-
tere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Beratung ist geschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung.

Wer dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen mit der Drucksachen-Nummer 16/137 seine Zu-
stimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen!

(Dafür Bündnis 90/Die Grünen und Abg.
T i t t m a n n  [DVU])

Ich bitte um die Gegenprobe!

(Dagegen SPD, CDU und Abg. W e d -
l e r  [FDP])
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Stimmenthaltungen?

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) lehnt den
Antrag ab.

Nachwahl für den Landesjugendhilfeausschuss

Mitteilung des Senats vom 10. Februar 2004
(Drucksache 16/139)

Der Wahlvorschlag ist in der Mitteilung des Se-
nats enthalten.

Die Beratung ist eröffnet. – Wortmeldungen lie-
gen nicht vor. – Die Beratung ist geschlossen.

Wir kommen zur Wahl.

Wer  entsprechend  dem  Wahlvorschlag  wählen
möchte, den bitte ich um das Handzeichen!

(Dafür SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grü-
nen und Abg. W e d l e r  [FDP])

Ich bitte um die Gegenprobe!

Stimmenthaltungen?

(Abg. T i t t m a n n  [DVU])

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) wählt
entsprechend.

25. Jahresbericht des Landesbeauftragten
für den Datenschutz
vom 21. März 2003

(Drucksache 15/1418)

Wir verbinden hiermit:

Stellungnahme des Senats zum 25. Jahresbericht
des Landesbeauftragten für den Datenschutz

Mitteilung des Senats vom 26. August 2003
(Drucksache 16/25)

s o w i e

Bericht und Antrag des Rechtsausschusses zum
25.  Jahresbericht  des  Landesbeauftragten  für
den Datenschutz vom 21. März 2003 (Drs. 15/1418)
und zur Stellungnahme des Senats vom 26. Au-

gust 2003 (Drs. 16/25)
vom 11. Februar 2004

(Drucksache 16/141)

Dazu als Vertreter des Senats Bürgermeister Per-
schau, ihm beigeordnet Staatsrat Mäurer.

Meine Damen und Herren, der 25. Jahresbericht
des  Landesbeauftragten  für  den  Datenschutz  vom

21. März 2003, Drucksachen-Nummer 15/1418, und
die Stellungnahme des Senats dazu vom 26. August
2003,  Drucksachen-Nummer  16/25,  sind  von  der
Bürgerschaft  (Landtag)  in  ihrer  ersten  Sitzung  am
3. Juli 2003 beziehungsweise in ihrer fünften Sitzung
am 11. September 2003 an den Rechtsausschuss über-
wiesen worden. Der Rechtsausschuss legt nunmehr
mit der Drucksachen-Nummer 16/141 seinen Bericht
und Antrag dazu vor.

Meine Damen und Herren, die Beratung ist eröff-
net.

Als erste Rednerin hat das Wort die Berichterstat-
terin Frau Hannken.

Abg. Frau Hannken, Berichterstatterin:*) Herr Prä-
sident, meine Damen und Herren! Ich habe die Ehre,
Ihnen kurz zusammenzufassen, was im Jahresbe-
richt des Landesbeauftragten für den Datenschutz
und in der Stellungnahme des Senats dazu steht. Ich
denke, Sie werden das alles ausführlich gelesen ha-
ben, so dass ich mich auf einige wenige Punkte kon-
zentrieren kann, die in der Sitzung des Rechtsaus-
schusses eine Rolle gespielt haben, wo wir die Punk-
te diskutiert haben. Zentral waren dabei die Punkte,
bei  denen  kein  Einvernehmen  zwischen  dem  Da-
tenschutzbeauftragten und den einzelnen Ressorts
herrschte.

Das  waren  im  Wesentlichen  die  Punkte,  die  die
Internetnutzung der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst
betrafen.  Es  soll  für  die  Mitarbeiter  im  öffentlichen
Dienst die Möglichkeit geben, neben der Nutzung des
Internets für öffentliche Tätigkeiten es auch für pri-
vate Zwecke zu nutzen.

(Vizepräsidentin D r .  T r ü p e l  über-
nimmt den Vorsitz.)

Dies muss durch eine spezielle Software gewährleis-
tet werden, so dass den Datenschutzbelangen dort
Rechnung getragen wird. Es wurde dazu eine Richt-
linie erstellt und eine spezielle Software eingeführt,
die  gewährleistet,  dass  eine  Trennung  zwischen
dienstlicher und privater Internetnutzung ermöglicht
wird und eben auch die datenschutzrechtlichen Vor-
gaben gewährleistet werden. Dies ist soweit gewähr-
leistet, dass wir diesen Punkt als erledigt betrachten
können und dem Datenschutz da Rechnung getra-
gen wurde.

Weiterhin spielten einige Punkte eine Rolle, die
den Bereich Inneres betrafen. Vertreter des Innen-
ressorts waren für die Sitzung des Rechtsausschus-
ses geladen und haben dazu Stellung genommen.
Es gab sehr anregende Diskussionen, wo auch bei
den Fraktionen unterschiedliche Meinungen zum
Ausdruck gekommen sind, die im Folgenden sicher-
lich gleich noch dargestellt werden.
–––––––
*) Von der Rednerin nicht überprüft.
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Der Datenschutzbeauftragte hatte für den Bereich
der Videoüberwachung kritisiert, dass er nicht früh-
zeitig darüber informiert wurde und auch die Hin-
weisschilder  nicht  dem  Standard  genügen  würden.
Dies hat das Ressort dazu veranlasst, dass die Hin-
weisschilder vergrößert und besser verdeutlicht wur-
den, somit eben auch den Bürgern deutlich gemacht
wird, dass der Bahnhofsvorplatz videoüberwacht wird.
Streitig  war  im  Ausschuss  der  Einsatz  von  Ver-
schleierungssoftware. Bündnis 90/Die Grünen trat
dafür ein, dass eine Verschleierungssoftware benutzt
werden sollte, die anderen Fraktionen schlossen sich
diesem Wunsch nicht an.

Für den Bereich der Rasterfahndung ging es eben-
falls um die rechtzeitige Unterrichtung. Hier lagen
zum Teil mehrere Tage zwischen der Maßnahme und
der Unterrichtung. Dies wurde vom Datenschutzbe-
auftragten kritisiert. Dem hat sich der Ausschuss an-
geschlossen und für die Zukunft gefordert, dass eine
rechtzeitige Informierung stattfindet.

Der City-Server war ebenfalls in der Diskussion.
Hier geht der Ausschuss davon aus, dass den da-
tenschutzrechtlichen Bedenken des Landesbeauf-
tragten in Kürze gefolgt wird, so dass wir auch dort
hoffentlich bald Vollzug melden können.

Länger streitig war im Ausschuss der Bereich der
Bürgertelefone.  Hier  ging  es  allerdings  mehr  um
grundsätzliche Anmerkungen, wie man zu diesem
Thema steht. Es war soweit Einigkeit im Ausschuss,
dass bisher ein Datenschutzkonzept für diese Maß-
nahme fehlt. Dieses Datenschutzkonzept soll jetzt
erstellt werden, und der Ausschuss wird darauf ach-
ten, dass es auch umgesetzt wird.

Das waren in Kürze die strittigen Punkte, die wir
im Datenschutzausschuss, dort allerdings in aller
Ausführlichkeit, mit Vertretern der verschiedenen
Ressorts, mit Vertretern des Datenschutzbeauftrag-
ten behandelt haben. All denen möchte ich für die
interessante Diskussion, für die ausführliche Diskus-
sion und für die Unterstützung danken.

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und
beim Bündnis 90/Die Grünen)

Vizepräsidentin  Dr.  Trüpel:  Meine  Damen  und
Herren, wir treten in die Beratung ein.

Als Nächste hat das Wort die Abgeordnete Frau
Peters-Rehwinkel.

Abg. Frau Peters-Rehwinkel (SPD): Frau Präsiden-
tin, sehr geehrte Damen und Herren! Als Neuling im
Datenschutz war ich erst einmal ein wenig erschla-
gen von dem 25. Jahresbericht, der doch sehr um-
fangreich ist. Bei Durchsicht dieses Berichts habe
ich aber festgestellt, dass sich der Datenschutz doch
in sehr vielen Bereichen des täglichen Lebens nie-
derschlägt, insofern hat der Umfang doch seine Be-
rechtigung.

Ich möchte jetzt nicht gern den Bericht von Frau
Hannken wiederholen, für den ich mich im Namen
unserer Fraktion bedanken möchte. Ich möchte mich
jetzt auf einige Punkte beschränken, die wir kontro-
vers  diskutiert  haben,  wenn  auch  im  Großen  und
Ganzen  sehr  viel  Einigkeit  besteht  und  ich  nach
Durchsicht älterer Berichte auch festgestellt habe,
dass der Datenschutz heute nicht mehr so kontro-
vers diskutiert zu werden braucht, weil er eine Stel-
lung erreicht hat, die das nicht mehr nötig macht.

Ich möchte mich jetzt also auf die wenigen Punk-
te beschränken, und zwar unter Punkt 3.2 des Be-
richts war die Software P-Switch Thema. Frau Hann-
ken hat ja bereits erläutert, worum es da geht. Un-
sere Fraktion hat durch etliche Nachfragen, die dann
doch nötig waren, sehr dringlich auf die Umsetzung
der Richtlinie hingewirkt. Letzten Endes haben die-
se Nachfragen aber auch zum Ziel geführt, so dass
sie umgesetzt worden ist. Wir sind sehr erfreut, dass
es mit den Personalräten zu einer Vereinbarung in
dieser Sache gekommen ist.

Ein weiterer Punkt war die Videoüberwachung
des Bahnhofsvorplatzes unter Punkt 6.1 des Berichts.
Diese Videoüberwachung ist seit Oktober 2002 in
Betrieb. Im Dezember letzten Jahres wurden dann
noch einmal größere Hinweisschilder aufgestellt, um
die Passanten auf diese Maßnahme hinzuweisen.
Während diese veränderte Maßnahme unsere Unter-
stützung gefunden hat, waren wir zuerst nicht ganz
einig, wie es mit einer Verschleierungssoftware im
Rahmen dieses Programms aussieht. Der Landesbe-
auftragte für den Datenschutz, Herr Holst, hat ei-
nen Prüfauftrag gegeben, inwieweit es denn sinn-
voll ist, so etwas durchzuführen, und hat sich dann
letzten Endes den Argumenten der Polizei nicht ver-
schlossen und gesagt, dann besser ohne. Wir zumin-
dest sind davon ausgegangen, dass bei einer Ver-
schleierungssoftware der Präventionszweck der Maß-
nahme eigentlich auf der Strecke bleibt, denn wenn
potentielle Straftäter wissen, dass sie ohnehin nicht
genau erkannt werden, wer weiß, was dann passiert,
deshalb eben ohne diese Verschleierungssoftware.

Im Rahmen dieses Punktes möchte ich noch sa-
gen, dass nach unserer Ansicht eine frühere und en-
gere Abstimmung mit dem Landesbeauftragten von
Vorteil und auch nur sinnvoll ist, denn ansonsten
kann nicht in der Art und Weise auf den Datenschutz
eingegangen werden, wie es erforderlich ist.

Ein weiterer Punkt ist die Rasterfahndung unter
Punkt 6.2 des Berichts. Wie Frau Hannken bereits
gerade erwähnt hat, ist die Problematik hier im Zeit-
punkt der Beteiligung des Landesbeauftragten zu se-
hen. Unseres Erachtens ist der Landesbeauftragte
unverzüglich zu unterrichten. Dieser Missstand wur-
de von uns kritisiert, denn teilweise wurde er erst
gut eine Woche später darüber in Kenntnis gesetzt,
was  nicht  gerade  den  Vorstellungen  entspricht.
Wenn man sich an dem Wort „unverzüglich“ fest-
hält, ist das eigentlich ohne schuldhaftes Zögern, und
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das heißt innerhalb von drei Tagen, so dass also eine
schnellere Benachrichtigung absolut durchgeführt
werden muss. Die Innenbehörde hat auch signalisiert,
dass das zukünftig so gehandhabt werden soll. So
ist das ein erfreulicher Abschluss dieser Angelegen-
heit.

Ein weiterer Punkt ist der City-Server, auch be-
reits erläutert. Es sei vielleicht noch darauf hinge-
wiesen, dass das innerhalb der Beiratsarbeit ein sehr
wichtiges Projekt ist, weil sich dadurch die Bürger-
beteiligung einfacher handhaben lässt, so dass dann
nicht immer alle irgendwo hinfahren müssen. Das
ist schon einmal ganz praktisch. Die datenschutz-
rechtliche Kritik in dieser Hinsicht wird sich unse-
res Erachtens wohl erledigen, weil in Abstimmung
mit dem Ressort jetzt ein Datenschutzkonzept erstellt
wurde, in dem die Regelungen zum Einsichtsrecht,
dem  Widerspruchsrecht  der  Betroffenen  und  der
Nutzung der Daten durch Private getroffen wurden.

Die  Sammelauskünfte  durch  die  Meldebehörde
sind ein Punkt innerhalb dieses Berichts gewesen.
Erwartet wird, dass auch in Zukunft vor Herausga-
be der Daten zumindest bei der erweiterten Melde-
auskunft ein berechtigtes Interesse der Datenemp-
fänger schriftlich nachzuweisen ist.

Strittig war der Punkt der Bürgertelefone. Von un-
serer Seite wird gefordert, dass das Erstellen eines
umfassenden Datenschutzkonzepts vorgelegt wird,
was dann auch die Verhältnismäßigkeit des Mittels
mit einbezieht. Ansonsten wäre es ja nicht umfas-
send, da würde ja etwas fehlen. Insoweit sind wir
der Ansicht, dass es reicht, ein umfassendes Konzept
zu fordern und die Verhältnismäßigkeit nicht noch
explizit vorzubringen. Dieses Konzept sollte in Kürze
vorgelegt werden, damit dann mit dem Instrument
des Bürgertelefons datenschutzrechtlich und recht-
lich insgesamt unbedenklich gehandelt werden kann.

Abschließend möchte ich dem Landesdatenschutz-
beauftragten, Herrn Holst, für den Bericht danken,
insbesondere im Namen unserer Fraktion. Ein sol-
cher Bericht sollte auch in Zukunft aufgelegt wer-
den, um weiterhin Transparenz in diesem Arbeits-
bereich zu erzielen. Vielleicht wäre eine etwas posi-
tivere Darstellung möglich, die für die Behörden ein
bisschen mehr den Anreiz bietet zu sagen: Gut, der
Datenschutz muss einbezogen werden! Wir werden
da erwähnt! Das wäre gut. Vielleicht auch teilweise
etwas kürzer, denn der Bericht ist doch sehr umfang-
reich. Letzten Endes ist aber die Arbeit und ist auch
der Bericht sehr gelungen, so dass ich noch einmal
den Dank aussprechen möchte. – Ihnen möchte ich
für Ihre Aufmerksamkeit danken!

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin  Dr.  Trüpel:  Meine  Damen  und
Herren, als Nächster hat das Wort der Abgeordnete
Knäpper.

Abg. Knäpper (CDU)*): Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Wir haben den Bericht gehört,
der ja hier jedes Jahr einmal vorgetragen wird. Ich
will das auch nicht alles wiederholen, aber ich möch-
te für meine Fraktion insgesamt ein paar Worte zum
Datenschutz sagen.

Wir haben hier in Bremen seit dem 28. Oktober
1997 in Artikel 12 der Landesverfassung der Freien
Hansestadt Bremen in den Absätzen 3 bis 5 das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung festgeschrie-
ben. Die Bürgerinnen und Bürger in Bremen haben
einen explizit verbrieften Anspruch darauf, dass die
öffentlichen Stellen des Landes und der Stadtge-
meinde Bremerhaven dieses Grundrecht auf Daten-
schutz wahren. Es geht hier nicht nur um den Schutz
von Daten, sondern ich stelle das hier noch einmal
ausdrücklich fest, es geht um die Freiheit der Per-
son.

Das Bundesverfassungsgericht hat dabei diese Po-
sition nicht über andere Grundrechte und staatliche
Notwendigkeiten  gestellt.  Es  hat  aber  festgestellt,
dass in dieses Recht nur im überwiegenden Interes-
se der Allgemeinheit auf klarer und verhältnismäßi-
ger gesetzlicher Grundlage eingegriffen werden darf.
Das Gericht hat damit eine von beiden Seiten be-
schriebene Situation dargestellt, in der der Daten-
schutz steht, auf der einen Seite das Recht des Ein-
zelnen selbst, über die Informationen zu entschei-
den, die ihn betreffen, aber auf der anderen Seite
die Notwendigkeit der öffentlichen Verwaltung, mit
personenbezogenen Daten der Bürger zu arbeiten.
Dieses Spannungsfeld, und es ist immer wieder ein
Spannungsfeld, wir sehen es auch, wenn wir unsere
Berichte  abarbeiten  und  die  Verwaltung  im  Aus-
schuss erscheint, wird vor allem auch im Sicherheits-
bereich deutlich.

Dies ist auch im Bericht und Antrag des Rechts-
ausschusses wiederzufinden. Ich möchte natürlich
nicht alles wiederholen, was bemängelt worden ist,
denn meine beiden Vorrednerinnen, Frau Hannken,
aber auch die Kollegin von der SPD, haben für den
Ausschuss den Bericht schon einmal abgegeben, und
sie hatten schon alles ansgesprochen und dargelegt.
Fakt ist allerdings, und ich erwähnte es schon, dass
im Sicherheitsbereich viele Spannungsfelder aufge-
taucht sind. Ich nenne nur Videoüberwachung, Ras-
terfahndung, Sammelauskünfte durch die Meldebe-
hörden, Bürgertelefone nur als Beispiel. Ich könnte
noch einige Dinge hier aufzählen. Wir haben uns
trotzdem geeinigt, und wir sind zu zufriedenstellen-
den Lösungen gekommen.

Die Polizei, ich selbst habe dafür großes Verständ-
nis, möchte möglichst viele und frühe Erkenntnisse
über potentielle Gefahrenlagen oder mögliche Straf-
täter haben. Deutlich wird das auch im Sozialbereich,
ich denke hier an Bürgertelefone, bei dem unter an-
derem es darum geht, Missbräuche aufzudecken und
–––––––
*) Vom Redner nicht überprüft.
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zu verhindern. Diesen Sicherheits- und Wirtschaft-
lichkeitsinteressen steht das Recht des Einzelnen ge-
genüber, dass in seine Freiheitsrechte nicht im Über-
maß und unverhältnismäßig eingegriffen wird, dass
er nicht zum gläsernen Bürger wird. Es war und ist
die Aufgabe der Parlamentarier, also von uns, dieses
Spannungsverhältnis unter Wahrung beider Positio-
nen, das heißt unter Wahrung der Freiheitsrechte des
Einzelnen, zu lösen. Das haben wir hier in Bremen
immer geschafft. In unserem neuen Polizeigesetz gibt
es eine umfangreiche, aber nicht unbegrenzte Daten-
verarbeitungsbefugnis,  aber  auch  im  Sozialbereich
besteht die Möglichkeit, Daten abzugleichen, ohne
aber den grundsätzlichen Schutz der Sozialdaten auf-
zugeben.

In diesen Punkten sind wir uns alle einig. Man muss
aber auch eingestehen, es ist nicht mehr strittig, dass
das Datenschutzrecht selbst für Anwender zum Teil
sehr schwer verständlich geworden ist. Wenn ich die
Entwicklung in den letzten Jahren betrachte, so fällt
mir auf, dass offenbar der Datenschutzbeauftragte,
aber auch die Sicherheitsbehörden manchmal glei-
chermaßen unzufrieden waren. Die Polizei fühlt sich
durch ein fein gesponnenes Netz komplizierter Da-
tenschutznormen zunehmend eingeengt. Was immer
man machen möchte, und sei es noch so sinnvoll, in
allen Himmelsrichtungen stößt man auf enge Gren-
zen. Im Verhältnis zu den Generalermächtigungen
der Polizeigesetze der fünfziger und sechziger Jah-
re ist nun alles bis ins Detail geregelt.

Für den Praktiker, den Polizisten vor Ort, der das
Gesetzeswerk nicht unter dem Arm mit sich trägt,
entsteht, und das muss man auch einmal sagen, eine
Situation, eher keine Entscheidung zu treffen als mög-
licherweise eine falsche. Ich weiß aber genau, dass
es kein Vorhaben im Bereich der polizeilichen Da-
tenverarbeitung gibt, das wegen Datenschutzbeden-
ken des Landesbeauftragten auf der Strecke geblie-
ben ist. Trotzdem möchte ich kritisch feststellen, dass
unser Rechtssystem in der Bundesrepublik überar-
beitungsbedürftig ist, das sehen wir jetzt auch bei
dem Justizmodernisierungsgesetz. Das Hineinarbei-
ten  von  Datenschutzbestimmungen  in  bestimmte
Rechtsbereiche hat nur zu einer größeren Komplizie-
rung der Rechtsnormen geführt, hat sie deswegen
nicht sicherer gemacht und sie im Wesentlichen we-
niger praktikabel werden lassen.

Dieser  Auftrag  darf  nicht  nur  den  Theoretikern
und Wissenschaftlern vorbehalten sein, sondern muss
gerade auch von den Rechtspraktikern mit klarem
Blick auf die wirklichen Notwendigkeiten und den
Willen des Souveräns überlassen sein. Dies berührt
auch die verflossenen Jahre vieler politischer Irrita-
tionen, dass sich Bürger zunehmend mit Achselzu-
cken  von  dem komplizierten Räderwerk des Rechts-
staates abwenden und sich das Unverständnis für die
Aktionen der Politik steigert. Gesetzliche Regelun-
gen, insbesondere der Datenschutz, müssen über- und
durchschaubar  sein.  Geschieht  dies  nicht,  führen

datenschutzrechtliche Regelungen zu mehr Unver-
ständnis, Unsicherheit, nicht aber zu der gewünsch-
ten Rechtssicherheit. Es kann dann zu unterschied-
lichen Auslegungen des Datenschutzes kommen. Hier
hat es der Datenschutzbeauftragte mit dem frühe-
ren Datenschutzausschuss und dem jetzigen Rechts-
ausschuss immer wieder geschafft, die Rechte des
Einzelnen zu wahren, aber auch die Funktionsfähig-
keit der Verwaltung zu gewährleisten.

Die Grenzen dieser Möglichkeiten, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, bestimmt das Gesetz und
bestimmen für die Gesetze die Grundrechte. Diese
Grenzen stehen nicht zur Disposition. Obwohl ich
mich hier vorhin auch sehr kritisch geäußert habe,
möchte ich für die CDU-Fraktion feststellen: Daten-
schutz ist kein Verwaltungshindernis, nein, es ist ein
Bereich der Verwaltung! Datenschutz ist Aufgabe des
Gesetzgebers, des Datenschutzbeauftragten und der
Verwaltung.

Wenn wir hier dem Bericht des Ausschusses bei-
treten, möchte ich noch auf einige Dinge hinweisen,
die vom Landesbeauftragten zusätzlich geleistet wer-
den. Wir kommen ja nur einmal im Jahr darauf, und
ich finde es ganz gut, wenn man das hier auch noch
einmal kundtut. Er begleitet die neuesten Entwick-
lungen der Datenverarbeitungstechniken und Orga-
nisationsformen, von Vernetzung, dezentralisierte Sys-
teme, Prozessor, Chipkarten und so weiter, Oursour-
cing gehört auch noch dazu. Da bietet sich die Ge-
legenheit an, den Grundrechtscharakter des Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung hervorzuhe-
ben und Prinzipien des Datenschutzes durch Tech-
nik und Verfahrensgestaltung einzuführen wie An-
onymisierung, Verwendung von Pseudonymen und
das Gebot der Datensparsamkeit.

Neben der gesetzlich zugewiesenen Kontrollfunk-
tion möchte ich die Beratung des Landesbeauftrag-
ten hervorheben. Rechtzeitige Beratung kann spä-
tere Beschwerden verhindern, sie kann gewährleis-
ten, dass Verfahrensabläufe von vornherein so ge-
staltet werden, dass unverhältnismäßige und für das
Ziel des Projektes nicht erforderliche Eingriffe in Per-
sönlichkeitsrechte vermieden werden. Wir sind da-
tenschutzrechtlich, nachdem wir ein neues, moder-
nes Datenschutzrecht hier in Bremen im letzten Jahr
bekommen haben, auf einem guten Weg, und wir
werden  diesen  Weg  weitergehen.  –  Besten  Dank,
meine Damen und Herren!

(Beifall bei der CDU und bei der SPD)

Vizepräsidentin Dr. Trüpel: Als nächster Redner
erhält das Wort der Abgeordnete Lehmann.

Abg. Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen)*): Frau
Präsidentin, meine Damen und Herren! Gern möchte
ich gleich am Anfang Herrn Holst als Datenschutz-
präsidenten  und  seiner  Dienststelle  meinen  Dank
–––––––
*) Vom Redner nicht überprüft.
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aussprechen. Er hat sich in der Vergangenheit im-
mer sehr kooperativ gezeigt. Nun bin ich noch nicht
so lange dabei, aber in der kurzen Zeit war er im-
mer ein sehr guter Ansprechpartner.

Die Aufgabe des Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz ist sehr wichtig und spielt in der heutigen
immer vernetzteren Welt eine immer größere Rolle.
In Zeiten klammer öffentlicher Haushalte hat es lei-
der ein Datenschutzbeauftragter nie sehr leicht im
Streichkonzert der öffentlichen Kassen. Seine Auf-
gabe wird oft vermeintlich unterschätzt, trotz seiner
vielen Kontrolltätigkeiten. Apropos unterschätzt, wo
sind eigentlich Herr Dr. Scherf oder Herr Mäurer,
die ja für die Aufgabe zuständig sind? Unterschät-
zen sie denn auch die Aufgaben des Datenschutz-
beauftragten? Ich weiß im Moment nicht, wo sie sich
gerade aufhalten. Der Datenschutzbeauftragte gibt
nicht nur jährlich den Jahresbericht heraus, in dem
er datenschutzrechtliche Missstände im Land Bre-
men aufzeigt, sondern ist auch kompetenter An-
sprechpartner in den öffentlichen und privatwirt-
schaftlichen Datenschutzbelangen. Kurz: Er berät,
unterstützt, hilft und kontrolliert.

Lediglich sechs strittige Punkte sind im Verfah-
ren übrig geblieben, die zwischen Senat und Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz noch endgül-
tig zu klären sind. Bei drei Punkten hatten wir im
Ausschuss eine konträre Sichtweise. Dies sind die
Bürgertelefone in Bremen und Bremerhaven, die
Einführung  einer  Verschleierungssoftware  bei  der
Überwachung  des  Bremer  Bahnhofvorplatzes.  Die
Verwendung des City-Servers ist nahezu erledigt.

Zu den Bürgertelefonen: Sie waren hier gestern
schon einmal kurz thematisiert worden. So wurden
in Bremen und Bremerhaven zwei verschiedene Te-
lefone eingerichtet, um Schwarzarbeit beziehungs-
weise Sozialhilfemissbrauch anonym allein durch
Verdacht anzuzeigen. Wir sehen darin Denunzian-
tentum und sind daher sehr kritisch demgegenüber
eingestellt.  Der  Datenschutzbeauftragte  sieht  dies
ebenfalls kritisch und meldete rechtliche Bedenken
an. Die Ergebnisse dieser Telefone waren auch nicht
so, wie man es sich erhoffte. Ein grüner Vorschlag
lautete damals aus der Bremerhavener Stadtverord-
netenversammlung, als diese Telefone zum Sozial-
hilfemissbrauch eingeführt wurden, doch auch gleich
ein Telefon einzurichten, bei dem man Filz in Politik
und Verwaltung anonym melden könnte. Dies ern-
tete sogar bundesweites Medienecho. Die Forderung
nach einem Antikorruptionstelefon ist davon nicht
weit entfernt und würde wie ein Filztelefon wenigs-
tens Sinn machen, wenn es schon ein Bürgertelefon
sein muss.

Die  Videoüberwachung  am  Bahnhofsvorplatz:
Dort wird per Video – oha, wie anonym – überwacht,
und zwar nur mit kleinen Hinweisschildern und noch
immer ohne jegliche Verschleierungssoftware, die
es bereits gibt und den Missbrauch dieser Anlage
möglichst gering halten könnte. So wäre momentan

rein theoretisch möglich, die Kamera auf einzelne
Passanten oder Ladengeschäfte zu lenken, wenn man
dies wollte, um dadurch zu sehen, wer dort ein und
aus geht. Dies entspricht nicht dem Sinn der Anlage
und wird von uns abgelehnt.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Doch beim Senator für Inneres wird dies zwar als
möglich, aber nicht als wahrscheinlich eingeschätzt.
Wir fordern daher die Einführung einer Verschleie-
rungssoftware, die die Gesichter von Passanten un-
kenntlich macht, von der Sinnhaftigkeit eines Un-
ternehmens  Videoüberwachung  ganz  und  gar  zu
schweigen.

Dann war da noch der City-Server, der bei der
Stadt Bremen eingerichtet worden ist. Es handelt sich
dabei um eine digitale Datenbank, die Aufnahmen
von Straßenzügen und Häusern in Bremen enthält.
Dies allein wäre noch nicht unbedingt datenschutz-
rechtlich bedenklich gewesen, wenn da nicht Per-
sonen auf den Bildern mit Angabe von Uhrzeit und
Datum der Aufnahme zu sehen gewesen wären. Eine
Nutzung durch Privatpersonen oder nichtöffentliche
Stellen wäre daher riskant gewesen. Wir gehen nun
davon aus, dass die Daten diesen Personengruppen
nicht  zugänglich  gemacht  werden  und  die  daten-
schutzrechtlichen  Bedenken  weitgehend  aus  dem
Weg geräumt sind.

Was ist heute aktuell in Bremen an Datenschutz-
vorfällen zu nennen? Es sollten zum Beispiel erst im
Herbst die Sprachscreenings in Kindergärten ohne
Datenschutzkonzept angewandt werden. Nachdem
jedoch Forderungen des Datenschutzbeauftragten laut
wurden, dass da ein Konzept fehlt, ist hier zwar nicht
so schnell, aber dann doch eine Lösung herbeige-
schafft worden, und die Sprachscreenings konnten mit
Datenschutzkonzept angewandt werden. Sprach-
screenings, noch einmal zur Erläuterung, sind Schul-
tauglichkeitstests.

Dieses und weitere Beispiele machen die Bedeu-
tung des Datenschutzes und dadurch auch die des
Landesbeauftragten im Land Bremen deutlich. Des-
halb  möchte  ich  noch  einmal  den  besten  Dank  an
Herrn Holst aussprechen und auf weiterhin gute Zu-
sammenarbeit! – Danke!

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Vizepräsidentin Dr. Trüpel: Das Wort hat die Ab-
geordnete Frau Peters-Rehwinkel.

Abg. Frau Peters-Rehwinkel (SPD): Frau Präsiden-
tin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte jetzt
noch einmal einen kleinen Nachschlag zu den Be-
merkungen der CDU bringen, die wir in einiger Hin-
sicht nicht so ganz teilen können. Wenn ich das auf
den einen Kernsatz reduzieren darf, dass im Grunde
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der  Datenschutz  die  polizeiliche  Arbeit  behindert,
können wir diese Ansicht nicht teilen.

(Beifall bei der SPD)

Es ist auch nicht die Aufgabe des Landesbeauf-
tragten für Datenschutz, die Konzepte hereinzutra-
gen, denn es ist auch nicht die Aufgabe der Frauen-
beauftragten, Frauen in die Jobs zu bringen. Das ma-
chen die Arbeitgeber selbst, dass sie Frauen einstel-
len.  Insofern  haben  dann  auch  die  Betriebe  selbst
oder wer auch immer die Datenschutzkonzepte zu
entwickeln.

(Beifall bei der SPD)

Dann meinten Sie, wenn ich das so richtig mitbe-
kommen habe, dass die Einzelinteressen hinter dem
Gemeinwohl stehen, und haben das am Beispiel des
Missbrauchs von Sozialhilfe festgemacht. Da meine
ich auch, dass da eine Ansicht vertreten wird, die
etwas bedenklich ist. Das können wir so auch nicht
teilen. Wenn Sie dazu jetzt noch etwas sagen wol-
len, bleibt Ihnen das unbenommen. Das wollte ich
dazu sagen!

(Beifall bei der SPD)

Dann  noch  ein  Kommentar  zu  dem  Beitrag  der
Grünen! Das Sprachscreening sollte nicht völlig ohne
das Konzept durchgeführt werden. Da waren eini-
ge Lücken. Ein Konzept war von Anfang an da. Es
wäre jetzt einfach nicht richtig zu sagen, dass das
völlig gefehlt hat. Dazu habe ich mir seinerzeit von
Frau Röpke auch zu Recht einen Rüffel eingefangen.
Es war da, aber es bestanden Lücken, und die sind
nachgebessert worden. – Vielen Dank!

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Dr. Trüpel: Meine Damen und
Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

(Widerspruch bei der CDU)

Entschuldigung! Das war ein bisschen spät! Herr
Knäpper, Sie haben das Wort.

Abg. Knäpper (CDU)*): Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Frau Kol-
legin Peters-Rehwinkel, ich möchte hier nur etwas
richtig stellen. Ich habe nicht davon gesprochen, dass
die Polizei irgendwie an bestimmten Dingen gehin-
dert wird. Ich habe von einem Spannungsverhältnis
gesprochen. Das sind Unterschiede, und ich habe
beide Seiten beleuchtet! Dieses Spannungsverhält-
nis besteht nun einmal, das ist auch nicht wegzu-
denken.  Wir  im  Datenschutzausschuss  haben  die
–––––––
*) Vom Redner nicht überprüft.

Möglichkeit, und wir werden das auch weiterhin ma-
chen,  dieses  Spannungsverhältnis  zu  entspannen,
wenn irgendwelche Dinge auftreten – und die sind
ja bei der Rasterfahndung, bei der Videoüberwa-
chung aufgetreten –, dass wir zu einvernehmlichen
Lösungen kommen. Nur dies habe ich aufgezeigt,
sonst nichts! – Danke!

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Dr. Trüpel: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor.

Die Beratung ist geschlossen.

 Wir kommen zur Abstimmung.

Wer den Bemerkungen des Rechtsausschusses mit
der Drucksachen-Nummer 16/141 beitreten möchte,
den bitte ich um das Handzeichen!

Ich bitte um die Gegenprobe!

Stimmenthaltungen?

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) tritt den
Bemerkungen des Rechtsausschusses bei.

(Einstimmig)

Im Übrigen nimmt die Bürgerschaft (Landtag) von
dem 25. Jahresbericht des Landesbeauftragten für den
Datenschutz, Drucksachen-Nummer 15/1418, von
der Stellungnahme des Senats, Drucksachen-Num-
mer 16/25, und von dem Bericht des Rechtsausschus-
ses, Drucksachen-Nummer 16/141, Kenntnis.

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur“ als gesamtdeutschen Struk-
turförderungsrahmen  erhalten  und  fortentwickeln

Antrag der Fraktionen der CDU und der SPD
vom 12. Februar 2004
(Drucksache 16/142)

Dazu als Vertreter des Senats Bürgermeister Per-
schau, ihm beigeordnet Staatsrat Dr. Färber.

Die Beratung ist eröffnet.

Das Wort hat der Abgeordnete Liess.

Abg. Liess (SPD)*): Frau Präsidentin, meine sehr
geehrten Damen und Herren! Ich glaube, die Kon-
zentration hier im Hause wird bei den zunehmen-
den Essensgerüchen etwas schwieriger, aber trotz-
dem wollen wir versuchen, hier voranzukommen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, hinter
dem sehr technischen Begriff der Gemeinschaftsauf-
gabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur verbirgt sich eines der erfolgreichsten und
–––––––
*) Vom Redner nicht überprüft.



Bremische Bürgerschaft (Landtag) – 16. Wahlperiode – 14. Sitzung am 25. 2. 04734

(A) (C)

(B) (D)

umfassendsten  Investitionsprogramme  in  der  Bun-
desrepublik Deutschland. Das Programm verfolgt das
Ziel, Investitionsvorhaben in der gewerblichen Wirt-
schaft und den Ausbau wirtschaftsnaher Infrastruk-
tur in strukturschwachen Regionen zu fördern. Da-
bei ist das entscheidende Kriterium stets die Siche-
rung und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Getra-
gen wird dieses Programm von Bund und Ländern
zu gleichen Teilen. Es ist eines der wenigen Instru-
menten der gemeinsamen Wirtschaftsförderung von
Bund und Ländern.

In Bremen können kleine Unternehmen einen För-
deranteil von bis zu 15 Prozent bei der Neuansied-
lung oder Existenzgründung, mittlere Unternehmen
eine Förderung von 7,5 Prozent bekommen. Bei der
Erweiterung oder der Verlagerung von Betriebsstät-
ten erhalten kleinere Unternehmen eine Förderung
von 7,5 bis zehn Prozent und mittlere eine von 7,5
Prozent. Das macht deutlich, dass die Mittel der Ge-
meinschaftsaufgabe in Bremen eben genau für den
Zielbereich  eingesetzt  werden,  der  wirtschaftlich
insgesamt in Bremen oder wie auch überhaupt in der
Bundesrepublik  die  Wirtschaft  trägt,  nämlich  die
kleinen und mittleren Unternehmen.

Nach Auskunft des Bundeswirtschaftsministeriums
wurden im Zeitraum 1991 bis 2001 insgesamt 32 Mil-
lionen Euro als Mittel der Gemeinschaftsaufgabe be-
willigt, was zu einem Investitionsvolumen von 165
Millionen Euro geführt hat. Mit dem Geld konnten
insgesamt 880 000 neue Arbeitsplätze geschaffen
werden,  davon  250 000  Frauenarbeitsplätze  und
55 000 Ausbildungsplätze. Außerdem, so die Berech-
nung, wurden 1,2 Millionen Arbeitsplätze gesichert.
Allein diese Zahlen machen nun deutlich, welch
wichtiges Förderungsinstrument die Gemeinschafts-
aufgabe  zur  Verbesserung  der  regionalen Wirt-
schaftsstruktur ist.

(Beifall bei der SPD)

Der hier nun vorgelegte Antrag verfolgt zwei Zie-
le. Das erste Ziel ist der grundsätzliche Erhalt des
Instruments der Gemeinschaftsaufgabe. Eine abge-
stimmte Regionalförderung zwischen Bund und Län-
dern kann nur im Interesse sowohl der Region als
auch im Interesse des Bundes sein. Mit der Gemein-
schaftsaufgabe werden Investitionsanreize geschaf-
fen, die zur Schaffung und Sicherung von Arbeits-
plätzen geführt haben und auch führen werden. In-
sofern ist dieses Instrument sinnvoll und erhaltens-
wert.

Ich will nicht ausschließen, dass es im Rahmen ei-
ner weiteren Diskussion auf Bundesebene zu Über-
legungen kommen kann, ein anderes Instrument zu
schaffen.

(Unruhe – Glocke)

Vizepräsidentin Dr. Trüpel: Entschuldigung, Herr
Abgeordneter! Die Akustik hier im Saal ist schlecht,

und es ist ein unheimlicher Lautstärkepegel hier. Ich
würde Sie doch sehr bitten, ruhiger zu sein, und wenn
Sie Gespräche zu führen haben, hinauszugehen.

(Beifall bei der SPD)

Herr Liess, bitte sehr, Sie haben das Wort!

Abg. Liess (SPD): Danke schön! Ich führe kurz
noch einmal ein. Es ist im Augenblick bei den Re-
formbemühungen  auf  Bundesebene  denkbar,  dass
es zu einem anderen Instrument kommen könnte als
der heute bestehenden Gemeinschaftsaufgabe. Wir
würden uns einem solchen Instrument in der Sache
auch nicht verschließen, aber eines ist klar, die Ge-
meinschaftsaufgabe heute hat sich als ein Instrument
erwiesen, das erfolgreich ist, und ohne einen quali-
fizierten Ersatz wollen wir dieses Instrument auch
nicht aus der Hand geben. Das möchten wir mit dem
ersten Teil des Antrags deutlich machen.

(Beifall bei der SPD)

Das zweite Ziel deckt sich mit dem Auftrag des
Artikels 91 a des Grundgesetzes. Demnach ist es so,
dass der Bund an der Förderung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur mitzuwirken hat. Das heißt, es wird
immer  eines  geeigneten  Mittels  bedürfen,  um  im
Einvernehmen zwischen Bund und Ländern diesen
Grundgesetzauftrag erfüllen zu können. Hier haben
wir eben mit der Gemeinschaftsaufgabe bereits heu-
te ein Instrument.

Zum Abschluss vielleicht auch etwas, das man als
Bremer und als Haushaltsnotlageland natürlich auch
sagen muss! Selbstverständlich ist es so, dass Bremen
auch ein Eigeninteresse hat, dass die Gemeinschafts-
aufgabe erhalten bleibt. In den Jahren von 1991 bis
2003 lag der Anteil bei den insgesamt den westdeut-
schen Ländern zugewiesenen Mitteln für Bremen bei
drei Prozent, gemessen an der Bevölkerungsgröße ein
überproportionaler Anteil. Insofern haben wir auch
ein hohes Eigeninteresse, dass es bei dieser Gemein-
schaftsaufgabe bleibt. Wir können uns eine ersatz-
lose Streichung oder ein anderes Mittel, das uns nicht
die Kompensation der im Augenblick nutzbaren Mit-
tel zur Verfügung stellt, nicht leisten. Von daher, mei-
ne Damen und Herren, bitte ich Sie um Zustimmung
für diesen Antrag!

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Dr. Trüpel: Meine Damen und
Herren, das Wort hat die Abgeordnete Frau Win-
ther.

Abg. Frau Winther (CDU): Frau Präsidentin, mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren! Sehr geehrter
Herr Liess, herzlichen Dank, dass Sie unseren An-
trag hier begründet haben! Ich will noch einiges er-
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gänzen. Sie haben davon geredet, dass die Gemein-
schaftsaufgabe möglicherweise umstrukturiert wer-
den soll. Ich habe die Erkenntnis, dass sie für West-
deutschland scheinbar abgeschafft werden soll, und
das war mit der Grund, dass wir Ihnen heute diesen
Antrag hier vorlegen.

Sie haben schon dargestellt, welche Effekte die Ge-
meinschaftsaufgabe sowohl in Bremen als auch im
Bund hat. Ich kann das noch einmal ergänzen. Wir
haben pro Jahr etwa zwölf Millionen Euro finanzie-
ren können, sowohl als Förderung für Unternehmen
als auch für die Förderung von Infrastruktur in Bre-
men, aber insbesondere, und das ist besonders wich-
tig, auch gerade in Bremerhaven. Das sind jeweils
sechs Millionen Euro, finanziert über den Bund, der
fünfzigprozentige Anteil, plus sechs Millionen Euro
Kofinanzierung des Landes. Wir haben damit zum
Beispiel im Jahr 2002  340 Arbeitsplätze sichern und
ungefähr 125 Arbeitsplätze neu schaffen können.

Dieses moderne und bewährte Instrument der re-
gionalen Strukturförderung ist in Berlin anscheinend
unter die Räder des allgemeinen Reformhickhacks ge-
raten. Das darf ich Ihnen gern einmal schildern. Im
März 2003 gab der Bund eine Zusage im Bund-Län-
der-Ausschuss, die GA für Ost- und Westdeutsch-
land zumindest mittelfristig zu erhalten. Anschlie-
ßend ist der Bund im Rahmen der Diskussion um den
Subventionsabbau  allerdings  einseitig  aus  dieser
Vereinbarung  ausgestiegen  und  hat  die  Gemein-
schaftsaufgabe  West  auf  null  gesetzt.  Das  führte
zwangsläufig zum Protest der Westländer.

Im Dezember wurde dann eine Absenkung der
Förderungen zu gleichen Teilen in Ost und in West
erreicht. Dagegen hat der Osten rebelliert, und es
kam schließlich zu einem Kompromiss. Die Westför-
derung wurde auf null gesetzt, und die Gesamthöhe
von 100 Millionen Euro wurde den Ostländern zu-
gute geschrieben. Wir haben allerdings über einen
Haushaltsvermerk die Möglichkeit, im Rahmen der
Ostzuweisung die Gemeinschaftsaufgabe auch hier
für West für das Jahr 2004 abzurufen.

Für das Jahr 2005 ist mir zumindest keine Rege-
lung bekannt. Insofern sind wir jetzt hier gezwun-
gen zu handeln. Ich glaube aber, dass dieses Ver-
fahren, das in Berlin im letzten Jahr abgelaufen ist,
ein weiteres Beispiel für ein wirklich chaotisches und
unkoordiniertes Vorgehen ist. Ich darf noch ergän-
zen, dass der Bund auch beabsichtigt, im Rahmen
der Gemeinschaftsaufgabe die Förderung der Agrar-
struktur, des Hochschulbaus und auch des Küsten-
schutzes  zurückzunehmen.  Diese  letzten  beiden
Punkte würden gerade für Norddeutschland und auch
für Bremen noch einmal weitere Einschnitte bedeu-
ten.

Lieber Herr Liess, Sie sagten es schon, die Förde-
rung ist eine willkommene Hilfe für Bremen, das ist
klar, aber ich möchte das noch einmal betonen, sie
ist ein wirklich wichtiges Instrument, um regionale
Entwicklungsunterschiede  ausgleichen  zu  können

und wettbewerbsfähige Arbeitsplätze zu erhalten
und zu schaffen. Sie haben bereits dargestellt, in
welcher wirklich enorm hohen Dimension die Ge-
meinschaftsaufgabe diese Aufgabe erfüllt. Ange-
sichts unserer nun dramatischen Arbeitsplatzsitua-
tion ist es umso dringlicher, dass diese Förderaufga-
be erhalten bleibt.

Es ist natürlich auch so, dass es gewährleistet sein
muss, und das hat die GA bisher getan, dass struk-
turschwache Regionen in ganz Deutschland gleich
behandelt werden, denn es gibt nicht nur Problem-
zonen in den neuen Bundesländern. Wie leider Got-
tes das Beispiel Bremerhaven zeigt, haben auch wir
erhebliche Probleme in einzelnen Bereichen. Sollte
allerdings die Mittelausstattung der GA West und
Ost nicht mehr nach einer objektiven Bewertung der
jeweiligen  strukturschwachen  Regionen  erfolgen,
sondern nur noch für den Osten gelten, so wäre das
eine Wettbewerbsverzerrung, die nicht hinnehmbar
ist. Sie würde im Übrigen dazu führen, dass die neu-
en Länder gegen die alten Länder ausgespielt wer-
den. Das ist nicht in Ordnung, und deswegen ist es
auch  richtig,  dass  der  Bund  seiner  Verpflichtung
nach Artikel 91 Grundgesetz zur Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur in ganz Deutschland
behilflich ist.

Daher fordert die CDU den Bund auf, dringend
dieser seiner Verpflichtung nachzukommen. Hinzu
kommt noch, dass die Situation der schwachen West-
regionen durch einen möglichen Wegfall oder durch
eine  völlige  Neustrukturierung  der  europäischen
Strukturförderung noch einmal verschärft wird. Die
CDU-Fraktion möchte daher den Senat noch einmal
ganz ausdrücklich mit einem Votum versehen, sich
für die Fortsetzung der GA in West wie in Ost ein-
zusetzen. Wir erwarten im Übrigen im Rahmen der
Verhandlungen mit dem Bund vom Bund zuverläs-
sige  Aussagen  sowohl  zum  Erhalt  der  GA  insge-
samt als auch zu einer Beteiligung an der Finanzie-
rung.

Wir haben noch einen weiteren Teil in unserem
Antrag angesprochen, und zwar ist das die langfris-
tige Konzeption der Gemeinschaftsaufgabe, und wir
möchten gern, dass dieses Förderinstrument ein ein-
heitliches Instrument für ganz Deutschland wird. Kon-
kret geht es darum, unterschiedliche Berechnungs-
arten für Ost und West zu harmonisieren. Die Ost-
Berechnung basiert nicht auf den Zahlen der Arbeits-
losigkeit, sondern auf der Zahl der Unterbeschäf-
tigung,  und  in  West  basiert  sie  auf  der  Zahl  der
Arbeitslosigkeit. Das ist nur ein Beispiel. Ich denke,
diese Aufgabe muss harmonisiert werden, es müs-
sen einheitliche Kriterien für ganz Deutschland ge-
schaffen  werden.  Ich  glaube  auch,  dass  das  nach
zwölf Jahren Einheit möglich ist. Ich bitte Sie daher,
unserem Antrag zuzustimmen! – Vielen Dank!

(Beifall bei der CDU)
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Vizepräsidentin Dr. Trüpel: Als Nächster hat das
Wort der Abgeordnete Möhle.

Abg. Möhle (Bündnis 90/Die Grünen)*): Frau Prä-
sidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, man
muss die Diskussion eigentlich andersherum führen.
Der Sinn der Gemeinschaftsaufgabe ist doch in Wirk-
lichkeit, Strukturschwächen auszugleichen. Wir müs-
sen  uns  also  die  Frage  stellen:  Welche  Struktur-
schwäche hat unsere Region eigentlich? Ich sage ein-
mal so: Wenn wir keine Strukturschwächen hätten
oder wenn wir eine Wirtschaftspolitik hätten, die uns
die Erfolgszone gebracht hätte, dann bräuchten wir
hier in gewisser Weise nicht um die Gemeinschafts-
aufgabe und um die Fördergelder zu kämpfen. Es
ist so gesehen meiner Auffassung nach auch ein Ein-
geständnis einer Wirtschaftspolitik, die in den letz-
ten Jahren nicht besonders erfolgreich gewesen ist.

(Widerspruch bei der CDU)

Über die Strukturprobleme in unserer Region wird
ja  schon  lange  diskutiert.  Die  Gemeinschaftsauf-
gabe, die GA, ist Ende der sechziger Jahre disku-
tiert und Anfang der siebziger Jahre gegründet wor-
den. So modern, wie Sie, Frau Winther, das formu-
liert haben, ist dieses Instrument beileibe nicht.

(Abg. K a s t e n d i e k  [CDU]: Das ist
doch keine Frage der Dauer!)

Das ist nicht eine Frage der Dauer, sondern es ist
ausdrücklich die Frage, Herr Kastendiek, was wir
hier eigentlich mit diesen Mitteln machen. Kommt
Bremen im Strukturwandel positiv voran oder nicht?
Da ist aus meiner Sicht zur Kenntnis zu nehmen, dass
wir weit hinter dem zurückstehen, was wir eigent-
lich hätten erreichen müssen.

Sie sagen in der Bildungspolitik nicht zu Unrecht:
fördern und fordern! Das können wir in der Wirt-
schaftspolitik genauso machen, und ich sage, nicht
nur fördern, nicht nur Fördermittel beanspruchen,
nicht nur europäische oder nationale Fördermittel,
man muss auch fordern, dass der Strukturwandel po-
sitiv vorankommt, und da gibt es meiner Auffassung
nach ganz deutliche Defizite, über die wir hier ei-
gentlich diskutieren müssten, und nicht darüber, wie
wir noch mehr Mittel akquirieren können! Das kann
nicht richtig sein, und, Herr Focke, Sie können den
Kopf so viel schütteln, wie Sie wollen.

Eines ist auch klar: Wenn Sie anfangen, europä-
isch zu denken – und wir hatten vorhin ja diese wun-
derschöne Europadebatte, dass die Verwaltung für
Europa fit gemacht werden soll –, dann vergleichen
Sie einmal bundesrepublikanische Wirtschaftsberei-
che mit den Ostländern, die neu in die Europäische
Union hineinkommen! Dann werden Sie merken, dass
die Ungleichheit sehr viel größer ist. Ich wäre also
–––––––
*) Vom Redner nicht überprüft.

sehr vorsichtig mit den Forderungen, die Sie hier an
Bund, Europäische Union und an sonst wen stellen.
Ich  sage  Ihnen  ganz  deutlich,  dass  die  CDU-Wirt-
schaftspolitik in den letzten Jahren nicht wesentlich
dazu beigetragen hat, die Strukturmängel unserer
Region real zu beheben, und deswegen, behaupte
ich, sind Sie auch so stark daran interessiert, diese
Förderkulisse zu erhalten.

Wir wollen diese Förderkulisse auch, um es ein-
mal ganz deutlich zu sagen, weil die Strukturpro-
bleme eben nicht behoben worden sind. Wir wollen
die Förderkulisse auch, und deshalb stimmen wir Ih-
rem Antrag auch zu, weil er nämlich sagt, dass wir
sie grundsätzlich erhalten wollen. Wir werden aber,
und darauf müssen Sie sich jetzt schon einmal ein-
stellen,  eine  Diskussion  darüber  zu  führen  haben,
wie die Fördermittel eingesetzt werden und wo die
moderne Wirtschaftspolitik liegt. Herr Liess, es tut
mir Leid, dass Sie den Antrag so mitmachen, dieser
Antrag sagt eigentlich nur: Weiter so wie bisher, al-
les war gut, und alles wird gut. Daran glaube ich
aus Bremer Sicht, ganz deutlich, überhaupt nicht.

Wir sind also gefordert – auch angesichts der eu-
ropäischen Erweiterungsunion –, was die Förderku-
lisse im wirtschaftpolitischen Bereich ja insgesamt
verändern  wird.  Da  muss  man  sich  ja  gar  nicht
irgendwie Sand in die Augen streuen. Es wird so
kommen, ob Sie das nun unbedingt toll finden oder
nicht.  Genau  das  wird  passieren,  und  da  werden
wir sehr gründlich und sehr sorgfältig darüber nach-
denken, was eigentlich moderne Wirtschaftsförder-
instrumente sind und was eben nicht, Frau Winther.
Einfach zu sagen, die Gemeinschaftsaufgabe ist mo-
dern, das können wir auf gar keinen Fall so mittra-
gen.

Wie gesagt, wir stimmen dem Antrag zu, weil wir
glauben, dass Bremen weiterhin gefördert werden
muss. Das Problem ist, wir hoffen, dass künftig die
Fördermittel, nicht nur die nationalen, sondern auch
die europäischen, sinnvoller in unserem Gemeinwe-
sen genutzt werden, so dass wir irgendwann einmal
sagen können, wir sind auf der Höhe der Zeit, und
wir sind eben nicht mehr auf Fördermittel angewie-
sen. Das muss eigentlich das Ziel von Wirtschafts-
politik an diesem Standort sein. – Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Vizepräsidentin Dr. Trüpel: Als Nächste hat das
Wort die Abgeordnete Frau Wiedemeyer.

Abg. Frau Wiedemeyer (SPD)*): Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Ich will es auch ganz kurz
machen.  Herr  Möhle,  wir  sind  es  ja  langsam ge-
wohnt,  dass  Sie  sich  ständig  hier  hinstellen  und
immer anprangern, die Wirtschaftspolitik und alles
–––––––
*) Von der Rednerin nicht überprüft.
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bringe nichts in dieser Region und die große Koali-
tion und ach, wie furchtbar! Ich glaube aber, dass Sie
bei der Diskussion um GAW-Fördermittel und euro-
päische Mittel hier wirklich total daneben liegen.

(Beifall bei der SPD und bei der CDU)

Wenn nicht bei diesen Programmen und auch mit
Unterstützung  der  EU-Programme,  die  wir  haben,
die Maßnahmen, die wir in dieser Stadt durchgeführt
haben, nicht gerade die sind, die Sie immer propa-
gieren, dann weiß ich auch nicht mehr, wie denn
eine Wirtschaftspolitik in den Augen der Grünen aus-
sehen  kann!  Hier  kommen  überhaupt  keine  kon-
struktiven Vorschläge, es wird nur herumgemeckert,
es ist alles schlecht, es wird alles schlecht geredet.

Schauen Sie sich doch einmal um! Das beste Bei-
spiel sind doch diese ganzen EU-Programme, die wir
eingesetzt haben. Ich nenne das Beispiel Gröpelin-
gen, solche Projekte wie die Feuerwache West, die
dann demnächst noch stattfinden, viele Qualifizie-
rungsprogramme, wo es uns wirklich gelungen ist,
auch da anzusetzen, wo die Probleme sind auch in
der Bevölkerung, wo wir versuchen, auch die Men-
schen vor Ort mitzunehmen, und wo es nicht darum
geht, irgendwie Wirtschaftspolitik ganz platt in Be-
ton zu gießen und Straßen zu bauen und alles zu
versiegeln, sondern hier glaube ich, dass wir vor-
bildlich sind.

Wir haben Programme hier in Bremen laufen, die
von ihrer Programmatik her höchste Anerkennung
finden, und vielleicht sollten Sie sich auch als wirt-
schaftspolitischer Sprecher die Mühe machen, einmal
die Berichte durchzulesen, die auch EU-weit erstellt
werden, wo Bremen mit sehr vielen Beispielen lo-
bend erwähnt wird. Ich denke, das ist doch eine Wirt-
schaftspolitik, die auch bei den Bürgern ankommt
und die uns insgesamt hier in Bremen voranbringt.

Ich teile Ihre Auffassung, dass es wünschenswert
wäre, dass wir eine so prosperierende Region wären,
in der wir keine Fördermittel mehr benötigen wür-
den, aber ich glaube, so lange uns diese Mittel zu-
stehen, sollten wir sie auch in Anspruch nehmen und
verantwortungsbewusst damit umgehen und für alle,
nicht nur im Interesse dieser Region, sondern auch
im Interesse all derer, denen diese Mittel zur Verfü-
gung stehen, hier Projekte durchführen. Ich bin mir
sicher, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.

(Beifall bei der SPD und bei der CDU)

Vizepräsidentin Dr. Trüpel: Das Wort hat der Ab-
geordnete Möhle.

Abg. Möhle (Bündnis 90/Die Grünen)*): Frau Prä-
sidentin,  meine  Damen  und  Herren!  Ich  kann  die
Aufregung ja verstehen. Da macht die CDU seit vier
–––––––
*) Vom Redner nicht überprüft.

Jahren Wirtschaftspolitik, und wenn man die ehrli-
che Bilanz zieht, dann gibt es ein paar Erfolge, aber
es gibt eben auch einen Haufen Misserfolge, und
die Opposition hat nun einmal die Aufgabe, gerade
den Finger in die Wunde zu legen und gerade auch
die Misserfolge zu benennen.

Dass Sie als Regierungskoalition so tun, als ob ei-
tel Sonnenschein wäre, verwundert mich, ehrlich ge-
sagt, nicht wirklich. Wenn wir also über die Frage
von Strukturwandel in dieser Region reden, dann
sage ich Ihnen ganz deutlich: Wenn Sie nur die Bü-
roflächenpolitik anschauen, kann einem im Grunde
genommen nur der Blick nach Oberneuland zeigen,
wo welche Projekte bei Ihnen gedacht werden.

(Zuruf des Abg. F o c k e  [CDU])

Das ist ein ganz großer Irrtum! Herr Focke, es gibt
in Bremen nicht nur den Büropark, der ziemlich ka-
tastrophal ist, es gibt auch andere Projekte in dieser
Stadt, die gefördert wurden und gigantisch groß sind,
die  aber  keine  oder  nicht  die  gewünschten  wirt-
schaftspolitischen Struktureffekte haben. Es kommt
auf die Struktur an, und Sie setzen nach wie vor da-
rauf, große Projekte zu fördern, anstatt die Struktur
tatsächlich kleinteilig zu verändern.

Das  ist  genau  der  Kritikpunkt  an  Ihrer  Art  der
Wirtschaftspolitik. Sie können die Mittel, auch die
europäischen Mittel, besser verwenden, als Sie es
zurzeit tun. Es freut mich außerordentlich, dass Sie
sich so sehr aufregen, weil das ziemlich gut deutlich
macht, wie genau richtig ich darin liege, Sie an der
Stelle zu kritisieren. – Danke schön!

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen – Abg.
K a s t e n d i e k  [CDU]: Werden Sie doch
einmal konkret, Herr Möhle! Was heißt das

denn?)

Vizepräsidentin Dr. Trüpel: Als Nächste hat das
Wort die Abgeordnete Frau Winther.

Abg. Frau Winther (CDU): Frau Präsidentin, mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren! Sehr geehr-
ter Herr Möhle, dieser Rundumschlag, den Sie hier
versuchen, nämlich bremische Politik ein weiteres
Mal herunterzumachen, will doch nur das vernebeln,
was in Berlin eben nicht gelaufen ist,

(Beifall bei der CDU)

nämlich das Chaos, das dort veranstaltet worden ist,
gerade mit dieser GA-Aufgabe! Es wäre besser, Sie
würden uns einmal erklären, was Berlin jetzt eigent-
lich zu tun beabsichtigt, was die Koalition dort vor-
hat und wie es mit der Gemeinschaftsaufgabe wei-
tergehen soll. Stattdessen versuchen Sie nur einmal
mehr eine Diskussion über bremische Wirtschafts-
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politik, die wir in Bremerhaven geführt haben und
praktisch in jeder Bürgerschaftssitzung führen.

Sie wollen einfach die Effekte der Wirtschaftspo-
litik der großen Koalition nicht zur Kenntnis neh-
men, Sie weigern sich ja direkt, obwohl wir sie Ih-
nen mehrfach erklärt haben. Wir haben Ihnen die
Arbeitsplatzeffekte des ISP erklärt, wir haben Ihnen
die Wachstumszahlen der letzten Jahre erläutert. Wir
haben Ihnen die ganzen Ratings dargelegt, in denen
wir wirklich gut dastehen hier in Bremen. Wir ha-
ben gerade gestern noch einmal gehört, dass wir seit
1998 mit 6 000 Gründungen 10 000 Arbeitsplätze ge-
schaffen haben wie kaum eine andere Region. All
das sind Zahlen, die Sie nicht zur Kenntnis nehmen
wollen, und das finde ich nun wirklich nicht mehr
der Sache angemessen. Es wäre gut, wenn Sie sich
mit diesen Effekten wirklich einmal intensiv ausein-
ander setzen würden. – Danke!

(Beifall bei der CDU und bei der SPD)

Vizepräsidentin Dr. Trüpel: Als Nächster hat das
Wort der Abgeordnete Liess.

Abg. Liess (SPD)*): Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Zwei kurze Anmerkungen! Ich möchte
noch einmal betonen: Die Gemeinschaftsaufgabe zur
Verbesserung  der  regionalen  Wirtschaftsstruktur
wendet sich gerade eben an die kleinen und mittle-
ren Unternehmen, und es geht eben nicht um die
Großprojekte. Sie dürfen nicht verwechseln, dass das
eine EU- und Ziel-zwei-Gelder und das andere GA-
Gelder sind. Das in einen Topf zu werfen macht es
schwierig.

(Beifall bei der SPD und bei der CDU)

Zweite Bemerkung: Sehr geehrte Frau Kollegin
Winther, ständiges Behaupten erhöht den Wahrheits-
charakter auch nicht,

(Beifall bei der SPD)

weil die Bundestagsfraktionen von Grünen und SPD
eben genau die Regierung, die in der Tat die Auf-
sicht hatte, die GA-Mittel insgesamt zu streichen, ge-
stoppt haben. Insofern sollte man anerkennen, dass
wir dort ein sehr gutes, funktionsfähiges Parlament
haben, das auch die Interessen der Länder berück-
sichtigt. Von Chaos kann nicht die Rede sein.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/
Die Grünen)

Vizepräsidentin Dr. Trüpel: Das Wort hat Herr Bür-
germeister Perschau.
–––––––
*) Vom Redner nicht überprüft.

Bürgermeister Perschau: Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Was zur Sache
von den beiden Regierungsfraktionen gesagt wor-
den ist, kann ich unterstreichen, den Antrag kann
ich auch unterstreichen, da sind wir einer Meinung.

Herr Möhle, ich weiß, dass Sie immer wieder die-
se Anläufe machen, aber es gibt nun ganz viele ob-
jektive Sachverhalte und auch objektive Überprü-
fungen. Punkt eins: Die Mittel aus der GA werden
für kleine und mittlere Unternehmen eingesetzt. Das
hat Herr Liess gesagt. Punkt zwei: Wir haben sie ins-
besondere zum Ausbau des Technologieparks ein-
gesetzt. Wir haben sie an der Hansalinie eingesetzt
für die Erschließung von Gewerbegebieten. Wir ha-
ben sie natürlich auch in einigen Bereichen der Tou-
rismusförderung eingesetzt.

Wenn Sie nun gerade den Strukturwandel anspre-
chen, Herr Möhle, es hat einen Ländervergleich im
Strukturwandel gegeben, und es hat einen Großstäd-
tevergleich im Strukturwandel gegeben. Im Groß-
städtevergleich liegt Bremen einsam auf Platz eins
der deutschen Städte, was Strukturwandel angeht,
was Innovationstempo und was im Grunde genom-
men die Umstrukturierung aus Industriebereichen in
den Dienstleistungsbereich angeht.

(Beifall bei der CDU)

Im Ländervergleich liegen wir einen Hauch hinter
dem Saarland auf Platz zwei im Strukturwandelver-
gleich, und die übrigen Länder, ich gebe gern zu, dass
wir gerade wegen der Fördermittel, Herr Möhle, ins-
besondere vielleicht auch gegenüber anderen Vor-
teile hatten in ganz bestimmten Bereichen der Wirt-
schaftsförderung, aber auch die Testate, das hat Frau
Wiedemeyer gesagt, dass die EU-Evaluierungen, die
wir gemacht haben, ich erinnere nur an die Urban-
Programme, an viele andere Programme, die wir zur
Stadtteilsanierung eingesetzt haben, außerordent-
lich erfolgreich sind, und wir sind im Grunde gera-
de, was diese Fördermittel angeht, von allen gelobt
worden für die Programme und für die Strukturpoli-
tik, die dahinter steht.

(Beifall bei der SPD)

Zur  aktuellen  Situation:  Die  Wirtschaftsminister-
konferenz hat in ihrer letzten Sitzung intensiv die
Frage der 100 Millionen, die für die neuen Länder
vorgesehenen GA-Mittel, die wieder zurücktrans-
feriert werden sollen in die alten Länder, nach lan-
gem Hin und Her mit den Kollegen der neuen Län-
der einvernehmlich festgelegt. Dies ist zunächst nur
eine Lösung für 2004. Alle wissen, dass wir für die
Jahre 2005, 2006 folgende andere Elemente brau-
chen, weil es nicht so gehen kann, dass im Grunde
genommen festgestellt wird, dass strukturschwache
Gebiete nur in den neuen Ländern liegen und nicht
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auch in den alten, weil das auch innerhalb der Län-
der regional sehr unterschiedlich ist.

Letzter Punkt: Meine Damen und Herren, wenn
wir im Standortwettbewerb uns nicht darum bemü-
hen, möglichst viele Fördermittel auf unseren Stand-
ort zu ziehen, dann machen wir das Gegenteil von
vernünftiger Standortpolitik. Deshalb werden wir uns
auch in Zukunft massiv engagieren, dass wir euro-
päische Fördermittel bekommen, dass wir Förder-
mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe vom Bund be-
kommen. Natürlich ist das ein wichtiger Punkt in
der Entwicklung unserer Städte und unserer Struk-
turen, und deshalb können wir es gar nicht hinneh-
men in dem Wettbewerb, in dem wir stehen, dass
widerspruchslos Fördermittel und Förderstrukturen
gestrichen werden, die in ihrem Grundansatz sehr
sinnvoll sind, weil die Streuungen, die dabei vorge-
nommen werden, die Rahmenbedingungen, die Kon-
ditionierungen, sehr vernünftig sind.

Wir haben in den letzten Jahren damit, glaube ich,
Gutes angefangen, und wir werden auch in Zukunft
Ihren Rat ausschlagen und werden trotzdem weiter
für uns und für strukturschwächere Gebiete kämp-
fen. Wir waren früher einmal, Herr Möhle, ein ganz
besonders strukturschwaches Gebiet. Das sind wir
heute weniger als früher, aber es ist keineswegs so,
dass die Küstenregionen aus jeder Form der Struk-
turschwäche herausgewachsen sind. Deshalb begrü-
ße ich den Antrag der beiden Fraktionen, und der
Senat begrüßt dies mit mir, und wir werden natür-
lich gemeinsam weiter streiten, dass wir diese Struk-
turen auch im Rahmen der Verteilungsgerechtigkeit
von Bundes- und EU-Mitteln in der Bundesrepublik
Deutschland in der Zukunft sicherstellen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Dr. Trüpel: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor.

Die Beratung ist geschlossen.

 Wir kommen zur Abstimmung.

Wer dem Antrag der Fraktionen der CDU und der
SPD mit der Drucksachen-Nummer 16/142 seine Zu-
stimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen!

Ich bitte um die Gegenprobe!

Stimmenthaltungen?

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) stimmt
dem Antrag zu.

(Einstimmig)

Meine Damen und Herren, wir treten jetzt in die
Mittagspause ein und fahren um 14.30 Uhr fort.

(Unterbrechung der Sitzung 13.04 Uhr)

*

Vizepräsident Ravens eröffnet die Sitzung wieder um
14.31 Uhr.

Vizepräsident Ravens: Meine Damen und Herren,
die Sitzung der Bürgerschaft (Landtag) ist wieder er-
öffnet.

Nachträgliche Sicherungsverwahrung bundes-
gesetzlich regeln!

Antrag der Fraktionen der CDU und der SPD
vom 24. Februar 2004
(Drucksache 16/153)

Die Beratung ist eröffnet.

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Hannken.

Abg. Frau Hannken (CDU)*): Herr Präsident, mei-
ne Damen und Herren! Mit dem Ihnen jetzt vorlie-
genden Dringlichkeitsantrag fordern wir den Senat
auf, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, eine
zügige gesetzliche Regelung der nachträglichen Si-
cherheitsverwahrung für besonders gefährliche Ge-
walttäter  und  Sexualstraftäter  einzuführen.  Auch
wenn der zuständige Senator uns nicht mit seiner An-
wesenheit beglücken kann, hoffe ich, dass Sie den-
noch dieser Aufforderung nachkommen werden.

Diese nachträgliche Sicherheitsverwahrung be-
deutet, dass Straftäter, deren Gefährlichkeit sich erst
während der Verbüßung ihrer Haftstrafe herausstellt,
zum Schutz der Bevölkerung und zur Verhinderung
weiterer Straftaten auch nachträglich in Sicherheits-
verwahrung genommen werden können. Damit wird
eine Lücke im geltenden Recht geschlossen. Zurzeit
besteht nach Paragraph 66 StGB nur die Möglich-
keit, dass das Gericht unter sehr engen Vorausset-
zungen neben der Strafe im Urteil eine Sicherungs-
verwahrung anordnen kann oder ausdrücklich dies-
bezüglich einen Vorbehalt erwähnen muss.

Stellt sich allerdings erst nach dem Urteil heraus,
dass  der  Straftäter  weiterhin  gefährlich  ist,  gibt  es
keine  bundesgesetzliche  Regelung,  die  eine  nach-
trägliche Sicherheitsverwahrung ermöglicht. Bisher
hat sich in der Diskussion, die in der Bundesrepublk
geführt wurde, die Bundesjustizministerin darauf be-
rufen, dass die Länder dafür zuständig seien, und
hat sich damit der koalitionsinternen Streitigkeit ent-
ziehen wollen. Die unionsgeführten Bundesländer
haben daraufhin aufgrund der Untätigkeit der Bun-
desregierung landesgesetzliche Regelungen erlassen,
um die Bevölkerung vor besonders gefährlichen Straf-
tätern zu schützen.

Sie haben eine Konstruktion über das Polizeirecht
gewählt. Diese Konstruktionen sind durch die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Fe-
–––––––
*) Von der Rednerin nicht überprüft.
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bruar 2004 nichtig geworden beziehungsweise für ver-
fassungswidrig erklärt worden, nichtig sind sie zur-
zeit noch nicht. Diese landesgesetzlichen Regelungen,
die insbesondere in Bayern und Sachsen-Anhalt ein-
geführt worden sind, haben die nachträgliche Sicher-
heitsverwahrung bei besonders rückfallgefährdeten
Straftätern geregelt und sind, wie gesagt, vom Bun-
desverfassungsgericht  für  verfassungswidrig  erklärt
worden.  Das  Bundesverfassungsgericht  hat  ganz
ausdrücklich ausgeführt, dass die Gesetzgebungs-
kompetenz für die nachträgliche Sicherungsverwah-
rung beim Bund liegt. Der Bund ist somit gefordert.

Ich begrüße auch ganz herzlich den zuständigen
Justizsenator in unserer Runde!

Damit hat das Bundesverfassungsgericht die rot-
grüne Bundesregierung unter Zugzwang gesetzt. Es
gilt, jetzt zu handeln, es gilt, jetzt dem Schutz der
Bevölkerung gerecht zu werden. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat, wie erwähnt, die landesgesetzli-
chen Regelungen zwar für verfassungswidrig, sie je-
doch nicht für nichtig erklärt, sondern eine Über-
gangsfrist bis zum 30. September 2004 eingeräumt.
Innerhalb dieses Zeitraumes muss eine bundesge-
setzliche Regelung eingeführt werden, damit man
die Personen, die sich zurzeit in Haft befinden, bei
denen aber feststeht, dass weiterhin eine Gefähr-
lichkeit vorliegt, nicht nach Beendigung ihrer Strafe
entlassen muss. Es besteht somit dringender Hand-
lungsbedarf.

Es  handelt  sich  hier,  um  das  schon  einmal  von
vornherein zu sagen, nicht um sehr viele Täter. Es
droht jetzt nicht eine Serie von Straftätern, die ent-
lassen  werden  und  weiterhin  eine  Gefahr  für  die
Bevölkerung darstellen, sondern es handelt sich in
Deutschland um eine Hand voll Fälle, in denen sich
die Gefährlichkeit erst während des Strafvollzugs he-
rausgestellt hat.

Man muss auch erwähnen, dass diese nachträgli-
che  Sicherungsverwahrung  einen  sehr  schweren
Grundrechtseingriff darstellt, denn erst nach dem Ur-
teil wird die Sicherungsverwahrung ausgesprochen.
Das bedeutet, dass man diese Sicherungsverwahrung
nachträglich auch nur unter sehr engen Vorausset-
zungen anordnen darf. Es gilt nicht für alle Straftä-
ter, sondern es gilt in erster Linie für Sexualstraftä-
ter, bei denen Wiederholungsgefahr droht, und für
schwere Gewaltverbrecher, bei denen während der
Haftzeit  deutlich  wurde,  dass  sie  auch  nach  ihrer
Haftentlassung weitere Gewaltverbrechen verüben
können, insbesondere weil sie sich während der Haft
auch keinen Therapiemaßnahmen unterzogen haben.

Genau  wie  bei  Paragraph  66  StGB  muss  auch
diese  nachträgliche  Sicherungsverwahrung  durch
das Gericht angeordnet werden. Vorweg muss ein
Sachverständigengutachten  eingeholt  werden,  um
die Gefährlichkeit zu überprüfen. Ich denke, die Be-
völkerung hat einen Anspruch auf staatlichen Schutz,
hat einen Anspruch darauf, vor gefährlichen Gewalt-

verbrechern und Sexualstraftätern geschützt zu wer-
den. Dieser Anspruch ist lange genug von der Bun-
desregierung ignoriert worden. Jetzt gilt es, endlich
zu handeln!

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Ravens: Als Nächster hat das Wort
der Abgeordnete Grotheer.

Abg. Grotheer (SPD)*): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, meine Damen und Herren! Es wird nicht ver-
wunderlich sein, dass wir in Nuancen unterschied-
licher Meinung zur CDU sind, aber wir sind im Grund-
satz einig, und das ist auch gut so. Das Thema der
nachträglichen Sicherungsverwahrung ist, wie wir
sagen, kein Thema für die Stammtische und auch
kein Thema für Parlamentsdiskussionen auf Stamm-
tischniveau – ich hoffe nicht, dass wir das heute hier
noch erleben werden –, sondern ein ernstes Thema
für die Rechtspolitik und für die öffentliche Sicher-
heit.

(Beifall bei der SPD und bei der CDU – Zu-
ruf des Abg. T i t t m a n n  [DVU])

Ich habe an Sie schon gedacht, Herr Tittmann! Die
Öffentlichkeit ist in den vergangenen Jahren mehr-
fach durch schwere Gewalttaten aufgeschreckt wor-
den,  die  von  entlassenen  Strafgefangenen  verübt
worden sind, bedauerliche Fälle, in denen aber der
Justiz die Hände gebunden waren, weil es keine ge-
setzlichen Möglichkeiten gab, in diesen Fällen tätig
zu werden.

Worum geht es bei der Sicherungsverwahrung?
Die Sicherungsverwahrung ist keine Strafe, wie schon
der Name sagt, sondern es geht darum, bestimmte
Straftäter,  die  sich  als  gefährlich  erwiesen  haben,
sicher zu verwahren. Dieses sichere Verwahren ist
bisher die Reaktion auf eine Tat gewesen, und zwar
nur eine Reaktion auf eine Tat. Sie kann übrigens
nicht gegen Jugendliche und Heranwachsende ver-
hängt werden, auch das muss klar sein in dieser Dis-
kussion, daran rütteln wir auch nicht.

Bis 1998 galt für die Sicherungsverwahrung eine
Höchstfrist von zehn Jahren. Diese Frist ist damals
aufgehoben worden. Ich darf die Kolleginnen und
Kollegen von der CDU in diesem Zusammenhang da-
ran  erinnern,  dass  1998  die  damaligen  Fraktionen
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Rechtsaus-
schuss des Deutschen Bundestages schon eine Re-
gelung gefordert haben, eine so genannte vorbehal-
tende Regelung für die Sicherheitsverwahrung ein-
zuführen,  das  heißt  die  Möglichkeit,  dass  das  Ge-
richt sich in dem Strafurteil eine nachträgliche Ver-
hängung der Sicherheitsverwahrung vorbehält, und
zwar für den Fall, dass während der Strafhaft die
besondere Gefährlichkeit eines Verurteilten erst deut-
–––––––
*) Vom Redner nicht überprüft.
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lich wird. Die CDU hat das damals abgelehnt. Inso-
fern kann ich das, was Frau Hannken eben erklärt
hat, jedenfalls zum Teil zurückgeben.

Es ist dann im August 2002 diese Regelung mit
der  vorbehaltenen  Sicherungsverwahrung  in  das
Strafgesetzbuch aufgenommen worden, damals im
Bundestag beschlossen mit den Stimmen vom Bünd-
nis 90/Die Grünen und der SPD, und auch die ande-
ren Beteiligten haben sich dieser Regelung ange-
schlossen. Wir meinen, das war ein rechtspolitischer
Fortschritt, aber diese Regelung, die Sie jetzt in Pa-
ragraph 66 a Strafgesetzbuch finden, erfasst eben
nicht die Fälle derer, die schon vor dem Jahr 2002
verurteilt worden sind.

Es gibt also nach wie vor Handlungsbedarf. Die-
ser Handlungsbedarf ergibt sich aus der Erkennt-
nis, so traurig das vielleicht auch sein mag, dass es
Straftäter gibt, die sich auch durch eine unter Um-
ständen sehr lange Strafverbüßung nicht beeindru-
cken lassen und sich nicht bessern. Für diese Fälle
muss man Vorkehrungen treffen zum Schutz der Öf-
fentlichkeit. Es gibt also im bisherigen System eine
Lücke, die diese Straftäter nicht erfasst. Dabei geht
es nicht um Lappalien, sondern es geht um Wieder-
holungstäter,  es  geht  um  Straftäter,  die  mehrfach
hart bestraft worden sind und auch schon längere
Freiheitsstrafen verbüßt haben, und es geht uns hier
vor allem um Gewaltkriminelle und um Sexualstraf-
täter.

Nun hatte der Bund gemeint, für eine nachträgli-
che Sicherungsverwahrung, die nicht im Urteil vor-
behalten worden ist, nicht zuständig zu sein, son-
dern gesagt, insofern hat Frau Hannken Recht ge-
habt, das sei Sache der Bundesländer. Diese Frage
hat nun das Bundesverfassungsgericht anders ent-
schieden und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass
dies eine Regelung ist, für die eine konkurrierende
Zuständigkeit besteht mit der Begründung, der Bund
habe hier seine Kompetenz ausgeschöpft, so dass
der Bund dies auch regeln muss. In dem Zusammen-
hang ist aber von ganz eminent wichtiger Bedeu-
tung, dass das Verfassungsgericht eben auch ent-
schieden hat, dass grundsätzlich die Sicherungsver-
wahrung ohne eine zeitliche Befristung zulässig ist.
Das war bisher auch sehr umstritten. Das Verfas-
sungsgericht hat aber auch betont, dass es hier um
Einzelfallentscheidungen geht und dass im Einzel-
fall sehr genau, sehr präzise geprüft werden muss,
ob eine solche schwerwiegende Maßnahme ange-
ordnet werden kann.

Es geht in der Tat nicht um große Zahlen, sondern
es geht um einen relativ kleinen Kreis von Verur-
teilten, die sich jetzt in der Sicherungsverwahrung
befinden. Das sind im Bundesgebiet etwa 310 Be-
troffene, von denen gibt es einen kleinen Prozent-
satz, für den die nachträgliche Sicherungsverwah-
rung in Betracht kommen könnte. Es geht also nicht
darum, dass nun plötzlich Hunderte von Strafgefan-
genen in die Sicherungsverwahrung überführt wer-

den, sondern um einen kleinen Kreis von besonders
gefährlichen Straftätern. Wir meinen aber, dass auch,
wenn es sich nur um einen kleinen Kreis handelt,
eine gesetzliche Regelung unbedingt her muss, denn
jedes unschuldige Opfer ist eines zu viel. Da muss
der Gesetzgeber handeln.

Wir sind der Auffassung, dass Wert darauf gelegt
werden  muss,  dass  diese  Anordnungen  in  einem
rechtsstaatlich  fairen  Verfahren  getroffen  werden
müssen, und deshalb haben wir gemeinsam mit der
CDU diesen Antrag eingebracht, der vorsieht, dass
nicht ein Einzelrichter, sondern eine Kammer des
Landgerichts entscheiden muss, dass selbstverständ-
lich der Verurteilte persönlich angehört werden muss,
dass ein Sachverständiger nicht nur ein schriftliches
Gutachten abgeben darf, sondern dass er mündlich
angehört werden muss, damit sich das Gericht ei-
nen persönlichen Eindruck verschaffen kann, denn
es geht ja hier um die Prognose eines gefährlichen
Verhaltens, und es sind harte Maßstäbe an die Be-
gründung anzulegen.

Die  SPD-Fraktion  ist  der  Auffassung,  dass  das
Land  Bremen  eine  Regelung  für  die  nachträgliche
Sicherungsverwahrung  im  Bundesrat  und  bei  der
Vorbereitung unterstützen sollte, und deshalb bit-
ten wir darum, diesem Antrag heute hier zuzustim-
men. Ich möchte auch noch die Gelegenheit nutzen,
an dieser Stelle die Kolleginnen und Kollegen vom
Bündnis 90/Die Grünen und Herrn Wedler von der
FDP zu bitten, sich zu überlegen, ob sie nicht doch
auch diesem Antrag zustimmen können, was sich
im Vorfeld angedeutet hat. Dies ist kein Thema, das
von parteipolitischer Polemik geprägt sein darf, son-
dern hier geht es um eine sachlich begründete, ver-
nünftige Entscheidung. So, wie wir hier in Bremen
von SPD-Seite mit der CDU zu einem Ergebnis ge-
kommen sind, werden wir es sicherlich auch erleben,
dass es in Berlin auf der sachlich-fachlichen Ebene
zu einem vernünftigen Ergebnis kommt. – Schönen
Dank!

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Ravens: Meine Damen und Herren,
ich darf nun eine neunte Klasse des Gymnasiums der
St.-Johannis-Schule begrüßen. – Herzlich willkom-
men im Hause!

(Beifall)

Als  Nächster  hat  das  Wort  der  Abgeordnete
Köhler.

Abg. Köhler (Bündnis 90/Die Grünen): Herr Prä-
sident, meine Damen und Herren! Lieber Kollege
Grotheer, Ihrer Bitte werden wir nachkommen. Wir
werden diesem Antrag zustimmen. Es handelt sich
um eine inhaltliche, um eine fachliche Frage, die zur
Polemik überhaupt nicht taugt und die auch nicht
geeignet ist, um grundsätzlich unterschiedliche Vor-
stellungen über Strafvollzug hier zu diskutieren.



Bremische Bürgerschaft (Landtag) – 16. Wahlperiode – 14. Sitzung am 25. 2. 04742

(A) (C)

(B) (D)

Es geht um sehr heftige Fälle, es geht hier um
Mord und Totschlag, es geht um Vergewaltigung,
es geht darum, dass durch Kriminalität Leute sehr
stark gelitten haben, Opfer produziert worden sind.
Aber es sind erfreulicherweise sehr wenige Fälle,
die dafür umso heftiger sind. Trotzdem kann man
nicht sagen, wir müssen alle Grundsatzfragen, wie
mit Strafvollzug umzugehen ist, anhand dieses The-
mas aufrollen. Ich habe ein bisschen die Befürch-
tung, dass Herr Tittmann das nachher machen wird,
aber ich glaube, wir wissen schon, was wir davon
zu halten haben.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und
bei der SPD)

Es geht bei der nachträglichen Sicherungsverwah-
rung um solche Fälle, in denen sich die Gefährlich-
keit eines Täters erst nach der Verurteilung heraus-
stellt. Das kann aus zwei Gründen passieren, und
zwar zum einen, weil die Gefährlichkeit bislang im
Ermittlungsverfahren und im tatgerichtlichen Ver-
fahren verborgen geblieben ist, das ist die eine Mög-
lichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass die Gefähr-
lichkeit erst im Gefängnis entstanden ist. Für diese
Fälle bedarf es einer Regelung einer nachträglichen
Sicherungsverwahrung.

Für gefährliche Straftäter, die erhebliche Strafta-
ten auf dem Gewissen haben, gibt es schon jetzt ein
umfangreiches Instrumentarium, wie mit ihnen um-
zugehen ist. Die erste Sanktion ist normalerweise
das Gefängnis. Zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre sit-
zen die Leute in einer Haftanstalt. Was da passiert,
ist, glaube ich, eine Frage, der wir uns näher wid-
men sollten, und zwar deshalb, weil es nicht sein
kann, dass wir erst hinterher über Sicherungsver-
wahrung, über weitere Maßnahmen der Sicherung
nachdenken. Wir müssen in den Vordergrund stel-
len, dass bereits bei der normalen Inhaftierung, beim
Einsitzen im Gefängnis, mit den Leuten etwas pas-
siert, dass Straftäter nicht auf die Schiene gescho-
ben werden: Aus denen wird nie wieder etwas wer-
den, die sind nicht resozialisierbar, die sind aufge-
geben. Es muss darum gehen, dass wir bereits in
der normalen Strafhaft  Maßnahmen ergreifen, da-
mit solche Straftäter nicht rückfällig werden.

Daneben gibt es die Möglichkeit, für psychisch
kranke Straftäter die Unterbringung in einem psych-
iatrischen Krankenhaus anzuordnen. Das ist für viele
Fälle von Sexualstraftaten der Fall. Daneben gibt es
auch die Möglichkeit, Führungsaufsicht und Weisun-
gen ergehen zu lassen für solche Straftäter, die nach
einer ganz langen Zeit der Inhaftierung wahrschein-
lich die Gewähr bieten, dass sie keine Straftaten mehr
begehen werden und für die durch Maßnahmen si-
chergestellt wird, dass sie sich weiter der Therapie
unterziehen  und  so  weiter.  Das  ist  der  effektivste
Schutz vor neuen Taten.

Sicherungsverwahrung heißt, dass der Straftäter
die eigentliche Strafe bereits abgesessen hat. Die

strafrechtliche Schuld ist getilgt mit dem Absitzen
der Freiheitsstrafe. Trotzdem werden die Täter wei-
ter in Haft behalten, weil es der Gesellschaft gegen-
über nicht verantwortbar wäre, sie frei herumlaufen
zu lassen. Es wird also jemand präventiv eingesperrt.
Es geht darum, dass der frühere Täter nach 15, 20
Jahren Gefängnis immer noch nicht so weit ist, dass
man davon ausgehen kann, dass er keine Gefahr
mehr ist. Die Sicherungsverwahrung ist ein Opfer
des Täters für die Allgemeinheit, das dem Täter ab-
verlangt wird. Normalerweise ist nach der Strafvoll-
streckung das Einsitzen vorbei.

Die nachträgliche Anordnung der Sicherungsver-
wahrung ist aufgrund des Handelns der rotgrünen
Bundesregierung bereits seit 2002 möglich. Im Tat-
urteil  kann  der  Vorbehalt  gemacht  werden,  dass
später über die Sicherungsverwahrung entschieden
wird, weil zum Zeitpunkt des Taturteils noch keine
Prognose über die weitere Gefährlichkeit des Tä-
ters gemacht werden kann.

Das Bundesverfassungsgericht hat Länderrege-
lungen, die weiter gegangen sind, für verfassungs-
widrig erklärt, und zwar deshalb, weil das Thema
durch den Bund geregelt werden muss. Es besteht
hier, glaube ich, im Hause genauso wie im Bundes-
tag Einigkeit, dass es für die Altfälle eine Regelung
geben muss, wo ein Vorbehalt im Strafurteil deshalb
nicht mehr möglich ist, weil das Strafurteil bereits
ergangen ist, darüber sind wir uns völlig einig.

Noch streitig ist die Frage, wie eine grundsätzli-
che Regelung zu einer möglichen späteren Anord-
nung  der  nachträglichen  Sicherheitsverwahrung
denn im Detail aussehen wird. Das ist keine Frage,
über die wir hier im Plenum streiten sollten. Das ist
eine höchst komplizierte rechtliche Frage. Das Bun-
desverfassungsgericht hat sich mit dem Thema be-
schäftigt. Es hat sehr enge Bedingungen aufgestellt,
die eine solche Regelung erfüllen muss. Das heißt,
das ist keine Frage, die sich für irgendwelche Stamm-
tische eignet, sondern über die ernsthaft in fachli-
chen Gremien diskutiert werden muss.

Es gibt drei Punkte, die ich für eine Neuregelung
für sinnvoll halte. Zum einen geht es darum, das hat
auch das Bundesverfassungsgericht ähnlich gese-
hen, dass die Bindung der Sicherheitsentscheidung
an die Straftat, weswegen ein Straftäter verurteilt
worden ist, weiterhin wesentliches Element bleibt.
Es ist also nicht möglich, dass ein Straftäter, beispiels-
weise ein Serienbetrüger, dann plötzlich wegen ei-
ner anderen Gefährlichkeit, die sich im Vollzug her-
ausstellt,  weiterhin  eingesperrt  werden  kann.  Das
ist eine Regelung, die schlichtweg erforderlich ist,
weil die Verfassung das so sagt, weil sie sagt, jeder
Mensch hat die Möglichkeit, sich für oder gegen das
Recht zu entscheiden, und erst dann, wenn man si-
cher davon ausgehen kann, dass sich jemand künf-
tig gegen das Recht entscheiden wird, ist es gerecht-
fertigt, ihn im Gefängnis zu lassen.
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Weiterhin ist es erforderlich, eine umfangreiche
Würdigung  der  Täterpersönlichkeit  vorzunehmen.
In Bayern ist das in der Sonderregelung, die da ge-
troffen worden ist, so, dass zwei Sachverständige ein
Gutachten  abgeben  müssen.  Da  könnte  man  zum
Beispiel überlegen, ob das übernommen wird. Ich
habe in dem Antrag, wie er hier gestellt worden ist,
zwar „ein“ als Artikel gesehen, aber ich gehe da-
von aus, dass das so gemeint ist, dass es überhaupt
eine externe Begutachtung geben soll und es nicht
um die Frage geht, wie viele das dann sein würden.
Ich glaube, dass es sinnvoll ist, mehr als nur ein Gut-
achten einzuholen.

Weiterhin muss klar sein, dass es sich nicht um
eine Regelung handelt, die isoliert in der Strafvoll-
streckung passiert. Das klingt alles ein bisschen tech-
nisch. Nichtjuristen schalten da ziemlich schnell ab,
das kann man leicht nachvollziehen. Es kann nicht
darum  gehen,  dass  lediglich  Strafvollstreckungs-
kammern  darüber  in  einem  nichtöffentlichen  Ver-
fahren, möglicherweise nur mit einer schriftlichen
Anhörung ohne tatsächliche mündliche Anhörung,
entscheiden.  Es  kann  auch  nicht  sein,  dass  der
Rechtsschutz gegen eine nachträgliche Anordnung
der Sicherheitsverwahrung eingeschränkt wird. Er
muss genauso sein wie auch der Rechtsschutz ge-
gen ein Urteil in der Sache.

Wenn ich mir den konkreten Antrag anschaue, wie
er hier jetzt vorliegt, dann frage ich mich, was er
damit zu tun hat. Die ganze materielle Frage, wie
die nachträgliche Sicherheitsverwahrung geregelt
werden soll, ist in diesem Antrag nur sehr unvoll-
ständig geregelt. Nur wenige Punkte, die Herr Gro-
theer genannt hat, kommen darin vor. Das hat auch
den Grund, dass Rotgrün gerade dabei ist, einen Ge-
setzentwurf zu machen. Das Bundesjustizministeri-
um hat nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil
vom 10. Februar, das ist gerade 15 Tage her, sich
hingesetzt und gesagt, wir machen jetzt einen Ent-
wurf, der alles schiedlich friedlich so regelt, wie alle
das eigentlich wollen. Ich glaube, es macht Sinn, die-
sen Entwurf erst einmal abzuwarten und nicht ir-
gendwelche Schnellschüsse zu machen.

Zum Verfahren wird im Antrag gesagt, dass der
Senat aufgefordert wird, sich für eine zügige Rege-
lung einzusetzen. Wenn wir uns das Verfahren im
Grundgesetz anschauen, wie Bremen weiter einge-
bunden sein wird in die Entscheidung über diese
Frage, dann stellen wir fest, es wird zwei Befassun-
gen des Bundeslandes Bremen über den Bundesrat
geben. Ich gehe davon aus, dass Bremen da nicht
durch irgendwelche langwierigen Fragestellungen,
die sonst keiner aufwirft, das Verfahren in die Län-
ge ziehen wird, und von daher gehe ich davon aus,
dass selbst dann, wenn dieser Antrag nicht gestellt
worden wäre, genau das passieren wird, was jetzt
mit dem Antrag passieren wird.

Dieser Antrag ist eigentlich überflüssig. Er nützt,
glaube ich, nicht viel. Er schadet aber auch über-

haupt nicht, und deshalb werden wir diesem An-
trag zustimmen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Vizepräsident Ravens: Als Nächster hat das Wort
der Abgeordnete Tittmann.

Abg. Tittmann (DVU): Herr Präsident, meine sehr
geehrten Damen und Herren! Weil Sie wissen, was
jetzt auf Sie zukommt, haben Sie auch diesen Dring-
lichkeitsantrag so gestellt, dass ich den sehr spät be-
kommen habe, aber nun gut, dann werde ich eben
aus dem Bauch heraus argumentieren.

(Heiterkeit)

Ob das für Sie emotional besser ist, weiß ich nicht.
Sie können sich jedenfalls auf einiges gefasst ma-
chen.

Meine Damen und Herren, bei keinem anderen
Thema bin ich persönlich so emotional geladen wie
bei diesem Thema Sicherheitsverwahrung für Se-
xualstraftäter beziehungsweise Kinderschänder und
Kindesmissbrauch, dass ich mir wahrlich auf die Lip-
pen beißen muss, um hier nicht auszurasten.

Meine Damen und Herren, Kinderschänder, und
darum geht es hauptsächlich in Bezug auf Sexual-
straftäter, sind für mich keine Menschen mehr, sie
sind schlimmer als Tiere, darum verwende ich das
Wort  Schwein  auch  nicht,  denn  ich  würde  die
Schweine, diese armen Tiere, beleidigen. Kinder-
schänder sind für mich einfach nur widerliche Bes-
tien, die für immer und ewig, bis zum Lebensende
weggeschlossen gehören.

Meine Damen und Herren, Ihr Dringlichkeitsan-
trag  ist  an  Verlogenheit,  an  Heuchelei  und  an
Scheinheiligkeit durch nichts mehr zu überbieten.

(Unruhe bei der SPD)

Sie bringen hier einen Dringlichkeitsantrag ein, der
mich so richtig sauer macht. Sie bringen hier einen
Scheinantrag  ein,  der  an  Gefühlsduselei  für  Täter
nicht mehr zu überbieten ist. Sie bringen hier einen
Dringlichkeitsantrag ein, obwohl Sie genau wissen,
dass eine rigorose Sicherheitsverwahrung gerade für
solche Sexualstraftäter schon lange überfällig ist und
schon längst hätte gehandelt werden müssen. Sie
erdreisten sich, hier einen solch verspäteten Antrag
als Dringlichkeitsantrag einzubringen, obwohl ich
schon seit Jahren diesbezügliche Anträge wie zum
Beispiel Kampf gegen Kinderpornografie bezüglich
der  ekelerregenden,  perversen,  schmutzigen  Ma-
chenschaften Ihres feinen SPD-Bürgerschaftsabge-
ordneten Engelmann eingebracht habe

(Abg. Frau W i e d e m e y e r  [SPD]: Jetzt
ist aber langsam Schluss hier!)
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oder auch meinen Antrag für schärfere Gesetze ge-
gen Kinderschänder.

Meine Damen und Herren, Ihre Scheinheiligkeit,
mit der Sie damals lächelnd alle meine Anträge ab-
gelehnt haben – –.

(Unruhe bei der SPD und bei der CDU)

Sie haben alle meine Anträge abgelehnt, das kann
ich beweisen!

(Abg. Frau W i e d e m e y e r  [SPD]: Be-
weisen?)

Halten Sie einmal Ihren Mund, und dann ist es gut!

(Unruhe – Glocke)

Vizepräsident Ravens: Herr Kollege Tittmann, es
ist leider das eingetroffen, was der Kollege Grotheer
vorhergesagt hat. Sie bewegen sich hier auf Stamm-
tischniveau!

(Starker  Beifall  –  Abg. T i t t m a n n
[DVU]:  Da  hat  er  Recht  gehabt!  Da  gebe

ich Ihnen einmal Recht!)

Herr Kollege Tittmann, Sie haben noch nicht das
Wort!

(Anhaltender Beifall)

Abg. Tittmann (DVU): Meine Damen und Herren,
ich lasse Sie ruhig zu Ende klatschen, aber dadurch
wird es nicht weniger schlimm für Sie! Sie können
klatschen, wie Sie wollen. Ihre Scheinheiligkeit, mit
der Sie damals alle meine Anträge abgelehnt haben,
ekelt und widert mich an.

Viele Bürger fragen sich doch zu Recht, in was für
einem Rechtsstaat leben wir eigentlich, wenn, nach-
zulesen im „Focus“, ein Vater in Bielefeld sein zwei
Monate altes Baby vergewaltigt, er vier Jahre ohne
Bewährung bekommt – heutzutage kann man ja schon
froh sein, dass er ohne Bewährung bekommen hat –,
anschließend aber das oberste Gericht, das darüber
stehende, erklärt hat, vier Jahre wären für so eine
Bestie ein zu hartes Urteil mit der Begründung, hö-
ren Sie genau zu, ein zwei Monate altes Baby wür-
de durch diese Tat keine seelischen und psychischen
Schäden zurückbehalten.

Meine Damen und Herren, das ist wahrlich kein
Einzelfall. Solche Urteile und viele andere diesbe-
zügliche Urteile sind wahrlich nicht im Namen des
Volkes gesprochen worden.

Meine Damen und Herren, bei einer Regierungs-
verantwortung der Deutschen Volksunion wären sol-

che Urteile nicht möglich. Wir würden rechtmäßig,
demokratisch, rigoros – –.

(Unruhe bei der SPD und bei der CDU)

Warten Sie einmal ab! Bei Ihrer Politik, die etablier-
ten Parteien sind am Ende. Warten Sie einmal ab!

(Anhaltende Unruhe)

Meine Damen und Herren, wir würden rechtmä-
ßig,  demokratisch,  rigoros  und  mit  der  gesamten
Stärke des Rechtsstaats dafür sorgen, dass die Rechte
der Kinder und Jugendlichen rückhaltlos und unein-
geschränkt geschützt werden. Eines sage ich noch
einmal  ganz  klar  und  deutlich:  Für  die  Deutsche
Volksunion sind die Seele und das Leben eines Kin-
des das Wertvollste und das Heiligste, was es über-
haupt gibt. Wer die Seele und das Leben eines Kin-
des  zerstört  oder  tötet,  hat  kein  Recht,  hat  auch
keine Gnade verdient. Deshalb müssen Sexualstraf-
täter  mit  der  gesamten  Härte  des  Rechtsstaats  be-
straft werden.

Meine Damen und Herren, dazu gehört auch, dass
psychologische Gutachten nicht dazu führen dürfen,
dass Täter in relativ kurzer Zeit wieder auf freien Fuß
gesetzt werden. Dazu gehört auch, dass bei Gutach-
ten die Gutachter in die Verantwortung einbezogen
werden  müssen,  dass  sie  Mitverantwortung  über-
nehmen müssen, wenn Täter wieder rückfällig wer-
den. Wer durch seine Begutachtung dafür gesorgt
hat, dass ein Sexualstraftäter zum Wiederholungs-
täter wird, muss auch in die Verantwortung genom-
men werden. Wir von der Deutschen Volksunion sind
davon überzeugt, dass dann viele Wiederholungs-
straftaten vermieden worden wären.

Meine Damen und Herren, Kinder und Jugendli-
che sind unsere Zukunft, und sie haben ein Anrecht
darauf, unbeschadet und unbeschwert heranwach-
sen zu können. Wir von der Deutschen Volksunion
setzen uns zuerst für das Opfer ein, dessen Seele
zerstört worden und jetzt quasi ein Leben lang tot
ist. Dafür wird die Deutsche Volksunion unermüd-
lich, rigoros und kompromisslos weiterkämpfen.

Meine Damen und Herren, bei uns würden sol-
che Bestien wie zum Beispiel der Vater, der sein 18
Monate altes Baby vergewaltigt und dann verbrüht
hat, um die Spur zu verwischen, oder aber der vier-
undsechzigjährige Kinderschänder in Bremerhaven
und andere Bestien sofort ein Leben lang, also für
immer weggesperrt werden. Die Deutsche Volksuni-
on würde zum Schutz der Kinder sofort, konsequent
und rigoros im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit han-
deln. Das kann ich Ihnen im Namen der Deutschen
Volksunion zu 100 Prozent versprechen!

Bei der Deutschen Volksunion würde der Antrag
nicht  lauten,  nachträgliche,  ich  wiederhole,  nach-
trägliche Sicherheitsverwahrung, sondern die Deut-
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sche Volksunion würde in solchen Fällen eine sofor-
tige  Sicherheitsverwahrung,  und  zwar  ein  Leben
lang, rigoros einführen und konsequent umsetzen,
denn solche Bestien haben das Recht verwirkt, je-
mals wieder in die Freiheit entlassen zu werden.

Meine Damen und Herren, für die Deutsche Volks-
union bedeutet lebenslang auch lebenslänglich, also
ein Leben lang, und nicht, dass schon mehrfach vor-
bestrafte  Kinderschänder  beim  nächsten  Freigang
oder Hafturlaub sogar ein Kind umbringen und tö-
ten. Solche grausamen und schrecklichen Taten und
Tatsachen können Sie mehrfach aus den Medien
entnehmen und mitverfolgen, und das sage ich in
aller Deutlichkeit, da ist es doch wirklich kein Wun-
der, wenn eine Mehrzahl der Bürger eine Volksab-
stimmung bezüglich der Wiedereinführung der To-
desstrafe bei erwiesenem Kindesmord fordert.

(Unruhe)

Das wundert mich nicht. Das eindeutige Ergebnis
dieser Volksabstimmung und Volksbefragung kann
ich Ihnen allerdings jetzt schon voraussagen.

Meine Damen und Herren, Sie fordern hier – ich
kann mich gar nicht wieder beruhigen – eine nach-
trägliche Sicherheitsverwahrung auch für Sexual-
straftäter, deren Gefährlichkeit, und das glaubt man
nicht, sich erst während der Verbüßung ihrer Haft-
strafe herausstellt. Meine Damen und Herren, das
kann doch nicht wahr sein!

(Zurufe von der SPD)

Nein, das kann nicht wahr sein! Ich aber sage Ih-
nen, gerade bei Sexualstraftätern, bei Kinderschän-
dern und so weiter hat sich doch deren Gefährlich-
keit schon eindeutig vor ihrer Haftstrafe herausge-
stellt. Die gehören also nicht nachträglich in Sicher-
heitsverwahrung, sondern sofort, und das wirklich
lebenslang! Insofern geht mir Ihr Antrag nicht weit
genug.

(Glocke)

Ich werde ihm aber trotzdem zustimmen, weil er
schon einmal ein kleiner Schritt in die richtige Rich-
tung ist, meine Damen und Herren, in der Hoffnung,
dass den langen leeren Versprechungen von Kanz-
ler  Schröder,  dass  Sexualtäter  für  immer  wegge-
schlossen werden, nun endlich auch einmal Taten
folgen.

Eines kann ich Ihnen versichern, die Deutsche
Volksunion hätte, an der Spitze Dr. Frey, zum Schutz
der vielen geschändeten, missbrauchten, gefolter-
ten und getöteten Kinderseelen sofort, aber auch so-
fort, und das schon seit Jahrzehnten – –.

(Glocke)

Vizepräsident Ravens: Ihre Redezeit ist abgelau-
fen, Herr Kollege!

(Anhaltender Beifall bei der SPD, bei der
CDU und beim Bündnis 90/Die Grünen)

Abg. Tittmann (DVU): Ja, danke! Solche dement-
sprechenden Forderungen hätte die DVU auch ef-
fektiv in Taten umgesetzt, meine Damen und Her-
ren – ich bin gleich fertig –, weil für die Deutsche
Volksunion im Gegensatz zu den vielen achtund-
sechziger unrealistischen Pseudo-Möchtegern-Psy-
chologen und Gutachterfuzzis Opferschutz noch vor
Täterschutz geht.

(Glocke)

Ich bedanke mich! Finde ich gut, dass ich für meine
Rede so viel Beifall bekomme, finde ich gut!

Vizepräsident  Ravens:  Als  Nächster  erhält  das
Wort Bürgermeister Dr. Scherf.

Bürgermeister Dr. Scherf: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Wir haben es mit einem erns-
ten Sachverhalt zu tun, über den das Verfassungs-
gericht sehr umsichtig und sehr zutreffend geurteilt
hat. Wenn der Vertreter der DVU meint, er könnte
hier bei diesem Problem sozusagen den Rechtsstaat
abschaffen,

(Abg. T i t t m a n n  [DVU]: Habe ich
doch gar nicht gesagt!)

dann muss man ihm ganz deutlich sagen, das hat
hier keinen Platz, und das hat in der Republik kei-
nen Platz!

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und beim
Bündnis 90/Die Grünen – Abg. T i t t -
m a n n  [DVU]: Das hat doch auch keiner

gesagt!)

Sie werden es nicht schaffen, auch wenn Sie noch
so sehr auf die Volksseele und auf den Volkszorn ab-
zielen,

(Zuruf des Abg. T i t t m a n n  [DVU])

dass Sie die Fundamente des Rechtsstaats ausheben.
Gerade weil Sie sich auf diese Weise so entlarven,
gerade darum müssen Sie wirklich in der Minderheit
bleiben.

(Zuruf des Abg. T i t t m a n n  [DVU] –
Unruhe)

Man muss allen vernünftigen Menschen im Land
klar machen, dass Sie hier keinen Platz haben,

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und
beim Bündnis 90/Die Grünen)

weder in diesem Parlament noch irgendwo anders.
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Wir werden im Sinne dieses Antrags und auch im
Sinne der drei, die dazu sachlich geredet haben, ver-
suchen,  das  begonnene  Gesetzgebungsverfahren
konstruktiv zu begleiten. Herr Köhler hat Recht, wir
werden das nicht verzögern, sondern wir werden das
konstruktiv nach vorn bringen. Wir sind uns in der
Sache  einig,  und  wir  müssen  alles  dafür  tun,  dass
Menschen  wie  der  DVU-Redner  nicht  an  diesen
schwierigen und für viele schmerzlichen und wirk-
lich unter die Haut gehenden Straftaten plötzlich ihre
Maßstäbe verlieren.

(Zuruf des Abg. T i t t m a n n  [DVU] –
Unruhe bei der SPD)

Rechtsstaat  bewährt  sich  dann,  wenn  man  in
schwierigen Fällen die Maßstäbe hoch hält

(Beifall bei der SPD)

und genau weiß, es kann jeden Augenblick einmal
ins Gegenteil umkehren, und dann gnade Gott!

(Zuruf des Abg. T i t t m a n n  [DVU] –
Unruhe)

Wir  müssen  also  auch  bei  diesen  schwierigen
Straftaten sorgfältig unsere rechtsstaatlichen Krite-

rien einhalten, und ich bin sicher, das werden wir mit
der ganz großen Mehrheit dieser Bürgerschaft im Se-
nat so machen, wie Sie sich das wünschen.

(Beifall bei der SPD und bei der CDU)

Vizepräsident Ravens: Meine Damen und Herren,
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Beratung ist geschlossen.

 Wir kommen zur Abstimmung.

Wer dem Antrag der Fraktionen der CDU und der
SPD mit der Drucksachen-Nummer 16/153 seine Zu-
stimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen!

Ich bitte um die Gegenprobe!

Stimmenthaltungen?

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) stimmt
dem Antrag zu.

(Einstimmig)

Meine  Damen  und  Herren,  damit  sind  wir  am
Ende der Tagesordnung des Landtags angelangt. Ich
schließe die Sitzung und wünsche den Bremerha-
venern einen guten Heimweg!

(Schluss der Sitzung 15.08 Uhr)

Druck: Hans Krohn · Bremen
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